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III-Ellender natürlichenBilligkeit
gemeszldas;eines OrtsGesetzelauchande-

wnpmdyumnamcmnmumdntwwwlllD
hat man Hierinjdann und wann und zwar aus der
,,Raifon, an statteinigeraltenund ohnbekanten
Worter und Redens - Arten l neuerer und gang-
bahrerersichbedienet und dochzugleichdenvorigen
senfum und rechtenVerstanddeutlichgenugbep-
behaltenldamit in fpeciedicHoch-Teutschcnvon
dem eigentlichenZusammenhangin Leseneben-
sals proHtirenund von sehlsamerInterpreta-
tion fbefreyetseynkönnen.Ubrigensaber sowird
dies Werts niclstnur denensenigenldie Ldbliche
Verordnungenzu unterstützenlsondernauchan-
dernlwelchesichselbigenzu conformiren pflegen-
wohlmeinenddediciretund-zugleichVersichertldaß

—

man hinküufftignochetwasldaßmit dieserMate-
Iia harmoniret und zu deren EclairitTement ali-

ziehletxdurchdiePreise ans Lichtzu bringenent-.
schlossen H M FjFee-

- «255H
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»Wer-mit c II oNvF IIZTZET » wie-esse-

Der ersteTheil.f
Das I. CapituL -

Von Sachettidie beymRath gehandeltwerden ;

AsticmäeeI. VIII dcc LadtMgfckrden Rach-
Jn jeglicher-Bürgerund Einwohner - der für den Rath
oder«fur dceAemter ein-yet svirdxdersollalso erscheinen-
nne chmedurch den geschwornenDiener angesagtwerd-
es spare dann- daß ihm Ehehasste-Noth- die er nicht

«

allem anzeigen sondern auch beweisen soll- entschul-
dkgkeUnd folxes mit diesenLadungenx wie in den gemeinen Ge-

richts-Processstehet-Schatten werden; Geschehees auch-Laß
der Klager selbstaussenbliebe- sosolt-nachBeschaffenheit-derOa-

chensder beklagteTheil akpzoiyetund der Klager m dce Unkosten
vertheelet werden. -

I z ", XCVI-.
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.

der. 2. Wie starck sifr deinRath zn erscheinenx
»

Alle diejenigeni die fürm Rath Geschåfftehaben- sollennicht
starkterxdenn selbBehinde-mit ihren ZreundennndBewan-
de fiir dem Rath erscheinenl bei)VermeidungernstlicherStras-

- feil-telichE.E.Rathlnach Gelegenheit des Verbrechensxwill
Vorbehalten haben.

«

.

-

-

Ase z. Von Brieffensdie alleindem Rath zn erbrechen
gebohrt-n -

-

sz

Es sollniemandsichunterstehen- irgend einigeBriesseJdie an
dM Nach- SchoppeW ZimfftexgemeineBurgerschasstxZechen-
Wercke oder an eine Versammlunglauten- su erbrechenoder zu le-

sen-sondernohneVerzug undSaumenisol eBriefseoderSchrxP
- ten- dem Rath Joderzum wenigstensdem Wort-fuhrendenPur-
germeisterwgetreulich-ananden zu bringen-undzllubekketchml
pflichtigseyn-würdejemand diesenziztviedersolcheBrieffelesenund

ausbrechen-das soll ihme an seyiisHoheskesgehen. Wer sie auch
Also-ohneVorbewustdes Raths oderBurgertneistersXannehmen
und nichtuberreichenwürdet der soll-nachErkantnißdesRaths-
ernstlichgestrafsetwerden. Deßgleichensollniemand solcheund der-

gleichenBrieffevon sichschreibwohnedesRaths Wissen- bey vor-
»

verkehrter Strasse- nach AussweisugderSachen; Ebener gestalt
soll es auch mit denen Schmah-Schrifftensgehalten werden.

«

M- 4. So jemand in des-AscheGeschäfftenzu Scha-
·

en Mut-«
—-

So jemand i wegen seines Amtes und Geschåssieldie er ini
·

Rahmen des Gemeinen-Gutbesund auf BefehlEs EO Raths-
«

getrieben- fortgestelletlunterhandelt und Weis-yet hatte- irgend
in Schaden- Noth- WiederwillenoderVerfolgungkamennd sieh
in solchenGeschäften-treulich-aufrichtignnd unverweißlichver-

«

alten und dabei)seineneigenen Nutzennichtåesuchethatkel
sosolle

en und wollen ihn! in solchen-alledieser »

tadt Ordnung-Z

(
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vertheidigenzschützen-vertreten und handhaben nnd ln allen

dein- was dieNothdurfsterfordernwird- mit nichtenverlassen;
Wann auch»1eiitaiidlin solchenderStadtGeschafftew um Leib .

und Leben kame- sosollseinerhtnterlassenenWirtle solange sie
im Witwen-Stande bleibetl aus dem Gemeinen Guthex ein

ehrlicherAussenthalt verordnetx die Kinder aberj nachGelegen-
heit- versorgetund versehenwerden«

Das II. CapikuL
,

Von BizrgeiilicherVerhaltung. e
«

M. k. DreserStadtBnrgerz kananderswo nichtBnrger seyn.

WErunser Bürger ist-der soll in keiner andern Stadt Bür-
ger seyn-hat er aber-anderswo Erde und llegendeGrundes

dle lhrneangestorbenoder Schuldenhalber oder sonst durch ir-

gendeinen Tmiz angenommen waren- die mag er- ohne Schaden
seines BurgewNechtsf wohl haben und ihrer gemessen.
M. 2. Von LeistungBärgerlichcrpflichtundGehorsiems.

Alle diejenigen-die ln dieser Stadt zu Bürger-Recht sitzen-
und derselbenFrevheltenxPrivilegien und·Nahrung gebrauchen
und geniessenxdie sollenschuldigsehnt Burgerllchen Gehorsam-

« Lastund Pflicht-nachtbahrglei"ch-zutragen undsichdem Erkantniß
E. E. Raths· und aller Ordnungen- Schlussean unterwerssen
und dagegenkeine Wieder-ROHR reyunngußzuge oder Be-

helssxinkeme Wege- wasserley Ge alt das immer durchMen-
schenSinn erfunden werden mochte,- zu suchen- furzunehmen
noch zu gebrauchen; Auch sollkein Burger sichunterstehen-et-
was«.derglelchen,«gegender-Ordnungenallgemeinen Schlussenlzu

Unterbrechunggemeiner FreyheitenundWohlfahrt-anzustellen
— und auszubringenxvielwenigersolleinenFremdem dem dasBur-

i Her-Rechtnichlgegdnnetlvirdxverstattetwerdenxsichsolcher-Din-
:-ge zu geht-mildenoderanzumasigvdadurchirj ohneder OB-
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nungen Zulaßiallhiewohnen-des Gehorsam-zder Obregkettnnd
der Stadt ordentlichen Gerichts-Zwang sichentziehen oder bür-

gerliche Freyheitund Nahrung treiben woltex bey Verlust der
Stadt und ihres Gebtethes Wohnungen.

.4». z. Von Bärgernxdie in Zeitder Noth aus der .

Stadt weichen oder dem Feinde beypflichrem
Wer in Krieges-Wochenund Anliegenoder sonstinsorglichen

schwerenZeiten und Obliegen gemeiner Stadt- ohne Zulaßder

Obrigkeit- aus Unser Stadt gezogen ist oder ziehenwurde und
die Stadt verliesseoder es mit Untern Gegenthetl hielte- der soll
allhiernach der Zeit für Burger nicht aufgenommenwerden-

· eefwaredann daßer durch aller Ordnungen Erkantnißunschul-
dtg erklaret wurde und sich dessenvollenkommenverantwortet
hatte- und sollgleichwohlalle Schoß-Steuer und Hulffexsowe-

renden Krieges ausgesetzetunddurch gemeine Bürgerschaft aus-
gestanden-seinerVermögenhettnach-genchtbahr-glei-rh-derStadt
gebenund·ausrichtenxnach ErkantnißdesRaths. Wer aber-
tn derKrieges-Zeit-demFeindebevpsitchtetxder sollwie ein Mem-
ehdtger geachtetund darzu seinesHalses und Gutes verlustigseynx

» Ast-n. Von Gent-achwngder Bårger-Kinder.-
«

Es sollkeine Tochter- den Leben ihrer Elternloder eines von
banden-ohneVorwissen und Tonne-»Vaters oder Mutters- sich
mit irgendszetnenManne- öffent-oderheimlichzu verloben mächtig
seyn; Wurde siehaber irgend eine Dirne dargegen zuhandeln
oderzu Verachtungoder Unehrung Vaters nnd Mutters sichder-

stalt zu verloben unterstehen-fosollen die Eltern befugtstynxdte
ochterderentwegen gantzlichxdessenwas-sie von ihnenzu gewar-

tcgen hatxzu enterbenxwie auchgleichfalsxwann etn Sohn-wieder
der Eltern Willens einederuchtigtePerson zur Ehe nehme-dieEl- —

tern den Sohn zu enterbenbefugt seynsollen; Wann aber Va-
ter und Mutter- beydelmit Tode waccwbgangml sosollfixläg.

« «
»

— o
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Tochter- sonochin JungfrauslichenStande isixan keinen Mann
verlobelixogzieihrer nachstenBJutskFreunde und Vormundere
Rath und ollwort-«beywillkuhrlicherStraffe des E.Raths-
würde auchl wegen solcherVerheurathungx Zwispaltund Miß-
verständtnißizwischender Tochterund ihrenlFreundenoder Vor-
mundernzentstehenldaßsiesichdeßfals nicht vereinigen könteni
wie ingleichen auchX wann die Freunde oder Vormimdere die
Jungfraueni in ihrenKohr-Jahr·en,-von der Ehe zu lange ab-
halten oder ihnenxwiederihren Willen- einen Mann aufdringen
wolten- daßallessoll, ehenxnachzugehenoder zu strassenizudes
E. Rathe Erkantn .

-

zw- 5. Von den Stadt-Kindern.
Welcher Bürger oder Bürgers-Sohn sein Guth ohnlxütz

durchbringet oder
verzehretx

dem sollder Rath zweeneVormun-
der geben- ohne wel er Wissen-undWillenjer seines Guthes
nicht machtig seyn sollund ivurde ihnenhieruber jemand leihen
oder bor cis-demsoll man die Schuld nicht bezahlen und also soll
Er- dur ossemlichpublic-sen- der Stadt rund gemachet werden;
Da die Freunde oderVormxinderesolcheungeratheneKinderselbst
nicht verelagen wollen-mogen sie es den Neige-wen anmelden-
lvelchesolchesex Mem fortzustellen schuldigseynsollen.

.«1». 6. Von denen die in ein Kloster ziehen.
Würde irgend eine·,(Person-die UnserBürger wäre-in ein

Klosterziehenwollen- dieselbesolldadurch ihr Glich den nächsten
Freunden- oder weine das zu rechte zukomme» nicht abhändig
machen; Ersordert es die Noth-daß solchePerson eine Perser-
gung haben muste- das soll sie zuvor mit ihren Freunden abre-
den. und was ihralsdann mitgegebenwird- damit soll sieund das.
Kloster zufrieden seynund dasselbesolllvor den Eingan e in daß
Klosterl dem Rathe durch dieselbenPersonenund ihre rennde
qugesagetundindes Reichs-Buchverschriebenoder sonstgericht-
lichverwahretlverdenk

«

- Das
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Das- I lL Cap. , »

Von Erben- und Liegenden- Gründen.
Am 1. Niemand-als BürgerinErbe zuverkanssem

YkJemandsoll Erbe oder liegendeGründe- binnen der Stadt

» und der StadleFrevheihcjemanden andersj dann Unsern
M:t-Burgern- zu verkaussen und denen es zu verkaufsenx ver-

moge der Landes-Co»jzix»xio»enxzugela en til-wo dagegengethan
wurdezso sollder Kaussansichsseldstm rigund krafftloßsehnund
der Burgen hundert Marck dem Rathe bestanden haben; Der-
Fremde aber-mag seinGeld- so er etwa darauf gegebenhats als
eine andere schlechteSchuld-fordern und tnahnen.

Any .2. Die Erben »infremden Gerichten nicht zu ver-

setzen noch zit beschwehrm

Niemand sollaufstehende Erbe nnd liegendeGründe in an-

dern Frevheiten und Gerichten verpsandenxversetzen-nochbe-

schweren- anders dann in denen Gerichten-darinnen siegelegen
sennund ob heergecåeengehandeltwnrdexdas soll von Unkrafften
jeyn und nach des. arhs Erkantnißgestrasstwerden.

—

v--1».z. Die Schulden inder Rechten-Stad« im
Alt - Städeischen-Gericht- nicht zu verstyreibem

»

Alle und jegliche-Bürgerlin der Rechten-Stadtwohnhass-
tng wie »auchsonstenzremdexGesellennndKaussleutexdenenUnsiko
reBürger in derRechten-Stadtschuldtg seyn-sollenkecnerleyWecesp
se sichunterstehen- bekandtes Schuld-Haufder Alten-Stadt ver-

schreibenzu lassen oderirgend einigeliegende-Grunde zu beschwe-.
ren und so wiederum; Wer dagegen thut- solcheBerschreibnngc

sollvon Unkraffeenseyn-
«

Arn 4. Wann ein Erbe
«

Jsi ein Erbe langer- dann daßandere- wer dann längermau-

ajennzilizder-sollsolchMattenWercklegenausihrerdeyderg

längeristxdannsdjasandere-; «

—-
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jedochaus seineselbsteigeneUnkosten und wann seinNachtbahr
solchMauer-Werts mit gebrauchenwills so soller Verpflichtetseyn-
solchesmit zu bewirkenund also sollman es mit allerleyMauer-· zsili
werck haltens es wäre die Quere oder die Länge.

Am 5. Wer main-en wills wieersich gegen denNacht-
bahr verhalten soll.

»

»

So jemand ein steinernHaußwolte bauen lassen-dersolles

seinenNachtbahrenein Jahr zuvor ansagensdamitsiezusolchen
Bauen»in Zeit sichschicken-mögensmitihmezu mauren undwa-
re es Oaches daßseineNachtbahren nicht vermochten zu bauen-
so mag dennochder ihnen uvor angesagt hats nach Verlaufs des

Jahress aus ihrer bevder rund anheben zu mauren und wann

er das geendethats so soll er aus seinen Eyd berechnens was es

ihmegekostethat und was seinem Nachtbahrenvon der Helfste
gebu ret heraus zu geben und ihme wiederzukehrenxUnd wel-
cher achtbahri aus Unvirmdgenheitseinsolchesnicht wieder er-
legensoder seinenNachtbahrnicht bezahlenkansder sollsvonzwolff
Marckenseinen Marck Zinsebeh seinenErbe in·das Stadt-Buch

. verschreibenlasstnsbiß-solan ei daßsolcherZinßabgelosetwird
und derselbeZinßsollsfür alle anns der erstein demselbigensehne
Dies sollaber dahin ver anden werdens wann beyde Nachtbah-
ren derMauren gebrau ens daßalsdann der anderes der anfang-
lich nicht mitgebauethats Yohochals er der Mauer gebrauchet

. und siebenSchuh uber die ennen sollbezahlenoder beysseinen
. Erbe verschreiben lassenund das Geld verzinsen. .

we. 6. Niemand soll anders baneninlsin Brandmaurem
Ein cLiederder forthin Häuser oder Spicker bauen wills bin-

nen der tapt Ring-Maurens der soll zwischenBrand-Mau-
ren seinGebauderichtens wer dagegen thuts der soll es wiederbre-
chen s oder der- Rathsoll es brechen und die Materie weg-
nehmen lassenund sollden Zimmerleuten und Maurern unter-

«

B
X

satt
«

len
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sagt seyn-daßsie nicht in Fachwerckbauen- bey Poe-i zehenguter
March sooffesiedagegen handeln; Wer nichtvermageinBrand-.
Mauren zu bauen- der sollsichmilden Nachtbahrnxdes Raums
halber- oder sonstwie er kein-vergleichenoder absindensoder mags
bey seinErbe verschreiben lassen oder aber das Erbeverkauffen
und binnen Jahr und Tag in gewehrende Hand bringen.

Den-im7. Von der Brand-Mauern.

,
Jn Wanetenplåumen oder Stellen- soll niemandver-

Pflichtetseyn-odergenothigetoder gedrungenwerden-eineJ-Brand-
Mauer langer denn von sechzigFuß in die Hohe- aber uber der
Renne sieben rißund nur Siegel-dickeaufzulnauren-»sondern-
wann er der iaurengebrauchen und daran bauen will- solang
und hocher dann baueexsoviel sollerkschuldigseyn zu zahlen.

An- 8. Von der Soff-Manch ,

—

- Die Hoff-Mauer sollauf beyderseitsNachtbahren Grunde-
zween Schuh breitund dick im Grunde angelegetwerdenund- biß
an die-Stein-Briicke oder PflasterdesHofes-gdicke aufgefuh-
ret- darnach an jeder Seiten ein Viertel eines chuhesabgesetzt
und folglichanderthalb Schuh dlckund vierzehenSchuh hochauf- —

gefuhrec werden und solchesauf-beyderseits gleicheUnkostenund
soll alsobeydenNachtbahrendleHoss-Mauern«zugehoren;·Wann
aber sol erbauete Hoff-Mauer verhanden ware und einer de-
rer Na tbahren zu seinerNothdursskdieselbebrechenmuste- et-
was schwereezsdaraufzu bauen und hoher aufzufuhrew alsdann

soll-der-sodie Hoff-Mauer zu brechen undstarckeranzulegenbe-

nothigeexdieselbeauf feineeigene Unkosten brechenundaufsuhrenx
»

- da iie auchdicker und starcker angeleget werden music-so sollder

Brecherinseineneigenen Raum- nnd nichtinseinesNachtbahrem
einruckenund also die Mauer erstlichvierzehnSchuh hochauf-
ziebenxdarnachselnenNachtbahrseinevorigeDickeder drein-Innr-
tierendes Schuhes frec)bleiben lassenund aus dem seineniFritz»

- - G
X
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sein selbstUnkosten-nach seiner GelegenheiijseineGebaudeaitf-
bauen und verfertigen; Da aber emand der Nachtbiihren etwa

einige Blind-Wercke in die Hoff- auer ordnen wollenlsosolles

demselben frey seyn-jedocheins um das andere-damirein Nacht-,
bahr so viel als der andere Vorihel haben möge.

Aet. 9. Von
Bekchtiung der Ban- Herren.

Wo zween Nachtba ren auen wollen und Scheliing zwi-
schensichhaben- so soll man zwei) Bari-Herren hinsendenx mir
den Aelierleukenderer·Manrer nnd Zimmerleute- die bescheiden
und olcherHandelerfahrenseyn; Wannjuch grosseunsdwich-
tige alle lichereigneni sokonnen auchder OradeBaumeistermit
darzu gezogen werden und wie es die Besichtiger befianenxur-

theilen iind sprechenidabeysoll es bleiben; Da sichaber einer des
Spruches halber-beschweretfündexder mag sichan den Rath wen-

den. Wann die Bau-Herren gehenxdie Erbe zsubesichtigenxso
giebt man JedenHerren-der mitgehetj in der Rechten-Stadtund

zwischenden Spickeriii einen Orts-Thaler. Jn der Alten-und

or-Si·adi-Lungen-und Neuen-Garten! einen halben Thaler-
denen Ziiiimerleiitenund Maurerni jedenWerckvon dexWisch-
tigun seinen Marck und wann sieeinErbe schatzenidaßfunffniin-
deri arck oderdarikiberwerli ist-iedern WerckezweyMarckund.

wanns nnier funffhunderiMarck istl anderthalben Marck und«
soll hierinnen zwischender Alien-Nechten-"undVor-Stadt- Lan-
gen-und Neuen- Garten kein Unrerscheidxsonderndie Gleichheit
gehalten werden; DienenDienern- sämtlichenin der Rechten-
Stadtj dre ßig Schillingl auf der Alten-»undVor-Stad« Lan-
genz und euen - Garten- funfszigSchillingeund dieseUnkosten
soll das Partx so bruchfalligbe iindenj zu erlegen schuldigseyn-

, «

Bis-. 1o. Von Kalck nnd iegelzurechterNcaas nnd —

«

- Zahl zu lieffernx
-

Damit einen jeden der mit uns gedenkt-izu baiienirechtfer-
tigeMaas- an Kalck iind - volle Zsblan Ziegelniviederfahrextzso·

X ’

2 e m
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setzenund ordnen wiri·daßdie1enigeniso den Kalck verkauffeni
vor eine Last Kalck zwolssschmalerTonnen- sollen abmessemwie

»

auch die Siegel-Meinemein 1eglichTausend- ein voll Tausend- wo-

hin sie die Ziegel fuhren- zu zahlenund gewehrensollen und der

Ziegeksollbey der aiten Maaß bleibenund wohl gebackenwer-»
den und wo an Kalck und Ziegel weniger öefundenJdas sollsur
Zalscherengeachtetund gestrassei werden. .

«

»

Das IV. Cap. ,

Von SchiffswerckiSchiffern und Schiffs-Volcke.
Wegen der Schiffs- Ordnung soll es gehalten werden und für
ein Recht allhier ern- wie es von den sämtlichenErd-Hem-
sken M. 9sc. gesch ossen und in Druck verfertigen

«

Hei-. I. Von Schiffs-Bauung. ,

ALiedie'enigen- welcheallhier au·fder Lastadien Schiff bauen
oder auen lassenwollen-die»mogensiebauen von allemng

ten und esunden olizecund ein JegiichersolxbauenvongutienEyss
sen-als oiches na Grosse des Schiffes mogiich erkantwird.

«

nee. 2. Wo man Schiss bauen soll. .

-

—

Man sollkeineneue Schiffebauen anderswo ! dann auf der

Lastadieni nnd so1emandein altSchisfverbauen woltexder solles

auch nirgends anders bauen-dennander Lastadienxoderiwo da-

seibstnicht Raum seyn wurde- auf der BrabanckxbeyPoe-»GIV-—

zig guter Marckenz Auchsoll niemand zunmern aufder u-

gJeinJcikiochfür-den Speichern-«oderdarzwischenibeyzwey guter
ar en. .

-

Hm z. Wie Fremde und Bärgerallhie Schissbanen und
, verknussenmögen. ·

«

Kein Fremder sollallhie Schiff bauenx er habe denn vorgan-
gig zur Erlaubniß dem Rathe sopielgute Marckerle ij auf so

»
viel Lasten das Schiff gebauei wird-, desgleichens aneigåekrs



,

«

. U s) DIE
» ·

Bürger thun- soer ein Schiffaus den Kaufs will bauen; So as
der der Bürger das Schiff ein Jahr und Tag bey der Stadtsuh-

—

ren will- so soller nichts davongeben-wanner es bauet; Einen
Fremden sollauchfrey seynsseinSchiff- das er anheroeingebracht
oder das er allhie erbauetx zuverkausseni jedochmit den Unter-
scheid-daßiinsereBürger-so siewolleni allewegedie nächsten-sur
andern Fremden --zu den Kausf seyn sollen; Derowegen wann

der Fremde seinSchisseinem Fremdenverkaussethat- soll er schul-
dig seynx solchesöffentlichfür dem Konigl Arthus -Hofse anzu-
schlagen- achtTage lang und den Preiß zu vermelden und als-

dann soll den Bürger frei) stehen- bannen den acht Tagen einen
Einspruchzuthunund in denKanfszntretenidochdaßer eben soviel
darlege und« gleicheZahlungthuex wiederKausfmit dem andern

gemacht ist-den Poe-i sitan undzwantziggiiter Marckxdem Rathe
zn versallenxvon dem Verkauffer des Ochissesjder den Kauff
nicht- wie oben stehet-Fiel-keinerhat.

III-—4 «Wo die Schiffe zu dragen nndznsttkrtzem
Niemand sollseinSchissbragen oder stürtzenanderson denn

da die Brabanck von der Stadt dazii gemacht istyoder wohines
die Kammerer- aus Befehl des Ratth verordnen werdenj den
Poe-: zehn guterMarcke .

-

its-. -5 Wer Schiffei soallhiezu Hausegehörensführenmag.
Den Schiff-Rehdern dieserStadtBurgern soll frey seyn- ei-

nen Schifferj welcherleyNew-» er seyfer habe auchParthe im

Schisseoder nicht( doch-daßer vorgangig das BnrgewNecht e-
»

wonneixhaboauf ihreSchiffezu nehmen- wie esihnen zutrag ich
und gefalligsvor diesefseitundsolange es die Ordnungen dieser
Stadt sur rathsam be nden werden.

«

Am 6 Wer Schiffe leuchtenmöge. .

-
.

Niemand sollans odereinleuchten-mit einigen Schiffen- er

seydann UnserMit-Burge« gnFall der Noth- da man aiäh
» z «

T qq -
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·

nndere Leutegebrauchenmuste - das sollmit Zulaßdes Präsi-
"

»

direnden Burgermeisters geschehenjes ware dennhoheNoth ver-

banden- daßden Zulaßzu suchendie Gelegenheitnicht leiden kön-
te- sosolles zum Schaden nicht gerechnet werden.

Am 7. Die Gätherdurch den Baum zu Schiffeznführen.
Niemand soll einigerley Guth zu Schiffe führen! anders

denn durch den Baum bey dem Schlosseaufnnd ab- bey Verlust
des Guthes(es ware dann- daßder Prasidirende Bürgermei-
ster beyStopffungein anders cmNahmenE. E. Raths nach-
gebe)nnd soclldavon der Stadt seinePflichtthunx sodaße»rnichts
auf die Brucer schlageund nichtsdavon abnehme- bißdaßer

»dasGuth gesreyet hixk -

.

zw. s. Von den Baum schliessen.
-·-;Es sollkein Baum-SchliesserJoder ander Mein-g dick-arch-

sahrendeSchisseoder Pordmgexuber das-wassichgebuhretund
-

was ihnen gesetztist-seinesGefallensbeschatzenundsollchnenauch
solchesin ihrenEydexden sieiahrlcchbeschweren-miteingetnüpffet
werden und wo jemand dagegen handeln wurde-der soll-nachGe-
le enheit des Verbrechens und E. E. Raths Erkantnißxernst-
lisgestrafset werden. .

«

.

sz
- --«

A»,9. Von der Schiffer Rechenschasst.
Ein jeglicherSchiffer- derem Schiff- allhie zu Haußgehö-

riglführeties seyklein oder groß-sder sollvon allen Reisen seinen
Redern und Freunden Rechenschasstthunxzumlangsten 4. Wo-
chenxnach seinerAnkunfsr.

»

-

Am 1o. Ohneder Schiffs-Freundewillen nichtwieder
zu vecfra ten.

·

»

,

Es soll kein Schifferverfrachtenxohne seiner Rehder und
Schiffs-Freunchcslen undWillen undob jemand darüberwüw

«

de verfrachtemdas sollkeineMachthaben und er solldazu-nachGe-
tegenhenderSachennnd zugefagtenSchadens-gestrafstwerde-;—

.

«

«

e.
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Js-. : r. Wann die Schiffs-Kinder sollenzu Schiffe gehen.

Alle Schiffes-Kinder- die ein Schiffer gewonnen hatzdiesol-
lenziiSchifffahrenan denersteTageialsihnen von denSchiffer ge-
heissenwirdi ob jemand hieran wurde gebrechenund ohne Urlaub
des Schiffers aus den Schiffe lauffem der soll vierzehen Tagein
Gefängnißsitzen;Auch soll der Schiffer kein Schiffs-Kind zur
Arbeit oder in die Kostin das Schiff nehmen- er habe dann zuk
vor die-Veneran die Reisemit ihmegemachtibey Poe-» funfng- -

ter Marckw die der Schiffer aus seinenBeutel verfallen seyn soll.
ne-. : 2. Von den Schiffs-Kindern- die Tag Und Nacht

,
aus den Schiffe bleiben.

WelcheSchiffes-Kinder-ohnWissenund WillenihregSchiP
fersi ein Tag und Nacht aus den Schiffe seyni daßder Schiffer
oderSteuer-Mann mit wehen seinerSchiffs-Kindern bezeugen
niagx denen mag der S iffer-so er will- Urlaub gebenund «was
der Schiffmann empfaerhats das soll er den Schifferwieder

geben und dazu soll der chiffmann den Schiffer seinehalbe-Heu-
er ausrichtenl hat er des Geldes nicht- so soll er vor iedenVer-

-

dunge acht Tage in Gefangnißliegen- auch follder Schiffervon

den Schiff -Leiiten»ni»chtgedrungen werden- ihnen einiges Geld
zugeben- ehedas Schiff Kalbgeladen —

ss»
Am 13. Welch Sshi mann seine hrnißnicht schi et.

Nachdem dieSchiffervon etlichenJahren her- einen Miß-
brauchunter sicheingefuhret-daß sie ihre und des Schiff -Bol-
ckeszuhriingj vermoge des Saltzesund Korn-Lasten- angerech-
net- welchesdochvor alters nicht gewesen- sosoll es hinfort wie-
derum auf-das alte gebracht und den,Schiffer und Steuermann
jedenztvdlffTonnenJden Mem-teniedensechs-denBothsleuten

« Jedenvier- den Bdttigerx Gluten-Wachen und Kochs-Knecht-·1e-
den zwey Tonnen- zugerechnetwerden- und soll ihnen solchezuh-
rnng frey sein wann siedie selbstschaffenoder kauffeni tvonicht-F



»
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s

« «-

somögendie Nehdersdasselbe Raum zu ihrenbestengebrauchen
und sollder Schiffmann derentwegen nichts zu fordern haben-

»

A» 14. Von Spelsung des SchiffZVolcks.
Ein Schiffer sollseinemBolcke- beydeszleischmnd Fisch-

Tagesx zwe erleyGerichte und einerley Getranck gebenj daran

soll sichdas chifs-Volckgenugen lassen- dochdarsf er ihnen kein
Gebratens geben.

s

-

M- 1 .« Von rrun wi chen den So i ern nnd
«

s-5 VgolczkexLasset-halbLandesff
« Ob es Sache ware- daßeinSchifsermitseinemVolckeSchei
lung hatte- aussermLande-- in irgend einer der Hansee-Stadte

Hassenungxda der TeutscheKauffmann liegti da mag und soll
man solcheSachen entscheiden-wofernman die-Schelung nicht
wiederum hiehero schiebetund verweiset. , «

.

Hm 16. Von Bordinges-Fåhrern. · »

· Obwohlendie Bordinges-Fuhrer dieserStadtBurgereund
Einwohner sur den;Fremden billig den Vorzug haben-wann es-

aber dennochan ynsernEinwohnern mangelnwurdei sosollder.

Prasidirende BurgermecjsterMacht haben J auch den Fremden
solchesnachzugehen-damit der See-fahrende Mann destobesser
gefördertwerden möge-dochmit der Bedingung- daßsiei nach-
alten Gebrauch-einen Gulden Ungerischvon Jeder ReisedenAel-
terleuten m die Busse legen sollen.

-

.

—

-

.

· «A».17. Wer ftkrden Schaden siehen»soll.·
«

-

— Ein JeglicherPordinges-SchissersollseinSchiff in guter Ach-
tung haben- damit des KaufsmannsGuth weder von oben noch -

unten- Wassershalber-mogebeschadigetwerdenxda aberScha- -

,

den geschaheoder sichzutrügexdurch seinesoderder seinen Schuld
oder Verwahrlosungidenselbensoll der BesitzendesBordings
gut thun- oder den BordingidemKausfmannxur seinenScha-
denjubergebem Ingleichensolleinieglicherxd ordingeheuertäv- Mit



.
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einen Mann-dem er vertrauetx welcher ihmdaßSeine·vor Dieb-
stahl bewahren bev seinGuth setzenundverordnen- wurde es sich
aber zutragen- daß-aus andern Zutallenzder Bordtngoder das
Guth möchtebeschadigetwerden- das wird die Obrigtettj nach
Gelegenheit der Sachen- zu richten haben.
Am 18. Wie daßSchiff undBordtng sollenverwahret seyn»

Ein jeglicherSchiffer- der Vording·bedarff-ein oderauszu-
lossenxderselbe sollerstlichsein Schiffaus der Rehde mit zweyen
gutenAnckern und Tauen bewahrenund alsdann mit seinem
Jolcke den Bording zu holenund wiederumlsey»Dann-Weich-
sel-Münde-zubringen verpflichtetseyn-wurde es sichaber zutra-

enJdaßder Bordiug bey dein Schiff-durchGOttesWetter und

«

ind- nichtlie en möchte-alsdann sollder-Schiffercztngutes Tau
hinter seinen chissausgeben- dem Bordtng zu Hulssex des soll
ingleichender Bording mitåweyengutenAnckcrnuiidTauenver-

sorget seyn. Da aber ein chifferetnenBordmgwurdebeysei-
nen Schiff haben und er sein Schiffcnichtwohl verwahrethatte-
damit er den Bording mdchte beschadtgenund treibendmachen-
fo sollder Schiffer für den Schaden und Bording hasstem »

ils-. 19. Wie bald die Schiffe und Bordingzulossem
; Kein Bording soll schuldigseynlanger-denn drey Tage-un-

YlossetanderBrücken zu liegen-sondern nachAusgangder drehen
agen soll der Schiffer verpflichtetsehneden Bordmgzu lossan

oder-da ers längeranstehen ließ-sichderentwegen mit den Bor-
dmgskFuhrer zu vertragen; Ein ederxwelchersein Schiff an-

sangetzu lossenxsollschuldigseyn-die ossltngfort binnen den näch- «

seenvierzehen Tagen zu verfolgen und mit derselben immer fort
·

zufahren und unterdessensichnichtunterstehewetwas ans dem-
Sch esse-auszu hackernzbeyPoe-: zehen guter Markt-soofftiemand
dagegen handelt-eswaredannidaßesan den Tragern und Mes-
sern mangelte. «—

Jes; .
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—

M. zo, Wann mehr in denBordcng geladensals dein
Schiffe nöthig. .

,

Würde ein Schiffer mehr Waaren - denn er m seinSchiff
bringen kan- in den Bording laden undaufdteVe de fuhrenlas-
sen- so daßder Bordlngetliches Guth wiederzuru e fuhren mu-
steJso soll derSchjsserdenBordmgsezuhrerxvoniederLastzdie

gewisserzuruckgefuhret werds zehenGroschen zu bezahlenschul-,
cg eyn.

«

«

-4». 21. An denen Tonnen nichts zu bevestigem ,

Niemand soll Schiff oder Bord-eng an Tonnen-ausserhalb
den Bollwerckenl aufdle rechteTleffeweisende-bevestegenoderan-

bmdenj bey Verlust des Schiffes oderBordlngs; Dametdcege-
melten TonneUXZUMSchadendes gemeinencfseeisahrendenMan-,
neanichtverschickt nochverrückt werden mogen. «

neu-. VonFeuers-Gefahr-vondenenSrhisstnabzcgyaltenx
.

»

Es soll in keinenSchlsfenlsKahneuXBordsnngchmaen nnd
wie es Rahmen haben mag- durchaus kein Feuer gehalten wer-
den- von der Bravanck anxbißhinter denTheer-Hossan den Zu--
schlagauf der Mutlau Jwie auch im Graben hinter der Schaffe-
reyx denke-«zweyerguter Markt-soofft es geschrchtxwann auch
dahero Schadenentstünde-solluber die gesetztefee-: auch vers-cha-
denznachErkantnißdes Rathsj erstattet werdens Es sollauch
kem Schiff- Bordlngund Schmacke u Herbstzeitenxehe dann

der Frost angehetxln derMutlan zwis en der BraFanckundZws
schlagelumFeuers-Gesahr wclleuxgestattetwerden- ondern bened- .

den der Brabanck oder ausserhalbdenZuschlagexbeyden Notw-

KrugelwievonAlters her gebranchlichgewesen-verwiesenwerden-,
beyvorcger Poe-. ,

«

Am 2;. Vondenen fremden Waaren- sozudteser
Psordte einkommen.

»
s WelchesSchiff durch Wetterssund anderer »Nochhalben

ankommt nnd nngebrochnerLast wieder weg«wel« solchesisholl.

— I
m

O
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»

ihm-wann es der PfathCammer diseGebuhreriegeexfrey seyn:
Ingleichen wer sonstenseinen Eva-« hieherse et undeingelauffenj
aber- nacherkiindiäterselnerGelegenheit-mtlossenxnochMarckt

halten will- dem so inachentrichteten Pfahl-Gelde-auch nichige-
wehret jverdenl mit ungebrochenerLast- wieder weYulauffeniJst aberdie Lastgebrochenoder ausgelegetxsosollMar tgehalten
und die Waaren an Burgere verkaussetwerden-wer dagegen weg
und das Haußohne Paß yorbeylaussenwurdex der soll-aufsa-
chenFall-die edrdnete undublicheStraffe der CoxijiecisungSchif-
fes und Gut es zu gewartigen haben.

4», 24. PonDieleii nichts auszuschissem
lEs sollen keine Dielenx ausserwaß zu Garnierung der

SchiffegehöretiohneUrlan desPrastdirenden Burgermeistersy -

ausgehen- nochaus der Psahl-Cammer angesagt genommen
·

Werden«

Das V. Cap.
Von Kaussmaniis- Haiidelung

ais-. I. Von ungewöhnlichenAblagenx

Evaaiztztundan den ungewöhnlichenStellenan derWeich-"
« selund erungi so weit sichder Stadt Gebiethe erstrecketi

sollkeineAble erung oder Verkauffungi auch keine Umschissung
in einigerley aarenverstattet werden-den Verlust des Guihes.
Ase-. MitwasWaarendieBelehneteunichthandeliemögeie.

AllenLehn-Schreibern-Prackernund andere Belehneten soll
änizlichenverboten seyn-mit denen Waareni darzu sie belehnet

-

eyni zu handeln und keine Mast-payderselbenWaaren mltemen

andern zu haben- da aber einer unterihnen bruchfalligbefundedil
der solli wegen des begangenen Mein-E desi zu»gebuthvder
Straffe gebracht werdenund seinesDien es verlustig seynund

dies-sollauchdahin verstandenFerdenidaßder Wagen-TIE-2 tm



s (««2o) THE -

-

Schreiber mit Klaphollzund hmwcederum der Klaoholtz-Schrei-
ber tltltWagen-Schoß nichthandelnund in diesenFalljoll Klap-
Hoitzund Wagen-Schoß für eme Waare geachtetwerden«

»Am z. Keine Momzwlienzu gebrauchen. . .

Niemand sollMowpoliesimit elnlgerley Waaren treiben-an-

dernzum Berfangund Schadens beyVerlustdes Bürger-Rechts
und Entbebrung der Stadt- zu ewigen Zellen.

Am 4. Blinde Käusse sollenverdorben seyn.
«

Alle blindeKaufsc- auch ob sieauf Wieder-Kaussund der-
gleichen-daruber nichtMaaWGewicht--LlesferungundEmpfan- i-

gung gehet- sollen gantzltchverboten seynund gletchder Wuche- -

rey gestraffetwerden. —

"

—

ein-. 5. Von Wucher-.
Wer sichseynGeld versichernlassetxmltErben-Bürgel:oder »

xfandensder sollnlcht hoheerß nehmen-denn achtMarckacht
chott von Hundert- bey Poe-» des zehendenTheils des Haupt-

Stuhls und Wiederkehrungdes Wuchers- soosstals verbrochen
werd; Der aber aufschlechteund blosseHandschrtsstseinGeld aus-
lethet- der mag zwolffvon Hundert nehxnenzDas sollaber allelnk
unter Handels-Leuten-7auch nichtausjabrllchekeaxasondernan
etltcheMonatx gemeint seynund verstandenwerden.

’

Ast. 6. Von dæchanJuefocteriBysernewBrieffem
-«WetlendleB«»Joeyoilxcseyensehrgemein werden- dadurch viel

ehrliche-Leuteln merckllchenSchadenund Nachthell gesetzetund
sich nach-mahlen die Miglie-ame- mit El)sernen-Brteffenschützen
wollen- sofollhinführolvermö e derSmdt Pslwleglenj einledcrl
der sichauf den Notbfall solchers» riesfe zu gebrauchen vermeinet-.
seinenUnfall- daß er aus GOttes Berhangnlßund nicht Muth-
wclltgoder aus etgenenVerschuldenx dahm gerathensey-surden
E. Rath dartbun und beweisen; Der- solchesnicht thatel der
sscllkcmcpMoment-engenkcssctb

’

-

s

.

s -
—

,

s- dies
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Zw- 7. Daß dieFrauen zn gesamtenGckthernxgleichden

- Männern-,ha ten.
v

Dieweilen Mann undWeib- nachFlamischerErb - Gerech-
tigkeit und verxndgeCulmischerzreyheitxinungetheilterGemein-
schafftihrer Gutherx afo gleichenGedeyund Verdeer in gesam-
ter Hand und gleichmaßigerGerechtigkeiVsitzen-sosollen auchal-
le Schulden-die durchKaussmannschafftundander Gewerbe-wie
die Rahmen haben mogenx gemacht werdens aus ihrer bevder
vollenGuthej ohn alle Pseisogiieiuknspyivilesgiidu«-,oder einiger
GerechtigkeitderMitzgfstxoderanderer Begnadigungenl die son-
sten in beschriebenens echten dem Fraulichen Geschlechtverlie-
hen sindx bey Leben oder nach todter Hand ,-gegoltenu·ndgezahlt
werden. lDerowegenauchkeine Fraui »dieUnsere Burgerinistl
nach todtlichenAbgangeihresEhe-ManiiesJeinigeEi)sirne-Brief-
sei Momioyien oder liscliilxenxdadurch sie dasjenige- was siezu ih-
ren Manne gebracht oder ihr bey Leben des Mannes angeerbeti
i ren Creditoreii zum Schaden- Verfang oder Verkürtzungzum .

oraußnehmen mochte- zuseniessenhaben soll; Da aber eine
Frau- nach Absterbenihres- annes- die Schlüsselauf die Bah-
re legte und mit ihrentaglichenKleidern aus den Güthern gin-
ge- die sollsichdamitvonder CreditorenZuspruchbefreyet ha-
ben- ioolteman ihr aber das nicht trauenj daß sie«nichts tmehr-

- dann ihretäglicheKleider-aus den Guthern genommen hatte-so

Zolltsichdessen-mit ihrenCorperlichenEydexzuentledigenschul-»
Ig c

.

«s »

; .

»

Das VI. Cap.
«

Von FrehheitderWetcke und Gildeit
Am t. VonHVerfahrunadesWerckes.

’

FsåidåvercssnfialnntAngsngbginegdikieöStiödti.

-

ag era re un en er ni t ei et an
hat-der salidasWerckaufssie-negewinnen.

g g

« ,-. .

(

. 3 i« ,
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«

Dis-. s« DieWerckesollenrgkieihrenWaaren nichtKauss
sz eigen. .

Es sollkein Handwerckerniitdenen»Waaren - so zu seinen
Wercke gehorigj kauffschlagenxdieselbewiederzu verkauffenxbey
Verlust- zum erstenmahl- des viertenTheils der Wanrenx zum
andern-die Helfftexzum dritten-des ganizen Gliedes

ils-zZ. Wann einer den andern will anffereibem
So einer den andern in«seinemHandwerckewill ausstrijibenl

der sollselbernach Briessen ziehen-damit er gedencktignzu aber-
windenx will auch der anderes zu BeschiitzmndHand abung sei-
nes Glimpst selbstnach Beweiß ziehen-solles ihmunverwehret
sevM kommtes dann- daßderjenige- der ihnle wollenaufstrei-
benx niederfalligerkantwctrdex der solldas mit zwantzig Marcken

- zu yerbu en pflichtlg seyn-hat er deoGeldes nichtl so soller- vor

ieglichen arckl acht Tage mit Gefangni gestrassrwerden und

dennochsoll er dem versehrten Theil dn elbe vorm E.»Rarl)
inundlich abbitten und sollauch- wegen derUnkostenxsoeinige An-

klage deßwegengeschehenist-das Gegeniheilziisrieden stellenund
wer also auffgetrieben wird- sollunterdeß lange in der Arbeit

bleibenundßsolchiz
Ausstreibung ihme ans seinenEhren unverletz-

lichseyn-bi er uberwunden wird.
.

«

—

Das VII. Cap;
—

— Von Mißhandelniig.,
«

«

J
«

.-

JiImZ VonUngebährinderKirchenundankbenKirchhössem

SO Jemand in der Kirchen oder auf denKirchhofseeinen an-

,

dern schlügeidersoll der Kirchendireyguter Marck verfallen
sean so er ihn aber verivundetex soller-»der Kirchen sechsguter
Marekverbiissennnd gleichivo ldeni beleidigtenssparthderentines
gen seine den«-Obenden E.

. nthlvorbehaltenseyn-»da auch ie-

,mandan solcher-StelleneinigerbegangenenUnfuhr oderllxliviezpiliviilit
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,

Poerwigsenwird- der soll- nach ErkantnißdesRathngestrafe
ei wer en.

M. 2. Von verbotenen Tragtenxdurchdie Kirche-Es
«

Wer FerckellSchweine- Korbe mit Fischen-halbeoder gan-
tzeRümpfeFleisch-oder sonstenandere ungewohnlicheTragtenj .

vor Mittag oder sonst unter der Predigt oder Vesperl durch die

Kirchentragetj so sollen dieKirchenhiiterxLeutedarzu bestellen-«
die dasselbeGuth oder Tragjenxvegnehmenxdie Helfftevor stchll
die andere Helifte vor die Opctalen

·

zi« z. Von GOTTES-Lästerung. ,
·

Würde Jemand so vergessenseyn und GOTT sund Sein
Heili es Wort lastern und Pohnschlagen- derselbe- er seyMann
oder cibx soll durch Erkaninnz des Raths- nach Gelegenheit
der Sachen und Verbrechungxan den Leib oder Guel)ernstlich
gestrassxiwerdem..

—

«

-

«

Am 4. Von INJURIEM
»

ohe Dur-riesi-die Bürgerlichgekla t werden- geboren zu
des aths Erkaiitnißxwürden sie aber Hei-nichbeklagetxsosol-,
len sie an die Erbahren Gerichte verwiesen werden.

Am 5. VonSchmähungin heiligenund ehrlichen Stellen-;
-

BeZebees »sichaber- daß zxveyoder mehr Personen- für
E. E. Kathl sur Gericht-oderionst in andern heiligentindehr-
lichenStellen- mit unehrlichen Worten-Schanden und Lastew
sichgegen einander pergreiffenwurden- das soll- nach Gelegen-
heit der Sachen- der Personen und Verbre ung- durch des
Ehe-be Raths Erkammßl gerichtete-ndgestra etwerden.

—

-«1». o Von Sammlungen nnd Aufruhrem ·, .

»

Sammlung-en und
«

rtheyen sollniemand machen in der
Stadt-—da sie sind gegen nsern Herrn den König- wieder die
Stadt und E. Rathva Verlust seinesLeibes und in weßHause
desgeschchiundder dieBoiyschaifiwurde-zu derBersammlunogg.

.

»

.

« «
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der verliehretanchsemenLelby auch sollneemandlolchefürwitzige
und ungewohnltcheBersasielungenerwecken nndnmcl)en-dadurch
Aufruhr und Gefahrllchkejtunter den gemeinen Volck entstehen

—

mag- beyVerlust seinesHo«chsten,.
«

Am 7. Der Stadt Wehren Und Vestungen nicht zn be-
»

»
steigen- noch zu bit-check

«
«

—

«

Niemand sollderStadtPlanckenx ZäuneoderWehren über-
steegenxbeyTageoder Nacht-auchsichnicht unterstehen-dieselben
zu brechenoderznbeschadlgenxwerdggegenthut-so soll es zu des
E. Rathe willenhrllcherErkanencszskehenxsolcheBesprechung-
nachGelegenheitderThatund Vorlatzeez-mit Geld bussenxGe-
fangmßlBerwelsungxauchbißan das Hohestezustraffen. ,

Andern-Tren- .

Das l. Cap. v

Von Gerichts-undAether-Sachen
Mel-»Im 1. Niemand in fremde Gerichtennsznladenp

B etwa etJnBürgerrechtlicheZusprüchezu den andern hätte-
»

der sollehnbeschuldlgenbinnen Lande-s vor seinen behör-
- lieber-Richterund ware es Sache- daßeiner den andern

. drünge oderladete in andereGerechteund-der1«n«:3ej»der
also ge-

drungen und-geladenwurde-sich secnerEherlec mßnndRech-
tens nle gewetgerxhatte- auchnicht-weegernwnrdefderxencgelder
also jemanden drangen-beschwerenuan msremde Gerechte laden

würde- der sollder Sachengantzlichfällegerkande werden und der
andere von.seine"nZuspruchenbefreyeeseyn- alsojdaßdaran-er
keinRach nochRtchtererkennensolllwürdeer abernber das etwas
sürnehsnenlsosollersecnesBurgerkMchxsbestandenseynundder
StadtFrenljeceewlgllchsentbehren-la

«
»

« - ·

nee.
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Ast. z. Das Gericht nicht zu verändern.

Niemand sollbinnen noch an erhalb der Stadt-so weit sich
ihreGerechtigkeiterstrecketiweltli eSachen ivie diemögengenev-
net werden-sieschnitt-Rechtenverfassetodernichtverfassetidasman
in Latein Lixix edmejiaxmiiemnenneti durchir endeinigesAusziiige
W lns geistlicheRecht ziehen-auch keinem eistlichennochWelt-
lichenii ergeben-verkaiiffenoderauftrageni damit das Gerichtzii
verwandeln- bey Verlust der Sachen.

«

.

Am ;. Die Sachenzn endenjwo sieangefangen.
Wo inan in eine Sache gerichtlichgetreten und der Krieg zii

rechte be Heiligerist- der-mag das»verzeichnenlassen-und darnach-
so von denrHauptMstbsl«eee!lirtipurdelgehees sowohlum das

B?-Urkheix
ais Hauskuriheli

wie recht istxes ware dann-daß
idl ) Bev-Usrthel die rasst eines End-Urthels habenmöchte. ,

. zi» 4. Weine Sachen nichtaufzutragen.
Einem jeglichenider UnsersGerichts inkoderausserhalbder

Stadt ist- sollverbotenseyn- seine Sache-die zu Unser Stadt-
Gerichtgehorigxeinem andern- der dieselbeanders- dann Unsern
Gerichten und Gerechtigkeit emaßx fordern «wolte-zu verkauf-
fen oder aufzutragen-auf da der Stadt oderihren Einwohnern-
daraus keineHindernißiVerdruß oderSchaden entspringe oder
wachse; Wer dagegen thut- der soll seines Rechtensxwieder das
Parthi bestanden seyn. »

. As:.5.Daßinan eistiichePersonenszchtigernwow
sprachen o er Anwaltenx nicht gebrauchen moge-

"

Niemand sollbey Gerichtoder vor dem E. Rath dieser
Stadt-undsoweit·.st ihreGericht ausbreiten irgend einen Geist-
lichenzueinenMach gern-Vorsprachenoder Anwaltenxgelsram
chen oder haben« Wer aber dar-wieder thut- so osst es geschicht-
soii zehenguter arck verfallen seyn und dir Geistlichegleich-
wohl nicht zugelassenwerden.

D

- —

AK F-
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dem 6. —WieMalt Kamme-mein Cal«i«»iee,oder den Eyd

-

»

vor Gefährt-e- schiperensdll.
—

«

«

, »

Der Klager schweretldaß er eigentlichglaubeund gewiß-lich
davor halte- daß er eiInebillige und rechtmaßlgeUrsach habe-zu
rechten und nichts gefahrllches fürliehmeoder begehre.

Zum andern- daß er aufallesxivaßer der Sachenhalbenwerd

gefragt werden- die pure lautere Wahrheit-will anzeigen und
nichts gesahrlicherWeise leugnen oder verneinen. .

Zum dritten- daß er auchnichrsiirsatzlichfalscheBeweisefür-
nehmen - gebrauchen oder lichdamil behelfer will-;-es»sey--nur
Instrumenten oder Zeugen-oder wie sonstendie Beixeilecmocw
ten genennet werden- auch-- daßer keinen fBexveißwillif bren-
nur die er in der Wahrheit zurSachen dienlichund no beizen-
dig iizirdbefinden-vielwenlger sehmltundlenlichen uberflußigen
Auszogerungenmuthwillig verlangern«.· «

-

, Zum vierten- daßer den Richter mit Gifft und Gaben nicht
habe easy-»poe:oder verkehren auch nicht will verkehren-ihme
auch nichtsver eißennochgeben-wederselbstnochdurch ieinand
anders-in der einungjdaßerihm ein Urthel zum bestenfinden-
und sprechensolle. .

.

, · »

- -

«

,

- »DerBeklagteschwererjdaßer gewißlichdasurhaltex daß«er

genugsahmbesugtlslchden Klager zu wiedersetzen»undgegen ihn
auszulehnsenxfolgends sollerschweren- daßer sich-m seinenxxcezzk
rio»en«undSchutz .-R«e··den-,soverhalten will-als der Klagserin sei-
nerKlagexmleerholnngaller Ame-g wie oben gestellet; End-
lich sollen Klager und Beklagrer das alles was siealso-ausgesagt
«betl)euren--da·ßes wahr seyund siealsovestiglichhalten wollen«-
als ihnen GOtt helsseund Sein seellgmachendesWorte

."
«

Am 7·.Von Beschwerlmgdrr Handschrissi. -

-

"

- Wann hinfürobeijmGerich;lze-ei'neHandschri"sstsollbeschwo-
renjwerdenxsosollendie Formaliendesselbenalsogesetztuivirdaarg-;.

·-
«

ll
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braucht werde daßZeugenichtanders weißundliest-glichglau-
bej als daß solchesN- N. Siegel und

, andlchrefftsey; Wann

auchdie Dei-kreisen ihren Esset-seyen der chuldund Handschrisst

gestandissindsso sollenalsdann solche·.Handschrcssten-ohnealle

euütgungxtrafftig nnd machtig seyn.
—

.

Am 8. Von Echrscha en Eyden.
Auf die Echtschafften Enden soll - infort in diesenFormalien

geschworenwerdenxdaßN.-.dessenoder dessenN. Vaterund Mut-
sner Ehelichnsammen gegeben oder gekommensindund N. N. der —

oder die in solcherwehrender Ehe-gebotnen zund von Vater und

Mutter fürKind echtund ehelichgehaltenworden.
’

.

·
Dieweilen auch unnothige und überflußtgeEndexsovielmög-

klichlzu verhütenund abzuschneidenund solcheEchtschassteines
niedern ohne das mit zweyen zeugbahrenManne-m muß be-

schworen werden-auchdieselbeeigene Sibbefür sechallein zu rech-
te isiichtsjpmkzsenkanl so sollensorthin ben Gerichtesolcheselbst
eigene Oibbe und Eshdemchtzugelassensondern gantzltchaufge-,
hoben seynund blei en. »

.

.

Am 9. Von der Zeugen Eyde. .
.

DieZeugen sollenbeym Gerichte nicht mit doppelten Enden
belegetwerden- sonderneessoll der Eyd in diesen Formalien ge-

Hivorenwerden: Dieweil ichN. durch GOttesund Nechtens
erordnnng wellen- zum Zeugenhierzu erfordert-so schwereichs
daßm der ganizen SachezwischenN- nnd N. so viel ichdarum be-
frage: werdeund mir bewustlstxmeine Wissenschasstund Wahr-

heitgetreulichaussasgensollnnd willl für beydePartheyensvund

colchesnichtunterla en noch anders thun will-weder um Lieb

undLetdsnochum Gaben-GeschenekxFreundschasstlauch ni
,

Haß-Neidund Feindschafftlauch«nicht-umirgendseiner Zur .

willen-oder daß echgelehrt und unterrichterworden wärei was
ich zeugen- auesagenoder verschweigensolteoder um anderer Ur-»
sa.ch.—lvellenlwie die Rahmen haanmogeni sondern allein zu
«

«

—

3
.

Steur-
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Steuer der Wahrheitund
Gerechtiäteitxtreulichund ohngefähr-

lich meineWissenschafftablegen we - daßmir GOtt helsseund
Sein Heiliger Wort.

»

Und wann nun jemand von einem Zeugendiesenobbeschriebe-
nen Eyd abnehmen will-der sollschuldigseyn-dem Zeugenstracks
dceEwig-Stückezuübergebensdamit er wissenmogeiworüber
er eugen und wie er- ohne Verletzungseiner Eos-Wegden Eyd
let en solle; Sonsten soll- nach geleistetendiesen Eydi da die
Parten denselbennehmen wollen- den Zeugenin derselbengan-
tzen Sache weiter kein ander End abgedrungen werden.

its-. ro. Von Zögenan mächtigeStellen-oder sonst.
» ZeuchtsichjpmandgumächtigenStellen- odersonstanders
wohinundverfahrt ni tmit denselbenseinenZeugenisogehees
um dieZeugeWwie recht ist- denno unschadlechdes andern sei--
nen Zeugen-wofern er damit zu re t fortfahren tan.

XII-!- II. Von Wieder-Er1egungder Gerichtlichen Unkosten;
So sichZweene mit einander allhiein Rechten begreiffeny

welchcpart »derSachen niederfalligwird- das solldemPartxsosich
aus der Sacheni darum ste unter sichgerechterhabenmitUrthel
und Recht gebrochenund die Echtes-je-aufden Gerichts-MA-
gewandj schuldigsehn zu erstatten- doch a sozdaßder Feldern-en-
der alle solcheUnkosten den Ehrbahren Gerichtenschrifftlichein-

bringe- welcheder SchöppesollMacht haben furderzu erkennen
und zu mäßigen;Die aber sofnichtgenugsam Erbgesessensollen .

sur die Etextes-je-und UnkostenBürge setzenund die soErbgesesä
sen sollen sichverpflichten- beyihrenErben und«liegendenGrun-
deni das sie den Triumphirenden Part die Esset-»k-und Unko-·
Lsienerlegenwollen. «

.

»

-

L

Das



nasse-Hasses
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Das II. Cap.
Von Pfennig -Zlnserii.

Äfzp I. ydkzsnlrssez
»Ja jeder·Bürgermcagauf sein Erbe Geld nehmen-zuPfen-

«
nigs-8inßvon Burgern und Elnwohnern7 als wie er eszu

seinembestenNutzen zu we e bringen kan; Es soll aber auf ein

Erbe nichtmehr dann ein äxennigsinßsein- darum niemand
mehr Zinß sollauf seinErbe nehmen- als von eineinMannexund
so er mehrGeldauf das Erbe nehme! denn von einem Manne-
nemlich auf die Verbesserung-so sollweder dieVerbesserung noch
andereVersicherungdemPfennig-ZinßMaja-linkenoder verfangs
lich seynkonnenx sondern der Piennig-Zi«nßsollvor allen vorge-.
henl er se;Mo hochausgelaussen-als erkonne und wolle.

»

Ue köclnvvrskkfnieikZins- ÄyL To

·

Es sollaberkein Pfennig-Zinß hö er - als achtund einen

drehtenTheil von Hundert- in die Erb-- üchergeieietund ver-

schriebenwerden- kein es aber jemand besserKauff sekominenl
das ist ihm hierdurchnicht abgeschnitten.

Arr. z«

Wer seinenZins aufbestimintenTag nicht abtragetxsomag
derEreditori der den.Psennig-Zmßaus dem Erbe hat- binnen
Mr Wochenhernach-durchzwei) gute Manner- e rlicheund zeug-
bahreBurgerxden Zinßan dem Erbe mahnen assenund wann
dieselbenso chesauf die darzu«—verordneteTage-wie hernach fol-
geil beymErb-Buche wurden ein ezeuget habenl so soll derselbe
versesseneZin beydas Erbe vers rieben und von solchenbeys

eschriebenen inß-von den rechtenTag anzurechnen- erner Zin-
e gegebenwerden und solchesordentlicherWeise- o ne andere

eiclauffiigkeitundRechts-C»emb»xenjzu verrichtenlsollenvier

sonderlicheTage im Jahr- alsdallwegeder nachsteSeh-ins"

I , a M

X
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abendnach denLage-»de-zu solcherEinzengungnndBeschreibun-
gen destenncgscnfesangefetztundgehaltenund dazu desNaths
Glocke zvorgangig gelantet werden-J damit·esJedermannigltch
kund und offenbahr und ein jeder-der daran Wes-Wer til-sichdar-

nach-zurichtenundlnitkeinerumoissenheix zuentschuldcgenhaben
gnoge nnd siehetdann zu des Ereditoren Gefallen- nach obbe- ,

zmelkerMahnung J des verwichenenJahres versessenenZlnß
zu dem verordnelen Tagen- des ersten-andern- drittenzoderdlew
xen Logik-»Ameinzeugen und ver-schreibenzu lassenund soll also
den versessenenZinßzuverschreibenund vondetnrechtensinke-Tas-

geanxldwkedercmEeruchbestimmtlfernersmßgeben-wie-oben
. eme e .

—

·

g
Da aber der Pfenni -«Zin.ßlvon zweyeni drehenj vieren-oder

mehrernJabren versessgenxso mag der Creditor wohl den-ver-

sesseneninßmahnen nndzzu welchen Quatember Tag ihm ge-

fallengemzeugenundverschreibenla en- er kau aber vonden Er-
be nicht mehr fordern- als die blo versesseneZinsennnd ge-
het alsdann erst die neue Verzinsung der verscssenenZinsenjsvon
den Tage des Jahre anzufangen- wann siebeydas, Erbe- ver-

schriebenwerden. Werseiv Haupt-Geld von einwandern-Erbe

absondernwilsllderselbesolldenSchuldener solchesdurchzweene
ehrlichezeugbabreBürgereem halb Jahr- vor denrechten sit-eß-
Tage J anfingen und folglichbey Gerecht- einzengen lassenj und

alsdann soll der Dei-Mein halbJahr- von den Muß-Tageanzu-
rechnen-Frist haben- uAblegung des Geldes-swoferneer esdannl

jnachVerlaufs des ba en Jahres- nicht erlegrelso sollder Stroh-
«

wisch ansgesteckerund Unmenge-n der AnkundEingangzu den
Erbe verboten werden X damit ersieh darnach zu richtenhabe-
daßerl nachAußgang dieses folgendenhalben Jahresl ans-stecken
bleibe-ob sichein Kauffmansn dazu sindenwolle.v

-

,
.

— Wann er nun einenKaussmanhatlsonimmererausderBezaly
jungfein-Geld-soviel ebnegebieksretlist swassubriglssosoll-es den

Dei-Hierf-
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« «

Dein-am zergekeret werden und ihzngleichwohlderEinspruchibin-
nen Jahr und ag- frey fehniwurde sichaberielnand sindenider«
das Erbe zu- kaussenLust hast-ie-soll-alsdanm nach-Verlaufs des-

halben Jahres,- deinCreditornfrey seyn-das Erbe an sichzuneh-
menx entweder wie ersieh mit dem Schuldner dar-um vertragen
kan- oder auch-ohne des Schilldeners Hefe-»Oso hochals sein
Haupt- Geld und versesseneZinfeanlauffeni und solchessollbey
Gericht verschriebenwerden- wie hcscher das Erbenimmt und

die Verlangungxdarauferfolgen-wirdemBeseheidXdaßvon der-

Zeiean den Dei-wu- und seinen nachstenErben und Verwanteni
wie auch den Ereditorny soin die Verbesserungzutreten bedacht-
Jahr und Tag«zum Einspruchesfreyund vorbehalten fegenaber

- von der Aufl-sageani soliderHauvt-Stiihl dasselbeJa r- weih
der ikwcejiwahrer- gleiehwohlverzinsettwerdem

«

«

«

«

Art 5’,
«

.

«

«

.

—

.
Der Dei-im aber- wie obenberührtxnach Ausweisungdes

bestimmten halben Jahres-«indem der Strohwisch ausgesteckti
folliohnealle WiederredesidasErberaumen und die Exkciixioktzoh-
ne Theilung-keine- fernere Zeit oder· Frist- wiirckiichgepflogen-,
werden und alsdannsoll auch zugleich-derPfeunig-8inßvon-dem-

«

elben Erbe ,ufh«bren«-folgendesinag der Erediror dan Erbe selbst
elvohnenITrmeethenlbißer einen-Kaufftnann sindetiwill Ers-

niehiverkau en-auchselbermchtannehmenifonderndemDebizom
inrrzuns be en langerhalten Und an Stelle des Pfennig -Zin-.
fes den Hauß-Zmßdavonnehmen-das stehetzu seinenGefallen
und kan sichmiiierweilder- Deistfelbsi mit mehrerer Gelegen-
heit-um: einen furtraglechenKFussiZnannumsehen-

«

·

fi. ;

Wannanfseinenhalben Erbe Pfenni- -Zinse"resedlmd ein«
ander inder freverHelfftelvohneesider oll gleichthlflschuldig
fehnidencitrdhwifcbnleideundderdasbefchwerkeTheilbewoh-
netidem Greci-wendeninßzugewnibisßebderselbemeiden ean-

.

—

er
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der andern Helsstevertragen-oderdieserdiebeschwerte elfftean

sichbracht und »sichGerichtlich verlangen lassenXoder a er beyde
Besitzer durch eine Satzung von einandergeschiedenseyn; Gleich-
fals solles gehalten werden m dritte Parthenx vierte cpar-then-
UUDAlsofortannach Arius-»Mit

-

-

-

.
Are. 7.

-

Nachdem dercmiiw in Auszehlung seinesGeldes nichtan
des Schuldnersfeine-Person siehet-sondern auf das Erbe-lals

sein eigentlichescpfand und Versicherung- so soller sichauch an

dem Erde seinerunvergoltenen Schuld erholenund ferner auf
des Dei-»w« Person- oder-andere seineSucher-zu sagen oder zu
sprechenxnicht befugt seynundwann das Erbe durchs randxoder
andern Zufall- zu nichte wurde- so mag er sichan de Grunda-
holenxsogutals ers weißund der Schuldner san sichdamit sreyens

-

.
—

«

- AU« so
l

Wannaber von Einpfangun derselbe-derdas Geld aufErbe
austhun willl sichbefurchtetxda kunfftigdas Erbe- so vielals

kineHaukauminaundcnseaustragenlnichtwerthseynmochte
nd der andere dem dasE . ezugehorcglnelzstdenErbexauch andere

seine,Giither und Person verpflichten wurdey auf daß·er so viel

desto eher Geld darauf bekommenmöchte-»sosollder Dei-»o- keins-f-
tig demjenigen-was er Eise-Jener-bewilligetund angenommen-

Zieebuhrende Zolgejwle sichszu rechteeignet-»zu leistenschul-
I e n« .

.

g y .

,

JIM p, »

Auch sollbeyLeineniErbe etwas vernoteltoder ertelbeh-
«

gelegetwerden- ohne der arthenx denen dasErbe ge oretx its-»-

Je-»operBewustzesgefcheedann durchdes Parths Wes-Wesw-
- Aft« lds

LP
.

,

Wann auf eines Mannes Güiher gerichtlicheBeseitzuing
geschehenist- sokan»er nachmahlen aus sein Erde und liegenderUm



, H TM ( FREESE-« , « «

Grund seinenUse-liessenzum Nachtheilkeinen»(Psinnig-Zinßneh-
men oder verschreibenlassenund ob esdurchirgend einen-Unter-
schleiffgeschahe-indeme solcheErbe nichtfrey seyn-soware es nich-
tig und krassiloßz Es soll aber der Besitzer die Besatzungauch
alsobald an das Erd-Buchauszeichnenzu lassen schuldigseyn-,
damit ein ander sur Schaden4gewarnet werde.

M. 11«—
-

Diejenigenj die das Geld auf Erben ausmeckelnxsollennicht
mehr als drev Pfenni von dem Marek zu ihrem Genuß haben-
bey Poe-i eines guten arcksj so osst sie darüber handeln; Es
könte jemand mehr bedingen- welche aber mehr Genußnehmen-
als gesetzt-s en über die guten Marck auch das - was siezu viel

genom » , fallen seyn.· Ins · ·

-

Ase. Iz. Von Ktr cl)en"-Spita1- Zinsem.
.

Alle Kirchenund Spital-Zinsere-«sollman bezahlen-auf dem

Tag- wann sieversessenschuf-obsie leichnichtan den rechtenTag
gemahnet waren- oder man ma e der Vorsteher willen da-
rum- wer das nicht thuti so sollman den Zinßmahnenxgleich
der

Stadt-Finsernxalso·und dergestaltzwann die Kirch-Vater
oder Borste er der Hospitalenihren Dei-zieren denHaupt-Stuhl-
nebsi den versessenenZins- durchzwehglaubwurdige Manner-
»aufgesagetund beym E. Rath eingezeuget haben und die Deli-

men ein viertelJahrznachder versiossenenAusssagexdas Haupt-
eld und denZinß nicht abtragen-so sollensie befugt seynleinen

Strol)-Wisch durchden Diener- auptmanniausdkn beschwer-
-ten Erben-daraus sie Geld ausget an und dassilbeausgesathaus-

sskeckenxdieselbeohne alle Gerichtliche Col-»wenn zu verkaussen
und sichalles Haupt-Stuhls und der versessenenZinsendaran zu
erholenzundwanndie Erben verkousstsind- so sollen auch als-
dann dieselbigen ossentlichbey Gerichtverlangt werdenj damit
denen Verwandtenihr Recht des EinspruchsxnblichemGebrauch
nach- frey bleibe-, »

E

-

.

«
. ( »F
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M. Iz. Wer zu Pfennig-Zinnen nicht befugt cy.
Fremde undGeistliche Personen- die nichtUnsere ärger-«

noch Landsassensevnd-sollenkeinerleoPfennig-Zinßnoch Erbe

haben-weder in der Stadt noch in»der Stadt FrevheitzWann

ihnen aber Erbe oder lie endeGrunde ansturbeni die sollen auf
ihren Rahmen nicht verschriebenwerdenssondernsiesollenschdjlb
dig seyn-solcheErbenJbinnenJahr und Tag- in gewehrendeHand
zu bringen - bey Poe-, auf edes Jahr- den dritten Theil ämßzWelche Poe-s von Jahr zu ahren von dem Miether des-, rbes
soll abgefordert werden.

sie-. 14. Von Miethe und Ausssageder Häuser
und Wohnung-m

«

!

s

·

Wer einHaußXSpeicherxKeller-Budeanderder-
gleichenRaum miethet und daraus ohnentrichtetenZinses wei-

chet oder aber darinnen bleibet und hattenicht zei bezahlen-der

Haußverheureroder Vermietherj ist naher aus des entwichenen
«

oderunzahlhafften Wuchs-Mannes hinterlassenenGuehernxdie
in dem vermietheten Erbe befunden werdens feine Zinse fur
elnJahr behaltenxalsodaßihn niemand darum dringenund

ihnie den o zu benehmenmogez Mist der Aug-sageder-Kel-
ler und Budenj oll esigehaltenwerdenswie von Alters- aus ein

sviertel Jahr; Mit ausernj Speichern und»andern Wohnun-
gen auf ein halb a r- mit solchenUnterscheid-wie hernach fol-

- get- alle Miethe a er sollendurchden Kaussgebrochen»werden«e-
dochidaß derMietherJ wo seine-Zeitnochnicht aus warexnoch ein

-

halbJahrzu wohnen habe und wann einer denandern aus ge-

wisse eit- es seyeines oder mehrJahreJ vermiethetxdas soll-ver-
moge ihren Cis-»mei-und Beredung- gehaltenwerdenssodaßder
Permiether nicht schuldi sey-den Miether aufs neue aufzufan-
digenxsondern der Miet- er soll sichselbstnachden Ausgang der

bedingetenZeit zu richtenhaben- es ware dann anders zwischen
Ihnenberedet-wo aber einer anfeineZeu von Jahren gemigälzeks



«

. Mk( 35 ) TM
· »

hatte und unterdessen-mitErle ung des anses Jan den rechten
Tags säumigwurde l alsdann oll der Vermlether befugt seynx

-

unangesehen daß-dieselbenJahre noch nicht verstosseinxdem Mie-
ther ein halb Jahr zuvor auffzusagenund derselbesollauchschuldig
seyn-nachVerlauss des halben Ja - resl zu raumen und gleich-
wohlenden
slnßxso lange er gewo net hear-zu erlegen und die-

ses Ame-«- Hsrkanrntßund Execwaiggehoretan das Gerechtllche
Amt-

AymVonSilbewpfandenp »

Von den Gelde-rn-dleausSllber-Pfan-d ausgethanwerden-
soll man ms t höhereZlnßj dann acht und exnen dritten Theil
von Hun

«

ehmen und wo das Pfand nicht so gut ist- als
der Schu- f Mut-Stuhl- nebenst der Zinse- zusage- so mag
sichder Use-lim- des Restes halber ferner an denSchuldener er-I

holen; Sonsten soll mlt solchenPfanden hinfuhro dieser Pyaeeji

gehaltenwerden der Use-ims- solldenSchuldenerdurch zweysehw
schezeugsbahreärger mahnen und thme die Pfande·auszu-

tosen ankundigen und entblethem daß er seinesGeldes mchtlanii
ger entbehren wolle; Wann solchesbeyGerichtelngezeugetwlw
sosollder SchuldenernochvcerzehnTage Frist haben- den Cre-

eirwren Urwesen-ekeltUndxdtePfandc AUszUlöseUXthut cr daj M
solcher eltnlcht- der Use-lim- sohllalsdannMachthabenxdiePran-
de zu verkauffen und zu verpfanden und sichsemer teurer-gelee-
nen Schuld daraus bezahlt u machen und darnach sollehmeder
Rechte-r-dnrchden Unter- ichterx rechteus verhelffen und der

chß auf dcecpsandelnebstdenaufgewantenUnkosten-sollsolan-
e gehen-bißdaß die würcklecheEssen-»di- fürgenommenwerd;

iIngleichensoll-es auchnur allen andern Pfanden gehalten wer-
en. .

r
,

»

Ez
v

«

.

Das
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Das III. Cap-
Von Arrestenund Besatzungder Garben

-

Are. I. VonArrestem

ALleArrestel in gemeinen und bürgerlichenSachen-was bin-
nen Baums geschicht-geborenallein dem Richter zu le en-

was aber aufden Wasser geschlchtidas gehörekiWegen des ce-

Rechtsi wie dann auch die Sachen fo den Adelbetreffen- an den
Rath und Prasidirenden Bürgermeister- gleichals die Peinli-
chen-und»Geivalt«-Sachenibinnen der Stadt Ring-Mauren- an

den Konigl. Burggraffen. -

- —

«

ft. 2. «
- J , j« h

Jn der Stadt Dörsserngehörendie Arrest die Schul-
tzeni alsder des Orthes Richter ist- wann aber ein Bauer den
andern in der Stadt arrestiren wolte!·so soll der Arrestantden

Arrest bey dem Herren sucheni der die Verwaltung uber das

Dorffhatx darinder andere i gegen welchender Arrest begehret
wird- gesessenist.

A

-

H. 30
«

Würde jemand aus der Eronen oder aus denStädten des
Landes arrestireti um Schulden oder andererburgerlicherSa-

chenwillen- beruffeter sichdann auf seinenRichter und leisteteC-x»·
»M- sichdaselbst- woer Dingpstichtigtsti zu rechtezustellen-er
wird damit des Arrestes freyx esware dann J daßerallhiermit

demArrestanteneinen frischenwem-J eingangenxoderallhierzu-
stellen-zu liessernoder zu zahlen- angelohethatte.

f

Am 4. .

·

-

EinenfremdensMannx der weder in der Eronen noch in dein
Lande gefessenist- mag-man- uin Schuld oder andererSachen-
wohl arrestirenx biß er sich der Sachen Zalbereverburget oder

flugs-Ihm Vorstand-auf solcheSei-und nfpruchexsohocherzii
s echtebesprochenwirdileistete «

XII-
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v

Am 5.
«

«

Einen wegsertigenMann tan man nichtan seinerFahl-thin-
dernx wo er gnugsahmVorstandthut oder einen Machtiger il-

Jwe Fasse-celabestelletUnd hinter sichlasset- -

Lin-. 6 .

"

DieFlüchtigenund die den Rechten den Rücken kehren-mag
man wohl arrestirenx auch Handschasstmachen-zusambtihrem
Guthej wo sieangetroffenwerden mögen.

-

An: 7.
Wo einer Persönlicharrestiret wird und aus dem Arrest ent-

käme oder ohnedesRichtersUrlaub davonzogexder ist- gegen
sdenilparthx sur einen uberwundenen zu achten und der Sachen
fällig zu vertheilenxsohochals»der Arrestant seineKlage bewei-

sen wird und ist dem Richter diePoe-«sohochalsder Arrest gelegt
wari verfallen- jedochalles bißaus seineHans-Rede

. Am 8. «

,

Bewe licheGütherxfahrendeHaabeXGeldeaareniSchiffi
serde- agen und dergleicheni pfleget manan Gerichtlichen

uspruchzu arrestirenxman kan aber solcheentweder mit gnug-
sahmer Gesesenheitioder durchgnugsahmenVorstandJoder durch
ordentlichen s eruffx an. seinenRichter- m-» Ca«»k;»ej;jie»eii,wer

u solchenBerufs befugt istj sreyen und lo machen und wann

solcherVorstand und Gram-»Fbestelletiso i
·

der Richter allwege
schuldig-denArrest zu »Ja-essenund zu eroffnenx ob gleichder

Arrestantnicht darein willigen wolte.
Arr. 9.

Sintemahl ein Arrest nicht mehr denn ein Dingladungist-
so sollder Arrestantx den Arrestaten stracks darzu furladen las-
sen- sonsten soll der unverfolgte Arrest-nach vier und zwantzig
Stundeni frei)seyn-wer aucharrestiret wird- oder arrestirt Guth
vertreten willl dermagwohl alsobaldvor dem Richterge e ob er

:

-

«
E 3 ums am kreist-m en sahst
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·

selbstwebt fZkgenwartichdahknladen lassenund alsoseineNoth-
durfftl den rrest zu freyenxåtnwendemm lo.

Bleibt der Arrestant muthwilli aus oder zögeunangesagstx
nach gelegten Arrest- davon- der Nr ter magwohl zur Stunde
den Arrest freuen und loßschlagenund

· istweder der Nichter- noch
das -Parth- schuldiglden Arrestantenx lvelchersmuthwilligden Ar-

rest zu entschleppengemeiner-i4seinesGefallens nachzu warten.
ft. ll.

( Es mag der Richter wohl rechtlichenArrest auf eines Man-

nes-Guth legen oder nachgebeni der Herr desGuthes aber-
muß nothwendig mit Rechte dazu geladen und chmedurch den .

Richter free-»jain erkandt werden-den Arrest zu sreyenundwecß
aber der Arrestirtebey dem Nichtereineukurtzen Temiaam zu be-

kommen-er»mag»denArrestanten zuvor laden lassenj so er zur
Stelle lstl ware er nicht zur Stelle- so solles beydem angesetzten
Fee-»m-wenden nnd derowegen sollen noch kennen ferne-heim-
lecheArrestenoder Besatzung zu Rechte zulaßlgjmachtig oder

frasseng seyn-odergehaltenHerden.
-

,- .
.

st. u,

Wer Arrest ausein Gutb legetxdersollmit den ArrestinRech-
ten vollnsahreni also- daßer.aile-Gerichts·-Tageden Weedertbeil
darzu ladenlassenundklagezu dem arrestireten Guth- bißerselne
Gerechtigkeiterlange-»dennwo er damit nichtfortsahreti sowerd
vermuthet- daßer schweigendevomArrestabsteheundmogestch
ferner dessennicht getrostennschbebelffen.

»

. fr. 13, -»

- JM stehendenRechts-Gang-dadas Eigenthumdes arresti-
«

reten Guthes zwelffelhafftigist- alsoji daßsiekeinen Parth ge-
folgetwerdminoferne es dann solcheGutberoder Waarensind-
dle schadhafftwerden und verderben können- oder dte an Preeß
fallenund abschlagenmogenidiesollman durchgute erthrnereute

-

see-essen .

"
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Wieen und verkaussenfmitbeyderPartl)en Sense-«und das-Gelde
an Stelleder Güther oder Waaren- i» Fegwjierleg-enlassen-biß
zu Austrag der Sachenxdemjenigenzum besten-der das Recht
daran erhalten wird.

ANT- lass

· Wannaber-seinPartso mutlywillignndhsallstarrigswärennd
Mkm Mchkcdsjearieen wolte - so soll solchesdiesfals zu des Anch-
ters Bescheidenheitstehen-was er darin erkenne-n werd undhar-
te sichjemandsolcherErkantniß zu beschwehrenx dem solldie Ak-

» einem-, gletchlvreenandern Sachen- offenstehen;
ann auch die Guther so schleimignich-rkonten vquaufsetwer-

»

denl oder- daß-»es-auch«lblcheGütherundWaaren-waren- deemcht
sogar verderbltchodersohohenlpreisesxdaßman sobald zaner-
kauss nichtetlendursstel aus dem Fall- istderiencgeldem semGuth
arresliretwird- als dersgleichwohlein Herr desankhess bleiben
der nachstedarzuund soll ihm billig aus seinen Gewehren nicht
genommen werden- solange er es für das seinevertreten nndver-

sweise-seenkan oderwillxwürde aber einer so muthwilltg seyn-
der sechseines arresttreten Buches-nicht«wolte anmassenxsondern
es liegen und verderben lassenund vermeinte folgends- den Scha-
den den Arrestanten hochgenug anzuschlagen- auf solchenFall
mag der Arrestante- dem Arrestatenx das Guth anbiethew
daßer es m Gewahrsahmnehmen-halten nnd - bißzu-Austrag
der Sachenl zederzeit gestellenmoge.

-

-

,
Am 15.

-

N

Würde er sichdann weigerM sosollder Arrestantemächtig
sennldas Gut-h m seine Belvahrnngzunehmen und dabey n

bedtngetsfdaßer sichdessennicht auf seen-sondern auf des mut -.

welltgenWcedersaclzersEbentheuerundSchaden anmaijseoder un-

terwindeundverdurbe metlerweile das Guthx oder wurde schad-

kasstthohnedesArrestanten Schuld und Verwahrlosungldas
oll ihm oder seinenRechtenohneSchadenseyn«« -

AK
(
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«

Von BesatzungdzrGüthernnd--Erbeus
« I

’

WErBesatzung thunwill- auseinesMannesunbesprochenen
Erben und Guthm der nichtstuchtig ist- auch nicht inmi-

ret oder den Rechten sichentzeuchtjvon dem auch nichtkundbahr
ist- daß»er nicht zahlhasstigseynsolteiden sollman vorgangig vor
den Richter laden lassen.

Ase-. 2.

Wann er fürkommtund gestehetder Schuld-—erbeut sichauch ·

der Zahlung und leistetdarauf gnugsahmeBürgschafftoderVor-

stand-daßder«Richtersolchesvor gnugsahm ertenneti sokan er

damit seineGuther von der Fesatzungfreven,
. ye. Z. , «

.

I Wanener aber solchenVorstand nicht leistenkan oder will-
oder esware kundbahri daßer auchandern Greci-seyen mehr schul-
dig waret oder auch wann er die klare Schnldverleugneteundi uin
Verschlepfsungwillenssichdamit an dieGerichteberuffen woltez
Wofernees eine offentlicheHandschrifftisti oder die der Klager
»- eonrmeiirzbeiveißlichmacheriszkani so soll er entweder schuldig
seyn-Uns-ein«zu leisteni oder da gleichder Berufsan die Ehr-bah-
ren Gerichte zugelassenwurde XdennochsolldzeBesatzungdurch
den Richternachgegebenund zum nachstenthyginghenden Ge-
richten eingezeuget werden. —

HEXE «

ist. 4.
Wo aberderjenige-der zur BesaizungBindenist- für dem

Richter nicht erscheinetxso dochdaßihmedies esatzungausdruck-
lich in der Ladung angemeldet sey-zum erstenmahlinehmlichals

erselbstgesprochen-besindetdann der Richter aus der Klage-r
Einbringw daß er redlichebeweißlicheSchuld habe-»sosoLer die

Vesalzungiepengleich-alsob der DeinonvorhandenUUDdeOchUld
gestandigware--nachgebennnd folglicheinzeugem -

.

« ,, i
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Am 5. ,

Wann nun die YesatzungordentlicherWeisebevdenGerich-
’

ten aufgebothen und fur einPfand gewalu et- sosollendceSchop-
pen drev Monatsfristzur Beweisungder chuldaustheilenx hat
aber der Besetzereme oder mehrerheblicheUrsaehenxdadurchih-
me die Zeitf zu seinenBeweise-zitengegesiele-dieSchoppen mo-
gen den Denn-»m-nachGelegenheitder-Zeitund Sachen- Free-gi·
ren und verlanget-m

«

Aft. 6.
-

Wann der Schuldnerselbst für Gericht der Schuld oder

HandstsiMgestandcg isti so darff es keinerandern Zeugen-
welche ie HandschrissUoder selbstzu Standegkectxbeschweren
müssen-dann es kan auch wohl eines·Handschrcffrxugestanden
und bezeugetwerden und dennoch keine rechtseruge chuldseyn.

.
.

- Ase-. 7. ,

-

,

Da aber zwischenden Besetzern der Argwo n beykämeJdaß
vielleicht der eine oder ederandereunrechxfertigechuldennahim

affki machte und fur beweißlcchanzogex sosollen beydex der

chu dneri wie auch der Besetzerl denenes dieandern nichtver-
trauenx noch erlassenwollen-schuldigsehn-metihren corperliehen
Enden- rechtfertcgeSchulden-t-izu sechs-en und erweislich zu ma-

cM
,

Hi 80 s. .

Wer binnen Hefe-seendrehenMonaten Beweisung seiner
-

Schuld nichtbeybrengtf inojerneihmderselbeTermiwxnicht wa-
re keosogiyt worden- derwiro der erstenBesaizungfällig-ihnhat-
vedenn echteNoth verhindertunddie beweisetwürdexalsrechtists ;

’

Am 9.
·

—

«

.Wann.etzlicheder Cecdiwynxoder auch alle- biß auf einein-
die Besatzung zu vollzifiåhrenUnterlassensoderabstehen- so soll
gleichwohlauf der andern oder auchauf eines Mannes Instan-
digkeitkweediyetunddieBesatzungsißzumEndeiverfolgerwerden.Am to«
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.

Anr- Io.

Den Peeeiwween und MachtigernxwelchedieBesaisungGr-
dernxsoll man zum Fiel-»sie-oder Berdienstgebenliedochals-denn
erst- wann die Sachen erhalten und zum Ende befordert ist-einen
halben von Hundert- von dem was ankommt

f

fis-. It.

Mit den Güthern soll es in stehenderBefalzungalso gehal- ,

ten werden- so man erachtet nnd die Nachricht at-, daß die Gü-
ther samtliehzur Zahlung nichtzulangenmo ten- sosollendie

beweglicheGuther auf Jnstaudigkeit des Peseizers«·
"

vansetund
jekzoeneiytwerden und wo der Schuldner imLebenÆylb soll er
die fahrendeHaabe und Eigenthumvermittelst seinem Eydei
wo thme die Cyedixoyen denselben mcht erlassen wollen- ohn eini-
gen Unterschsleiffxab und von sichzu gebenschuldigseynund wä-

renverderblicheGüther darunter-weerenvonho en reiß-
die in Abfall kommen mochten-diesollman des, theure n aufss
verkaufer unddas Geld in Ceavejierlegen. »DieErbenaber und
liegende Grunde mögenmitlerwecl die Cacdeteynvermiethenund

das Geld oder Zinß in iseFeJisrlzegenibißnach Jahres Fristi es.
ware danni daß der Sehn nersichunterdessenmit den cyiziimn
vergleichenund vertragen tönte.

«

.

·

- Arn-In
·

»

l:

So viel die cPersondes eSchuldnersbelangendT der aus sei-
—

ne GutherBesatznngthunlast und-nichtandere Mittel mit sei-
cyeilieekmfurnimmti was die Sucher-nicht zulangenxder sollaucly .

mit seinerPersonjdem Meine-en fur·das«übrigehasstenxJedoch-
daß er lichdie Guther exegviyetund m alle Wege-wie weit sie
zu rei enjzu rechtuntersuchtwerden sollen,

.

x

Das
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Das IV. Cap:

,Vonder Erwartend-Ordnung
Ach

ANfänglichznVerhütnngallerleyDijjmmkdoennndWeitläuss-·
tigkeitl die sichgewohnlich»- PsocekzsMem-mer«zwischenden

Parthen pflegenztxerhebenxwannalsonur »- Wer-I erkantwirdi
daßBeklagteerlagerMvermoge gefallter Klage-klagloßzu ma-

chen fchuidc seyn solle; So ist m allewegenothig auch zuRecky
te also verse en- daß der Richter oder die E. Gerichtex in ehren«
Abscheideund Urtheinx bey iedererSachen-dieLiszt-nimms-sieh-:-

nahmknndigmachen und ansd-rucklichjzsec»5wenjdamit derExes
can-s wissen-

«·

ex wie hocher die Exeearwgvoiinziehen und Rech-
tens pflegenfo e; Wann er dessengewißist- soLan er au·chuber

dasselbenichts weiter exeqaiyenxtoas gleichdie Parthen fur«wen-
den mochteni von I»«-»j,Eg--,Seh adenx Unkostenund dergleichen-,·

.

davon im Urthelnichtsausgesprochenist.

, die ApkeliatiannichtjisjdeyzckiretMkdXsoWer-den U Zahlung

ILWUHL

.

Ast. Z,
Wann das Urthel fort i-» mu Dein-mo- ergehet und

dtörchet ei-
letxzwischenBürgerevier elzenTage-dem,Gadreyquer-Stache-
bcy Gerichtaben beym rasidenten und beym Richter eine que-
re Nacht: Wo ersiehmttierweelmit dem ers-diew- nicht abstu-
detxsosoll ernocheinstpewpxwx wo er anzutressenx mit schrifftz
licherDes-wemme im HauseFlurkxemeicmgeladen werden.

"

fi. .

’

,

Wo aber die Eos-Mis-auf Erben sollRosiogenwerden- so
"

werden dazu-nach ubiichenGedrauchxdrev onat Zristgethei-
letizu Räumung aber der Wohnungen,die zur cethxgehen-
vcerzehn Tagez nachangesetzterWachs-Zeit und gebuhrlicher
AussfagextngleichenkderhochstenWie-M Konigb Dem-»- bewe-
bracht werden nnd das Pakt datåzugeladenund gesprocheniisick·

"

«

2
"

v O
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so soll von dem Tage an- als das Dec-»ep2kbii»stwird- ice-»mi-
ziir Zahlung vierzehn Tage- dein Gast drei) qiiere Nacht- und zur
Räumung dreh Monat auchohneAnregung des Partes gethei-»
let werden und ist dieser Ter-»i»«s,peee-ii,aioeii«,derowegen das

Part hinfort nicht darfs weiter geladen und gesprochenwerden.
fr. 4.

»Dererste Use-limi- der die gebetheneEssen-rie-auf seinenDei-i-
ron- erhalctjist der nächste-dieEos-entzogwie thinehiegetheiletist-
zu vollnfuhrenxwolte er aber den Deine-w nichtdrangenxsondern
Gedult mit ihm tragen-»ein-zwey.-dreh- zehnoder mehrJahre-
solange als sichkein Cyexilwsindetxdas istseinemRechte ohn Scha-
den; «Wann·aberein andererdenselbenxDekiwmszguchbespricht
und beginnet ihm seine Gutherzu »weil-ken-somiigsderersteden-

selbenhemmenund von-dem Tage an- dieserHeminiingxsollder
erste vierzehnTag Frist haben- seineExeeaeieafur dem andernzu
befördernund des andern- solldieselbenvierzehnTage stillstehen-
damit unterdessen- den ersten Nechtensverholssenwerde I«wann

aber dererstelbinnenden gesetztenvierzehnTagen-sichversaumen
und seinRechtnichtpfeife-gossenwurde-doch daß-esauch am Rich-
ter nicht mangelt- dann thann er das seine thut- so kan ihn des

RichtersMangel oder Saumung nicht schaden- so mag der an-

dere mit seiner Exemeiaa verfahren und sollferner durch den er-

stennicht gehindert-sondern ihmvorgezogenwerden und alsoin-

gleichenzu halten- wann der drittes vierte oder mehr credit-zei-
dazu kamen.

-

. Am 5. «

— -

«

So viel den Mkij der Die-»ein- belan et- sollderselbe-nach
Weisungder Rechte-erstlichin der Baars afftx darnachin die

beweglicheGutherl Waaren- Schiffs -Pat«t«c-Eigenthum und-

dergleichen-nach denselben- auf die unbeweglicheErben und lie-—

gendeGrunde-folgendesauf des Dei-um- ausstehendeSchulden
und endlich-wo das allesnicht zulangetiinsei-neei eiie Person »ge-:
richtetwerdenl allessin folgenderOrdnung;- -- atider Dei-les-X ii

I «
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»

-

nicht Baarschasst zu bezahlensso kaner sichdessenmitsemem En-
de entledigen. Wo ihm der reckt-m-denselbennichterlassenwill-

also daßer kein Geld J Gold- Silber noch Silberwerckhahexso
schreitetman alsdann zu den beweglichenGuthern und dieweil
es allhie pon Alters allwege der Gebrauchgewesen- daßuchein

jeder Dieb«-» mit Waaren hat freyenkonnenx so mag er m der
Bock-curios-

, ehe dann er seine Preujzlia, Haußrath oder Eigen-
thum angreifsen darfs- dem ers-klim- tauglicheunversalschteWaa-
ren.- die zu verkauffen dienen- anweisenl so hochals er seine Be-

zahlung daraus erlangen kan- oder es mag- in Mangel d·erWaa-
ren- inseine Wein-ZiehHaußrath und Eigenthum exekzviretwer-
den-·solcheWaaren-—oder in Mangelung derselben- die Ver-WH-
so viel ohngesehr als dte Schuldbelangeti sollendem Czaslimszkilx
I»w»a-ia, Maaß und Gewicht übergebenwerden xdceselbenm

guter Verwahrung zu halten- bißso lange ein gemeiner Ort zu
gewahrsahm der Gut er kan geordnet werden- vierzehn Tagelang- binnen welcher ert- wo der Dei-im zum Gelde oder Za -

Jung kan Rath schaffen-soll er dessenzu geniessenhaben und ihm
dieGütherwiederum gesolget werdens würde er binnen gesetzter

-

Zeit keinen Rath sindenxsosollendie Waaren- was es sur Gu-

ther seynmögenJ aus Besehldes Herrn Richters nnd m Bev-
skle des Trade-am und Dei-imm, dem solches in seinHaUßsollan-

gekundigtwerden ob erdabey seynwollei peijhsajtaxiwm durch
ssentltchenAusruffxverkausstwerdenzWill man aber denAusruss

nicht gebrauchenoder bleibetetwas im Ausruss übrigl so mag
man die Waaren oder Guther sonsten verkaufer und kan der-«
Greci-ros-selbstdie KaussleutesuchenJ wo er weißund die

Güthwzu kauff brechen-,wiehochsieauszubringenseynmögenlund olk
alsdann dem Dei-ims- den Pretßanmeldenl ob ers dasur behal-
ten wollez-sintemahlder Dei-»a- allwege der nächstedarzu ists-M
den Prene- was em anderer davor gehenwolle-daraus er binnen-
dresyTagenzuvedenekenund zFuerklaren Frist habensoll-hober

«

3 innen

.-
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binnen der Frist mag einen andern Kaussmannschaffen-oder es

mag es der Gesagte-,um denselbenPreißxin seineBezahlung neh-
men und man mag in unterschiedlichenGüthernj den Ausruss
oder die Verkaussungbrauchen-aucheines oder das andere lassen
vorgehen - wie sichs am fuglichstenschickenwill uiid wie die-Gu-
ther am bestenzu gelösenseynmögen-im Ausruff mag der Dei-ite-

die Gutherx die er vermeinet theurer anderweit auszubringenj
dann dafiir geboten wird- beyseitesetzennnd binnen auere Nacht
einen Kaussmanndazu schaffen- der ein mehrers dasur giebt-
oder auchdie Guther selbstum solchenPreiß behalten-was er

auch einmahl also ausgesetztund selbstnichtbehalt- oder binnen
qiiere Nacht nichthoher ausbringti das sollfort wieder ausge-
rufsenundwas am meistendafurgebothenwirdj genommen wer-

deisi
und sollnichtbefugt seyn- ein Ding zum andernmahl aus-

zu eigen.
«

-

,

-

—
—

Wann aber durch den AusrufsxdieWaaren oder Güthernicht
verkausset werdenJ der ceeiiixeyoder Dei-im auchson en keinen

Kaufsmann nicht sinden kontex so solxderDei-»w-sch dig seyn-
so er einige andere Waaren- oder Guther hattei dieselben auch
anzuweisen- und zum Vorschein zu bringen- oder sichmit dem

Evdei wo man es ihme nicht erlassen will - dessenzu·entheb»eni,

daß er keineandere-«noch bessereWaaren- oder Guther habe
noch vermogexes mag auch der Greci-me-des Dei-ums Waaren-,
oder Gutherx wo und bey wem er sie erfahren kan- anweiseni
und damit zur Exeeaewze»Nimm Xwie gesagtistzWolteiemand
dieselben vor die Seinigen vertheidigenider solles schuldigseyn
gufseinenEyd zuserhaltenxwo meins il)·inenicht erlassen wolte.-

"

Wo auch der Dei-im Waaren oder Guther andernLeuten ver-

gzthatte i-die mag der eminen- so er wilixaußlosenxund in die
«

erbesserung die Exaane-: ergehen lassen!wannalso nun andere
und mehr Waaren angewieseniundsurgebrachtwerden- die

sollenigleichwie dieerstenimobgestizterWeiseyiedochzndes esse-·
reiten-Te

c
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disk-ist Gefallen znrxxlizaxzaxiwoder Wald-»w- gebrachtewerden-
Wann man abermit dem AußrussiundVerkanffenmchtaxso

fortkommenkan-damit derer-ZW- selnerBezahlung befriedigt
werden kontei so schreitetman endlichzur Texas-,oder Himmein
der Waaren und Sucher-welschedurch die geschworeneAelter-
Leute- in denen Waaren sozu ihrem Werck gehorenXoder durch ,

andere ehrlicheLeute - die dessenVerstandhaben-·sollenHex-w-
odergeschatztwerden- ipiedie ihrer Wurde nachfur baar Geld
mochtenemgekauffetcwerden-und wie danndie Waaren Unwet-

er tax-»s- und geschatztwerden- so ist sie der CyecizwzsihulidtgM

zahluna anzunehmen;jedochsoller- nach der Elysium-iund
Schatzunax die Wahl haben Xwelche Waaren oder Guther er nach
seinerGelegenhettfür den andern annehmen wolle. · »

—

Weil auchnachden Waaren- wie obgesagtxdteExecwwi m das

beretesleEegenthumJoderHauß-Gerath-»follerstrecketwerden-
als iannernJ Meßcngstupiernxleinen und wdllenenKlecdernl
und Bette Jund dergleichen-da dann Kisteniund Kastenj Spin- «

dexCammerniund was Schloßhaffngist- müssengedfnetwer-

den - und derDes-»w- xekgweizirenwolte Xunterm Schem - als-ob
er denSchinsseldazu nicht hatte- damit soll sichderExemwsmchc
allein adwecsenlassen- sondern die Schlösserdurch einen Klein-
Schmcd offnen--und was an ieden Orth gefunden- nebst dem

andern- saosiiximii wurde auch der Dei-im- fürwendenxdaß in-

Kisten-kKastenioderCanunernxanderer Leuten Gutherwarenj
die ehmenxchtzukamen unddoch dessennichtglaubwürdigeBe-

weisuncfcohattefauch-derPfeils-ordas commsmz nicht bescheinigen
kdntei sollers- mit seinen End beym Gericht erhalten und die

Kisten-Kastenoder Eammern unterdessen versiegen werden-
bißdaßer met den Ende wervogfahrnhaben.

ft. .

.Wanl1ld,crTMMFMIexecceriaylirVersiossenCstlda alsdann der
Deazeertlaewmoder sich»Wie-seenwurde-so sollder

Baker«-asin-«

, ais e
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Mk schrisst-odermundlich cksnnizcizyenund anssagenl daßer

ich binnen drey Tagenund wo einem Gaste sollNechtensver-
holssen werden - uber quere Nacht- ziir Essen-Weinstelle-diese
Denn-existie- wird auf folgende Weise »Du-seen ,

.

Dieweil N. N. durchrechtlicheErkåntniß- seinenWieder-part
N. N- in die Essen-»w- vertheilet wordenund dieselbean heutigen
Tage- sohochals MM zioren oder Ward-e-soltegepflogenwerden J
er aber sichais-»Hierund nicht sindenlassetxsowirdihm-ausNach-
gebnng und Befehl desHerrn Richters-zu N- M Jnstandigkeit
zum Ubersiußhiemit offentlichangeknndith daßer auf dem an-

dern oderdritten Tage( welchen erjpeczjxmen soll ) und N. Stun-

depersonlichxoder durch einen vollkommenenMachthaberxpempk
pro-«- sichzur Exemxiwg allhie in seiner gewohnlichenBehausung

«

einstellensoll-mit der Verwahrnngxer sehnlsdanngegenwärtig-
oder nicht- daßnichts destoweniger gegen ihnlvermogeRechtensj
vollfahrenwerden soll; Und ferner darss derjenige-der sich»He-:-
msetj nichtdazu geladen ·werdenfsondernxwoer sichnichteinstel-
let l·sosollen alsdann die Guther »wes-eisi-dem cyedwi in sein
Gewahrsam ubergeben und über vierzehnfTagehernachi der
Dei-ims-komme zum Vorscheinoder nicht- mit dem Ausruffoder

Verkauff fortgefahren werden- wie drobengesagt ist; So auch
jemand-dieExsmxiw zu»wissen- die Guther aus dem Wege brin-
gen wurde-wofernessie inder Stadt Fremd-Etw- anzutreffen-sol-
len sie mit gleichenRechten verfolget werden. .

.

.E·hehassteNoth- gleichwiedie im gantzen Gerichts-Peccquin

billiger Acht gehabt wirdj sollauch in derbere-»m-angemercket
werden- solcheehehaffteNoth aber - istdahin zn verstehen-wo
Leibes-odergrosseGefahr zu besorgen-welchesder Richter-nach
Gelegenheitder cPersonund Sachen l wird wissenin Achtzu ha-
ben und ist,solchesingleichenauchzu verstehen-von Kindbettern
und schwang-ernFrauenx die der Geburth nahe sind.

s

"

-
— Würde
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Würde sichder Deine-»oder jemand anders-J von seinem-ei
genx zu Hinderung der Esset-man unterstehen- das Hauß- darin
man exeqaisensoll-zu äuschliessenxzu versperren oder den·Exc-«.
wem abzuhalten-so so der Richterverordnen-durch gebuhren-
de Mittel- daßsolchHauß geossnet und mit der Exeeaxioix von-»
fahren werde- wie zuvor gemeldet.
Würde auch jemand mitzrevellund Gewalt- u Verach-

tung der Obrigkkitund HindertxngderRechts-Hul»der Exem-
:io» muthwillig sichwiedersetzenund mit ungebuhrlicher Drau-

nngx Schmähe-Worten-Wehren oderWaffen- den »Es-samm-
daniit abzugaltenjso lange es noch nicht zur handthatigen Be-
schadigun ; ommtl das soll deinRichter angesagt werden- der
wird wi

-

en einensolchenfreventlichenMenschenzur Gebiiyr und

Gehorsamzu bringen.
, »

,

·

Wurde aber auch jemand sichweiter Frevels und Gewalts
unternehmen- entweder gegen den hier«-»ew-dem die Rechts-

Hiigfebefohlen-oder gegen den See-niesen-der dann selbst-oder
dur einen vollkommenenMachtigerndaben sey-nmuß - um die

epfandeten Sucher- iveildieselbenchmexan stelleseiner Schulds
. uberreichtszu sichm seineGewahrzii empfangen·-oderaber-ge-

gen diesenigenzso von dem RichterlechenAmt mit dazu verord-
net werden- dieselbenmitGewalt anzufallew Handan sie ate-

genx mit mordlichen Wehren J an Leib und Lebenzu gefa reni
gegen solchegewaltsameFreveler und Handthatigerlmogen sich
die Beschadcgtennach-ihrenbestenVermogen verthetdigen und

unzeezmlicheGewaltmitrechtmaßierGegengewaltyinterrreiben
und sollendamit keinen Friedenge rochen haben.

Ulri- 8.
’

.

. Wann aeichin solchenZundthigender Dei-im, oder jemand
von seinenPeypslichternlanLeibundLeben beschädigetwürden-
das sollen-ihreneigenenzreveljuschreibenundaberumdagienigey’

wassiefiir Gewalt
ubenxderoöraffedesRechtensgewarngieym

Jst. I.
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’

.

Wann nun die beweglicheGütherxzur Zahlungdes Use-link
s-« Schulden J nicht zulangetenx oder aber auch gar keine solche
Wavärcnoder GüchcrVerhandcn Waren - MIN- enobilin etc-Ine-»zu«

»Hm-, so geht die Euer-inw- in die unbeweglicheGüthm Erbe und

liegendeGründe! welchemit-Ausstec·kungdes Strohwisches volkre-
zogen wkrdxwornebst dem Dieb-Fussdrey Monath angesetztwer-
den- uraumen und ma derCsed-:»k,stracksccachdemStrohwischj
mit erkaussung des rbes oder Grundes-verfahren-sohocher
kan- dochdaßgleichwohldie drey Monatezur Raumung frey blei- -

den und stehetderEinspruch dem-Deutun-undnachstev Verwan-»
ten - binnen Fahrund Tag- offen- wie auchden andern Cred

etlme aufdfc crbesscrUUY »AnfedtlslinLinde-m Erskckufesiz
- fleu. Io. .

» Nach der Beweis-; in die unbewegllcheGütherywerden zu
recht dem Traueon die »wes- Den-kom- oder seine ausstehende
Schulden-zugeelgner-sichdarauszo gut alser wekßjferner be-
zahlt zu nzachenz·Wannaber glet zvohlderpslnmsolcheSchul-
den ausstandig hatte- die gewißwnreuund der crecnweidarauf
sehenund zu derselben Summen seeneSchuld sichverlassenund
In Zahlung annehmen woltef soMychteaugblvordervorigen-Exe-ecmwzderbeweglichenundnnbeweglcchenGutheersolcheHuld--
Pers entkeimen-W verstatcet werd-M. . .

-"

II
«

—

ums-.- ·,.

-

Wann durch alle dtevorgehendekMittel -der)E3e-c»»q»,tnall-e-

GütherxlwznS non-im debitae-ehdes crefiitwjezugetheiltmSchul-
den- nicht konnen erhobenwerden y so wird-die ausersteles-Hemis-
ferneren des-Delawa-Person verstattet!«aufdesMeiste-« Un-

kestenjdijeWoche einen MarckzurSpecfungl miVerhasstungl
einzugehen; Es ware dann- unter bei-den-Pasetyenkeenanders
beredet und verwellcget·..

-

. ; — -:
s

-

«

.

»Er-,Inz«
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«

SchließsichJWeil ein solcherFree-WerexeeeelidzefrViel Unkostekc
erfordert-welchedurchsMchtzahlnngdesDebicosixverursachiwer--

denl als sollder Use-diss- befugtseyn-sichwegen nolhloendxgerew
we icherUnkosten-gleichseinerSchuidJnndesDelpiwzxGutherni
nu. Meeemxiqn des Amts- so die Baker«-mi- geboihenlzu erholen..

Das V. Cap.
-

BonTestamentlSchichtuudTheilung
s

use 1 wie man Testament ordnen möge;

WElcheTe
.

amenc setzenoder machen wollen- die solle-nin dem?
»

Gericht du sie gesessen!zu wege und siegebescheiden- zehn

geringeMarckxzwathgGluneinMarckgerechnet-wurde lebe-ret-
was unter hundert arck vertestameniirtl so sollen zu wegeimd
siegefimss gerin e Marcr gegebenwerdenund solcheTestament-
woserne sie zu echt frassug und machtcgseyn sollen- sind mil:

ReigeenzDingeseugnißxbey Gericht-einzudringen schuldig:
i esgemandes elegenheitnicht leiden-gehegteDinge dabeh

zu haben-so mag er denGerichts-Schreibermit zwehen Zeugen
darzu fordern und ware auch Jemand mit schwererunverhoffter
Kranckheit befallen- der sein Testament-machenwolte und ge-
sichworneLeutedes Gerichts in der Zeit nicht haben mochte- der-'
selbemag- e liche-zum wenigstenzuzeyxfrommeausrichtige Per-
sonen-zum e eugnißruffen nnd sur ihnen sein Testament-ma-
chen und solch estamentx pas durchdie Gezeugen zwischendies
und den nächstkunsstigenBurgerDmgssTagebeschworen und ben«
Gerichteingeschriebenwird- soll es gleichsomachtigseyn- als wann
es sur den Schoppen emache- oderderGerichts-Schreiber da-
bey gewesenwäre;

-

o aber mitierweiljemåndsvonden engen
ehe-hilfstwurde oder verreisetexso solldieselbeEhehasft im euch-«

Mugesagcundgginneinzeugenlatågerpelewgegebenwerdenx
«

.-
. 2 Äfkc Z-:
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M. 2. VonTesiamentlwasinandarinznvergebenmächti.

»

Alle und je lichePersiinenx Mann oderFrauen- Eheli e

oder Ledige- siegabenKinder oder nicht- die mögenordnen Te-
stament und darin geben und vermachen ihren Ehegattenx Kin-

PernxErben - Freunden oder Fremden- den vierten Theil aller
ihrer Güther- doch alsos daß siekeine ausstehendeErben undlie-·

gendeGründei oder Zinse atxsErben oder liegendenGründen-
in irgend einige geistlicheHande bes eiden oder

gebensollen-
welcheszwischen Eheleuten alsoznver ehenldaßsol ..Vermacht-
niß-aus dessenAntheil des halben Buches-der sie von sichgiebt-
gesallennnd des andern Ehegatten halben Theil damit gar nicht

meiner oder beschweretwerden solle-wie ingleichenauch Ida ein

«ater oderMiitterx nach gebrochenenBinsen-den vierten Pfen-
nig vergebe- so sollsich die Gabe nicht weiter als ans seinAntheil
erstrecken und die Kinder am andern Theiii Vater oder Mutter-
Gkuthsxdie durch des einentödlichenAbgang an sie gestelleiist-
nichts ausgeben oder missensollen. —

Are. z. Testament mag man ändern-soosir man wäl.

· Ob iemandmit gelegtenDingsGezetignißnnd als oben be-
ruhrt ist- Testament machen wurde unddie hernachmablsver-»
wandeln woltex das soll allezeit stehenzu seinemWillen- soosst
und viel ihm das geliebetlausdaßein ieder seines le tenWillens v

machtigseezu ge rauchen- Jedochdiese-UnsereWi kuhr damit
nicht zu i·i ertreieih

"

«

-

;
M. 4. Ob derverstckrbeydemdasErbguthvæinad)r. — ,

- So derjenige- dem-etwas im Testament gegebenwird- per-.

stürbexvor dein Vergeberx so soll solcheDon-»M- »wiederan den

Dammes-»kommen; Es wäre dann in der Dei-anei- aiiders-aiis-
«

,

gemitte t.
»

.

-

.

ils-. 5. Von Schicht nnd Theilmigem
«

-

Wem-Mannoderzrauxdie-nichtbeeinderthchichtiindTbei-s
hing zu thun pslichilgsey-nd-nachiodrer Haan diesollensievtilzlitiåiI
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binnen den nächstenviertel Jahr und sich»darauf bensGericht
quittirenlasseniwofernedie Erhnehtnerallhier GesessenxBurger
oder Bürger Kinder sind- waren sie aber Fremde- diesichzynz
Erbsall bestbbemsosolles- mitVorwissen des Rathsj in gedeih-
render Zeit geschehen. -

Am 6. Von der-andern Ehe. ·

Es sollniemand zur andern Ehe schreitennochHochzeithali
tenx die ihnen auch weder Rath noch Bürgermeisternoch Wette
verstattensoll- essen Mann oder Weib- sie ahen denn-roman-
gtg beh den E. Rath ihren Kindern- Schi tund Theilungge--
than und solchesliehden Ehrbahrn Gerichteni vor der Kostung-
verschreibenla en- bey der Poe-e funfftzigguter Marckenl so die
Schicht und T ilung tausent oder darüber anlaussU wann es

darunter ist-soll die me- sehnxallwegevon zehenMarcken einen-
alles von des Erbgebers Antheilzu turtzen und soll derBerbre-
eher- nach ab elegterPoe-, leichlvohlschuldigsehn- hinnen pter
Wochenden Rudern SchiåtundTheilungzu thun und Gericht-
lich verschreibenzu lassen-denvoriger-Pom, monatlich durchdie

Ehrbahre Wette zu esse-lassen

,

Am 7. Wie Erbe Und-liegendeGründe geschichtet
"

.
werden fdllem

«

Ein Mann und Frau- die im ehelichenStande sitzen-wann

ihrer eines ohn Leibes-Erbenverstürbe- hinter stehlassendeEr-
ben und lie ende Grunde- so sollderjenige-so Schicht und Thei-
lung dem rbnahmenäu

thun schuldig-nicht weiter gedrungen
werden-»dann die aus ehende Erbe und liegendeGründe-i die

Helssteauf den Rahmen und Titul des Erbnahmen- wofernees
einBurgeroderErbenundlie ende Gründe zu besitzenbefugt ist-
ehresAntheils m desRaths-

«

uch verschreibenzu lassen-da«aber
einer von dem andernsehnlvillxsosollderjenige- sovon und nicht
bey dem andern sehnwill- die Erbeund liegendeGründe zu setzen

. z e.
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M. s. Wie Vater nnd Mutter neweranderrs mit den
Kindern-invollen Glich- bleiben mögen. .

.

- Wolke eine Frau oder Mann- die Kinder hatten-nach todten

Hand-mit denKindernohnveranden-sitzen.hleibenjdiemögenun-

gesonderrindenGuthern bleiben-soferne daßVater undMuiter
das Guth nicht verbringt nnd dies sollgeschehenmit der Kinder
nachstenFreunde Wissen und Willen. «Wannnberdie Kinder
eines oder alle begebenwerden- oder zu ehren mundkgenJahren;
kommenJso sollalsdann Vaterund Mutter schuldigseyn-ihnen
Schicht nnd Theilung zuxhntn ·

.

—

»

ein-. 9. Wieder Kinder Hexchenversichertwerden«soll-.
,

Wann ein Mann oder« eib- nach todlicher Hand- seinen
Kindern Schichr und Theilungthntj sosollder Kinder Anztheilr
der- Erben nnd liegenden Grundex sen-des Rathe-Buch ans ihren

s Rahmen sofortverschriebenxverdenyndobwohldie-andere- liste-l
; derErdenundliegendernndleur dieBaarsclzaffcder inder
E haffteUdochweil bißepeilendieBaarschaft hoher uder den Werth

x der halben Erben anlausscxoder aberkeinErbe oderliegendeGr-ün-
i de vorhanden waren- sosollVater oder YlukterXehedannsiezuder
«

.
,

«

·

enlderKinderBaatzschixistgenugsahmversicheru-
»

oder da o vieldenwimundigenzukommt-den andern
ansehnnnnd- bißzerderKindernxiisndigensahrenl der Renten
gemessen-«ausdaß also den Unmundigenihr Ginh unvermin-
derxxhleiden möge» «

—

Bon-allerleyUngebührundMißhandlnngl
»s»

» «-

-

- selbenStreifen
-

l-
«

den i. Von Schmäheeschrifstenk -«
—

k- —· WEr SchmaheSchrifften richtet-snereibetsoderanschlagede
o rinneaICMatlLathrennnd-Gltmpff- betastet wird- der
soll den Gerichtensurge ellet und-nach. Gelegenheitder Ver-;
brechunglmitGesangniprerweisnngJ oder auchan Leibund ke-».

«

«

’

. «

w

I

)

-

«

. « x
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beni gestraftwerdenisgieicherStrassen sollendreienigen- die um

solcheSchmahe-SchrifftenWissenschaffthaben ein-des der Obrig-
keitnicht anmelden- oder aüthdieRath und That dazugegeben
hatten- oder dieSeliinahe-Schrifftenabsehreidenoderweiter aus-

ssgrengenigewattig seyn- der Vernielder aber solli nachder-Sa-
"

«

!
en Gelegenheit-mit Verehrung bedachtwerden.

·

new-. Von nngehorsamen Kinder-m -

Die ungehorsameKinderi die Hand an ihre Eltern legen
oder»dieselben ichmahen und unehreni die sollenden Ehrbahren
Gerichtenisinssteuerund- vermögeder Nechteni ditxch»Gerecht-
licheErtåntui Jan Leidund Leben oder mitGefängnißmit derAr-"
beit am Wall-Gebäude odersonsten nachGelegenheitundGestalt
dersVerbreehungxgestrasst werden ; Woferne-auchdie Eltern

»

nichtklagen wolken-.sdsollgegen solche-Kinder-wes-Kiese-gleichwie
m andern Mißhandlun enifrosediret werdens

«

— Aw- 3. n DoppelSpielerm
»

DeeDoppeliSpielerundSpiizvubenidiemie Wursteln nnd
Ehartenj sichernährenund dein Spiel nachzieheni den Leuten
das Ihre mit List und Betmg abzuholenj die sollen-gleichden
Diewnxverniö ederRechtenigestraffewerdeniauchwelcher-Wirth
oderWirthin olcheSpitzbuben hausen- hegen oder ihnen Zu-
schnh,leisten-,Eharten-Bretspieh Lichteund dergleichenzu solchen
Spiel darreichenidaßsiees wissentliehthateni die sollenzunut-
sien ein niertel ahri zum andern ein halh Jahr- mit dem An-
ckerschmiede-T urn gestrasstund«zum dritten der Stadt Weh-—
nimgenj zuewigen Tagen- verwiesenwerden; -

»

-

Ast 4. Von Diebstahl des oleziesnitdderer»Materien.
Niemand sollfdeezandern- liefRinnenxKalck oder Steine

wegknthenjohneÆWissenund Willen- deme es zukommt-
beg

·

inndaruberiemandin handhasstigerThat- dderinnr-
deserde n geizen

-

wuberzeugeti dersle nach-Erkantmßder-
Ehrbahrew xgestrafftwerdens · -

—

,

. .

» ,

«

- JJÄ so·
J

« kli-
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-t». 5. Von Ncißbrauchder Lfandeund Unkraut-vgl

»

vertraueter « ürher.
«

WerPfand iemand versetztzuGuthexerseyFrau oderMannl
und mehr Geldes drauf nimmt- dann ihme von dem Herrn oder

Besitzer derselben fande befohlen oder erlaubet istioder mit an-

dern vertraueten uthernx anders denn getreulichhandelt-solch
ein That sollvor Dieberey eachtetund gestrasstwerden.

·

Ayk 6. Von tragedesEhebruchs.
·

Aller Ehebruch und. öffentli e Hurereyi sollhinfurderi son-
der Gnade- durch gerichtlicheErkantniß- vermögedes Rechtensi
gestrafft werden und soll der Richter schuldigseyn-solcheChem-
cher den Gerichten-ex »Hei-,fürzustelleniob auch schonkeinKla-
ger vorhanden ware- gleichmäßigeStrasse soll auch uber die
Huren - Wirthe ergehn- die solchLaster unterhalten- hausenund
hegen. Wenn auch die verordneteDiener und auch die Wach-
ter Jemand auf Ehebruchoder offentlicherHurereh antreffen oder

beschxagenxbei)Tage oder bei) Nacht J diesollen sie stracks in das

Gefangnißbringen-oder in die Halß-Eisensetzenund alsofort dem

Richteransagenxdamitsie folgends für Gericht gewettet-undnach
ihremVerdienst gestrasstwerden mögenund sollen keineswegs-
mit ihnen-durch die inger sehenoder sichabkauffen lassenjson-
dern siezu der gebii renden Straffe befördern-hei)der Poe-»den
dem Dieneroder Wachterder da egen thun wurde- zum ersten-
mal)l- ein viertelJahr Gefangnißszum andernmahlxbey Statt-»

-

pen an dem Pranger. »
»

» ·.

-

.

-

Ast 7».Von alsch- und-Betru»erey.
Aller und ieglicherfals er und betrüglicherandeliloserLeute

und Bubenl die mit Brittereyii Riemen ziehenund anderer der-

gleichenöffentlicherBetriegerey der Leute umgehen-die sollean
«

rechti zum erstenmahlauf einenBacken-mit-der Stadt Zeichen
gebrand werden- wusrde aiber Jemand nachmahln zum andern-

mthauf solcher That befundeni der sollzu Rechteaesacktund-,-
ersausst werden. -

«

.

« " -

usi-
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Lea s. Wer sich nnrechtfertigerSchuld anma -

et. «

Wo jemand- dem Schuldenerzu gut und dem laubiger
zu Schaden- sichirgendeiniger Schuld beydem Schuldener zu-
rechnen wolte·unddaruber eine PerschreibungoderandereVer-
gewisserungnahmeiwelchesdochnichteinerechtfertigeSchuldwa-

re und er sichdessenbey Gericht oder in einigengerichtlichenAm-
te gebrauchteoder anmassetexder soll- vermoge der Rechtei nach
Ertantniß der Ehrbahren Gerichte gestratsetwerden.

«-«I»-9. Von Straffe des Mem-END
» Wer von zeitlichenGuthes we en- iemanden zu Schaden-

fnr einem Richteroder Gericht- falchschweretider hat-darum
sein Ehre verwirckt - dazu soll man ihm seineFingers die er zu
solchemEydegebraucht- abschlagen- uber das soll er deinienigenj
den er damit ziiSchadenbringt- seinenSchadennachbilligerMas-

ßigungablegen-wer«aberin peinlichenSachen einen falschenEnd
thate odergethanhattei der ollj wie auchder ihn dazu gereitzet
oder darein gesuhrti derglei en peinlichgerichtet oder gestrasft
werden- aus daß ihn selbstein solches ubergehex worzu er einen
andern wollen bringen und beladen.

.

Am Io; Von Wege-Lagernng.
Mrdeijemandüberkommenidaßer mnthioilligmit·gesamm-

leter oder gewanneter Hand jemand Wege gelagert hatte - inn-
oder aussirhalb der Stadti es seyauf der Strassen oder in einem

Hause-benTagoderbeyNacht- der soll-nachErkantniß der Ehr-

gahrsnGerichte- seinesHalses oder einer andern Strass bestan-
en eyn.»
Akk. n. Wann eineri in der Mangelnngi scheianwalte. «

Begåbees sich-daßLeute zu Unwillen und Schlagenkamen
nd einand darzu lieffeifcsiezu entscheidenund sich·nicht als ein

Sa ·waltigerdarein that mengen und darüber jemanden be-

beschadigteund das mit zweyen ehrbahrenBiederleuten bezeu-
vgenkonteidersollderenthalbenNothleidem

« e. II
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M; n. Von Todschlagen nnd Todschlagern.9kdl(«s
Wer einen todt schlagt- in Unserer Stadt zreyhew dersoll

zum wenigsten die Acht- Jahr-und«Tag-darumleiden-«mit sol-
chen llnterstheidi als folget: Wird Jemand in die Achtgele rund
kommt darüber freventli in die Stadt- man solthmsein aupt
UbschlagenzWann jeman einen mitthwilligenfursetzlichenTod-

-schlagbegehetund derentwegen in die Acht kotnmti ob er wohl
dtcselbeJahr und Tag leideti sosolldochdieSache- nichtsdesto-
wemgerx peinlichbleiben und da er sichgleichversohnet-tollden-
Uvchder Todschlagerdie Stadt zu—ewigen Tagen meiden-kame
er aberin die Stadt- so soll man ihm sein«-Hauptabschlagenund

sderRichtersoll solchemuthwillige Todschlagerschnldigseyn- ex

»Meis-den Gerichtensürzustellenxob auch gleichkeinKlagervor-

handen seynmochte und dieselbeauch-durchden Konigl Burg-
Graffenx nicht vergeleitet werden. - s -

-

«

-

«

-

«

Wann aber jemandz einen unverseheneniunvorseizlichen
Todschlag beginge- es wart durch Zynothigungnnd Verursm
chungdesEntleibetenoder sonstdurch einen unvorsetzlicheniZufaW
M soll gleichwohldie Acht leiden und die-Stadt-Jahr und Tag
entbehren- es ware danni daß er seineUnschuldidurchPelz-inge-tle Nothwehre oder durch andere rechtmasßigeBehelsse-g-lgericht-
lich darthun und person-lichvorkommen wolteider soll seinem-n-
sschuldJederzeit geniessenxwer aber- um solchzetztgemeltenunver:-
sehenen zusalligenunvorsetzxichenTodschlagi Jahr und Tag m

der Achtbliebe und-dehnt Klager keine Sühne erhalten könteund

nachmahlsGeleite begehretexden mag der Kdni l.l-Burg-Gras7
.

m- diesenFall geleiten- sur Gericht-Fukommen- ich ans der Acht
,

zu. iehenx feineunschuld darzuthnn »undgerichtlicherkennenzu
M en-. ob der Todschlagfürsetztich-oderzusalliger-Weisebegan.-
genjeyiztlwelchen Erkantniß der Richter demAechter-woferne
-er langer in der-Achtnichtseyn will-- soll furbescheidenund ihm
Friedenwcrckenxdaß er sichansder Acht-mit seinerselbsteigeä.

«

»

-

-

- ne
»

-
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nen«Hand-ziehenund- wo mans vonihmbegehreieXBurgense;
tzen moge- den Klägerjzu den nachsiendsreyDing-Tagengu ant-

worten und seineUnschuld auch durcheinen Anwalten biß zum
End-Urthe! darzu thun und auszufuhreni dergestalt-daßerider

BeklagteiskurZeit des End-Urthels- sichselbstbey Gerichteper-
fonlichein elle unddes Urthels als-warteUnd mag alsoauchder

Königl. Burg -Graff einen Todschlagerj der noch nicht geachtet
und sichzu Rechte erbeutj wiederGewaltzu Rechtegeleitenund

ttzersichalso seiner Unschuld ruhn-ten ipillxdaß er die Thatnicht
furseizlichodermuthwillig- sondernzufalligm unversehenerWei-
fe aus einer Nothwehre gethan-der soll sichbey Gerichteeinstel-
lenund Erkäntnißdarüberleidenioder auch ex »Hei-furgestequ
wurde aberder Todschlågerxzur Zeitdes End-Urthels- persönlich
nicht erscheinen und darüber austreteni soll»erabermahl in die
Acht erklahrer und mit ihmexals miteinen surseizlichenTodfchla-
gerigehandeltwerden und dem Richter sollder Bürge das Wehr-
Geld bestanden seyn; Zu solcherAussiehungaus der Acht soll
allwe e der-Sachwa tige (so ferne die s chesoc-Memnicht ergan-
geni )geforderr we den-ob erbilligeEinredehabeunddariiher
ollen die Gerichteerkennen- wiedert sich-aberderKlagerXohneer-

eblicheUrsacheniso mag der Aechternichts destowenigermitder

luswirckung vollfahren.
«

»

- (-

«

Wann nun obgesetzterMassen gerichtlichhesusndenidaßder

Missethateridereinen·unvorsetzlichenTodschlagbeangen und sich
das Part in keine SuhneeinlassenwoltejderiKqiiiglecheBurg-
Graff auch den- Beschadiger»der-«MeDGehuhrsdrangen woltei so

«

follen«dieEhrbahrnGerichtebefugkseytnlsiiachGelegenheitzuerq.

.

kennenund zu mäßigeniwomitsdirBekkci texdeirKlasgerund deif
- KonigL BurgGraRniversöhnenni J Y nsich der Burg-

Grassund Klagersollengenugenil sfst E -

«

;
Ase-. 13. Wams-ein new-Brecher siderlnchtxerschlagenz

·

»So ein Friede- recherbeineiiihäteestodgeschlagenund ysichs2 ,
we VII
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·

» ivehrenwoite in der Fluchtund daruber von einen andern - der

Jziixidzltsisljs» -

n- todt geschlagenwurde- der ihm gefolgethat-
leibt dessenohne Schaden. . .

-

Akt. k4. Von Strasse AderZauberw, ·

·

Wer zutviederGOttesGebot mit den Teusfekein Verband-
niß und Gemeinschasstmachte - oder durchdesselbenHulff mit

Zaubereyseinen Nachsten Schaden zufugtex der soll mit Feuer
an Leib und Leben gestrasstwerden«-

-

Am 1;. Von Dränungdes Feuers. .

—

»

Ware-ess-daßiemanddrauete- zubrensnenxodersolcheDraw
ung anschlage-der soll-«vermdgeRechten- durch gerichtlicheEr-«
kantnißgestrafstwerden. «

«

sie-. H-« Von Eigendekantmßnnd Verforderimg
der Ubelthckreer.

"

- Wenn jemand um böserThat willenbegriffen»undaufge-
setztund beyihm befunden wird-durchseineigen Bekantnißldaß
er ein Morderi Räuber oder Diebwaret oderandere straffliche
Ubelthat begangen hattezdieihm an seinLeib gingeun die Ubel-
thatvor gehegtenDinge-in derzizomBestzoderfurGer chtsbekew
net- so solldes Ubelthaters Bekantnißseine Uberwindung seyn
und man soll dieselbenUbelehater mit Beschreyungrichten-an
ihr Hochstes- einen jeglichemnachseinenRechteund waren kei-
ne Sachwaleiger verhandenjdie ihr Rechtfordern solteninach
Recht und der StadtWillkuhr i so sollendie Ubelthater ex »He-«
bei-fordert werden.

·

,

.

-·

Amt-y. Von verwiesenen Leuten-.
·

Dieweil sichsossttmd viel begiebt-daßLeute um ihrer Uber-
tretung halben am Hals ge rasstundvomLebenzumTode- nach
Verordnung der Rechten- olten gerichtetwerdenldennochaus

Barmhertzigkeitund sonst andern beben-etlichenUrsachenuber-

sehenund verschonetsbleibenundallein mit Verweisung der Stadt
Gebiethe- vermittelst der Uhrfehde Achtersolgeiwerden; M
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nun solcheLeute-übermitgetheilteGutigkektl diebeschworne
—-

Uhrfehdej sichin die-Stad»oder in der Stadt Gebiethe- zubege-
ben erdreisten und- daruber bekommen wurden- sollder verdien-
ten Straffe Folgegeschehenund sie-sonderalle Gnade- an ihrem
Halß gestrasstwerden und soll allwege in dem Urtbeljiseeasck
ret werden- was derselbeBestand seyn-solls-wann er wiederum
in det;Stadt oder derselbenGebiethe betroffenivurde-darnach er-
sichkunfftig zu richten habe; So aber jemandetnexlrfelzdemit

Sachen-·darumer das Leben nichtverwirckthattexfursetzlichund

freventlichbrachejder sollals ein Meineydiger- mit Abhauung der«

Festsledie er zu solchenfalschenEnde gebraucht hatl gestmssk

Dritter Theil.
Das I. Cap.

Vom Weit · Gericht
Art. I.

z As Weit-Gericht soll zwenmahl in der Wochen J am Dien-

stagund Donnerstag- durchzween A wie-endesRatbs und
vier Burgerx gehaltenwerden-ware es achexdaßlin bemelten
weyen Tagen- Hinderung einsielej so sollendie Allen-senbefugt
eyns auchandere Tage zuni Wert -Gericht zu nehmen.

Am 2.
"

Und sollendieienigenjsodas Weit-Gericht halten- alltpege
bev einer guten halben Marckbestelletwerden- des sollder alte-

ste Weg-im die III-Knieemit Fleißverzeichnenund auf seinen End
dieverfallene Poe-: einfordernzwann auchgleichdie Wert-Herrn
nicht alle sitzen-alsoldaßnureineRatbsklPersonund zween Bur-

, Pergtzenlsolles dennocheben sokrassti seyn-als wann siesämt-
ich sten. WannaucheinervzndendMir-Todesabgiengeäoder

-

3 Etsch



WCHJLHMH
verreiseteoderehehasstwürdel soll sein does-WederVor ihmge?
sessenhat- unterdeßseineStelleverwalten-bißer selbstwieder

sitzen kan oderbißaufdiethrex dgßein anderer an seineStelle
gewehletwird.

·

A
«

»t. Z.

Es sollenauchdrei)Weg-»demdenen alle Mißbraucheder

Verbrechting halben anzukkindigenlverordnet werden- die ex tin-die
die Verbrecheranklagen und aus »derWeit-Laden- zu ihrer Be-

«.soldiing-der Aeltestexwie von Alters: Die andern wöchentlichei-
nen Thaler und den dritten Pfennig dessen-diis durch sie ange-
bracht wird- habe-n; Jedoch

der diirchdieMit-gewecktnicht Aue
gen will- demesoll es rey senns seine Klage selbsteinzubringenz
Diese Meigen-sen soll ein E. Rath zu verordnen und abzusetzen
Machst habeni dochdaß dieAlls-zweender Wette atlwege tüchtige
und fleißigeLeute anweisen und fierschlagenmögen-»auchsollen
die Izijtigeieoeennicht weniger aiif die Verbrecher fleißigAcht und

Aufsichthaben-die gegen des E. Reichsund der Ehrb.Gerich·-
te Amme sichvergreissenund den dritten Pfennig- so irgend ei-

nige Geld-Waisendavon sielenxdaherozu geivarten.habens.s
i

XÅfL 4. —

«-

Es sollaber teinetnchwwi oderMachtlgeryfürdemWetn
Gerichte - andere zudertheidigenxverstattet werdens iiin Weit-
låufftigkeitz·uverhutenxJedochdaßden Unteutschenein Doti-
nietscher gegonnet werden möge-einBeystandaderistseinem ie-
den ioohtzutaßig-nur daßer sichkeines Prei«r«estz.rengedrztzichi-

Oder jemand seinWort fuhre. ,
.

· «

»
· «

- Art-H
·

« "«

·. «T
Von denen Herren-so das Wert-Gericht halten- geheteikik.

Fahr eineRaths-(Personwie ein-ehzweenvdnBiirgernabian wels-
cherStelle fort andereverdrdni wer .

,
sollen-zuiederzeiswWeistf

sonst-diethr gehalteHerd-«un; sollen iespersdnenxsddas Wert-T
Gerichthalten-nichts1ahrlichsonderneinmahtzwann fieerst-Lich-

»

- . tu W4.—.
,..-
—.
«.-
-
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dazu kommen?beevdi txverdewdaßsieübel-dencBuchstabender

Willkuhrenund Bes lussenhalten«und in Erkantniß und Exe·
»me» dieGleichheirergehenlassenwollen:Es sollenauchdieWeti-

-

errn ihre Rechnung jährlichklaren - ehe die neuen Herren ges-

dhret·iverdenodersitzengBenzIngleichen sollenauchdie Wett-
Schreiber-«I»Jzzgawund

(

ielnerydeeydigtwerden«
— .- M. 6. -

,

,

Niemand soll mehr denn dreyintahl für«die Wette geladen
w«erden-komniterzum drittenmahzlnicht-wann er selbstgesprochen
ist-»sosollman chine-nachverhorter Klage-veriheileM bißauf seine
Hulssrede und ihme dazu Zeit ansetzen- kommt er dann nicht-
man soll diesen-anw- dessenxwas- «erkandtist-vollziehenw mit

der Bernsandungl oderxsoman nicht-anders konkefortkommen-
init der Hafftx was aderx in der Parten Gegenwariigkeii X»aber-
kandt wird- davon an Es Rath nicht Wellin das soll inner-
halb achtngeN est-Wer werden und sollhieraus-Leinsonderliches
Register gehaltenund so ofstdie Adler-i sitzen-gehn-dasselbe-was
davon noch ausstandsigi mit dein ersten fürgenommen und sur
CUM Andern solch-eExcemioeies rentiert-tret werden-I

-

·

Are. 7. »

«

. MitdenZeugen-sofür die Wette gefordert fsoll es alsoge-
halten werdens daßsie-zumerstenmahl in ihrer Behausung oder

-

, bergegeladen werden und entwederselbstgesprochen-oderdie

adung der Muß-MattenKindern-Gesinde oder dem Wirth
angesagtwerdens wo jemand daruber aussenbliebesdaßalsdann
die andere La ng bey Fee-;nachgegeben nnd-dem Geladenenj

zvoer sichin seinem Hausenichtwotte sprechenlassen-dennochauf
offentlichenStrassen und Plagen angesagtundda er auch- dessen

—

ohngeachteijnichterscheinenwolke-die Poe-; fort esse-Wis-und folg-
lichneue und hoher-ePoe-; angesetztundverfolgt werden- »bißein

jeder sich
seineägkuhrendenGehorsams erzeigen werdej im Fall

auchdey..dem. . ttiGerichtxZeugennnd andere Beweiß abgth. . .

«

- ,

sen-
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gen- so sollendie Weiten befugt seyn-'·ausscheinlcchekenn-www-
-oder Vermuthungenx deren Grund sievon Wisgawyenxoder aus
der Sachen Umstanden vernehmenkennen- nachGelegenheitder-

Fächeni
den Beklagten zu seinerEntledigung auf seinenEnd-zu

e en. -

, Art. s.

«

Die Appetit-w sollmänniglichensvon dem Wett-Gericht-an
einen E. Rath-frei) stehen-also-daßderdppeuwzxviergute Marck
nieder lege und soll ur nechstenWachs-Feino»cn Gegenwartlg-
kcic eitles-Von den I» igntorensfeer lexeilnmn projäqntselkjthlltec
das nichtzum nächstenSitze- als E. E, Rath öffentlicheSa-
chen horetxsosollderWett-HerrnErkantncßcn seineKrafftergehen
und »Terz«inwerden und diese»kleinen«-Sachen sollen beym
Rath- unter den Partheyenxallwegeden Vorzug haben und vor
andern erst pro-Mike und verabscheidetwerdenxund sollen dee

Stimmen- derer so bey dem Wert-Gericht sitzen-nachder Per-
sonenAnzahl gehen und

geltåmfl. p«

Es sollenauch dreyDiener zur Wette verordnetseynidee-
auf Anzetgen der Weg-zween oder-derPartenx dieBruchiallcgen
furladenx auch sonstenaus alle zusalltgeUnordnung J fleißigAch-
tung habeuxwelcheDiener aus der Wett- Laden sollenbesotdet
werdens da sie auch jemanden auf frischerThat beschlagenwur-4

den-»in-denenSachen darinn die Ekel-»mo-ohn vorgehendeNich-
terltche Ertantnißran vollzogen werden- als-was belanget die

Esset-Speiseund dergleichen-dartun dceVerkauffer oder-Frem-
degegen dieWellkuhr handeltenunddre Verbrecheralsobald-nicht

— konten surgeladen werdens sei-magder-Diener die Decme mit

Zulaßdes altestenWert-Herrn oder seines Ceknpng»o»1,alsobald
fortstellenund das gemeine Guth bey dem Diener-Hauptmann
ecnsetzenxda·sichJemanddessenzu beschwerenhatte- derinagzum
nachstenSitze seineNothdursft bevor-engenundsollendeeDie-Ze-
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den Wiegen-Haumsonstdienenxwann sieaber auf Jnsiandegkeit
der Parten jemanden fueladenl soll ihnen von den cpartenihr
Lade-Geld gegebenwerden-als in derRechten-Stadt einenGro-

sehenvon der Ladung- in der Alten- und Vor-Stadt vier Schel-
ing- auf dem LangenWatte-?zweyGroschem

ft. lo.

Es sollaber nichtsdestowenigerallendenenjsobeydenWett-
Herrn jemanden der übertretenen Willkuhren oder nieman

albers ausserhalbden lajtigameenzangebenund beschuldigenwol-

enisreh seynund ihnen ihre Gebuth gleichden heilige-ew-gefol-
get und zugeeegnet werden.

A
,

’

ft. Il.

Es ist auch ein besonderer Schreiberzu ordnen-der alle Ab-
schetdesowohlauch EinkimssteundAusgaben verzeichneund was

sonstenzur Wette vonnothen seynwird- auch dienen-»was so
»das-» werdenl zu Buch bringe-z darnach nzan sich in Erortee
UMS derer-Masken Falle zu richten haben moge.

Ast. IV

Was also von Brüchen in dieWeit-Laden einkommtxüber
das was dem Schreiber- den Weg-zwei-und Dienern egeben
wird- das soll zum Bau und Unterhaltungder Stadt estung

»
angewand und gebrauchtwerdenxwerdcePoeaennichthatanGelde
zu bezahan- der sollvor einen- eden guten Marck einen Tag im

Gesangnißabsetzen-»oder-nach elegenheitder Person oder Ber-

brechung-zur Arbeit verordnet werden. .-

Am I -

» Wit-rde·sich«emandgegen Messen-Herrnund AND-»un-
nutzerJ schmahli eroder Ehren-ruhriger Worte-und Reden zu

gebrauchen-keinen Scheu tragen s woferne solches in der new-,
sur dem Wert-Gericht geschicht-so·sollen die Weit-Herren und

- Alle-Bee-Macht-undGewa1thaben-einensolchenMuthwilligenund
— Ungehorsantengefanglicheinzixuhenlbei-ne sichsolchesVercgreäM
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chens halber und wie dasselbezu strassem mit den«E. Rath be-
redet haben.c Wann aber ein solches-ausstrhalb der Feine-gan-
derswo geschaheund zu bezeugenware- dem sollder Initigxexoyfur
dem Rath fodern und beklagen- welcherdaselbstseineStrasse-
nach Gelegenheitder Berbrechung-gewartig sehnsoll.

Das II. Cap.
Vom Panier-Recht

elek- 1 Vom Gewianungsdes Krieger-Rechts;

ALledieanherokommen und sichgedeiickenmit Uns zu nähren-«
,

so siees wurdig und darneben srehe LeutesindJ wie dann

diessals die Kundschasstenxeines JedenFreyheiti bey den Wett-
Herrn sollenbeygebrachtund ohne dieselbenniemandender Zettel
von der Wette gegebenwerden- die sollensihrBurger-Neel)tge-
trennen und alle die alsoBürger werden- die sollenzur burger-
lichenWehre- zum wenigsteneineHellepartenxodereinlangRohr
und darzu einen Harnischhaben-und wer das nicht hat-oder sonst
eigen tstjden sollman nicht fiireinenVurgeraufnehmen;Auch -

sollein Jeder- der Bürger-Recht gewinnen zvillxder Wette geben--
als nemlichJ ein Kaufsmann und Brauen viertzigGuldenund ein

Handwercksmannxwie auch die Trageri so auchin dieGildege-
horenxauch Korniverfserx Schiffer und dergleichen-diebut er-

»

. leiheNahrung treiben wollen- zehnGulden; Wer sur der et-

te gewesenkindseinenZettel erlanget hat- derselbesollschuldigseyn-
sichzum nachstenSitz für dem E. Rath zu stellenundfolglieh
beh der Cammerehdas zu leistenund zu vollziehen-was ihm da-
selbstwird befohlen werden-und von derzEammerehsoll·erivise-
der anddie Wette Beweiß bringen- daß er demallenhabe die Fol-
ge geleistet und also endlich behder Wetteemgeschrtebenwerden-
under soll mitlerweilx ehe und dann alles vollzogen-keine hur-
gerlicheNahrungzu treiben siehunterstehfniwurde er sparng

Z
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thuiis sosollersals ein Fremder-darumacskrasstwerden- soosst
er dagegen handelt; Worauf einer sein Bu»rger-Rechteinmghl
gewonnen hat- deßsoller sichhaltenund nahren- thut er dar-

über- so soller derentwe»en-als einFremderxgestrafftwerden-
wolte aber einer- dem das arger-Recht- als einem Fähigenxan-

- ders als zur Kaussmannschasst-gegebenware- nachmahln sein
Gewerb und Wesen verandern und sein Pariser-Rechtsvon ei-

nem SeesahrendeM Handwerckeroder dergleichen-auf dieKauff-
mannschasst gewinnen- der sollsichben der Wette aufs neue ein-

stellenund noch dreyßigGuldenablegenJ und seinevorige Nah-»
rung fahren und fallen lassen-so daß reiner Pugleichein Kains-
inann oderHandwereker seyn solle; Handel er darwieder- er

sollals ein Fremder darum gestrafftwerden-jedochsolljedermann-
auchdenHandwerckernjwievon Alters- srey und ungewehrtseyns
Schiffs-sparte zu haben und aiiszurehdenxwer auch seinWesen
verandern und ein Kaussmann werden wills der soll-unangesehen
seinesvorigen geleistetenEhdesxderKaufleuteEnd aufs neue zu
leisten schuldigseyn; Auch soll hinfort niemanden das Burgem-
Rechtx aus das blosseBierschenckenJverlehnetwerdens sondern-
wer ohnedein Bürger ist- dergnag wohl Bxårschenckenxso daß
er der Wette ulclßhatund sahrlichseinReiß-Geld ablege.

,

ils-. 2. er eigen Rauch nnd sanß halten moge.
Es soll niemand-binnen Unser Stadt- Haußl Hoff oder ei-

genen Rauch halten-er abe dann das Burgen-Rechtgewonnen-
den Fremdenaber- wel e beschriebenund sur diesem-dem sieben.
und-neunhigstenocihrjallhie gewohnetxdenen solldasseldigenoch
ein oba r- von ne stvergangenenOern an zurechnens auf eine

«

Ver u ung zu gelassenund vergiin igt werden Juni diesemb
scheid-daßsie gantz und gar keine Gaste-halten- sieseynverwandt

oder nichts es sehnen Geld oder sonst- noch wie das Rahmen
-

haben magJ sondern stracks alle Gäste- so-siehabenx ab und

weg schaffen-den»Poe»zehngziterMarch von ieglichenGast, soosst
.

«
— S- z verbro-
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VekbwchmWird; So sollensieauch- sowenigfanderefremdeGa-
ste- Liegerers und Factoren ihre Waaren- die sie zum Sport he-
rein bekommen- die Ströhme in dieserStadt Jakixdickioa hinauf
führen- sondern allhieran Bürger verkauffen. Was sie aber

ier zur Stelle von Vurgern gekausstxdas mogen sie zu Wasser
)maiis fuhren- was sie aber oben selbereingeraufstund aus-ihre
eigene Unkosten und Ebentheurcherunterbringen-das sollen
sie.nicht anders- als nur an Burgeri verkausfenund verhan-
delnund sollen-auchseine MAY-ej-haben - mit Burgern oder

Burger Kindern X i seder auf kleine noch grosseSymmeni son-
dern in allen-wie Fremde- vermögeder Willkuhri sichverhalten-
bey PM- zuin ersten des vierten Theils-J zum andern des halben
und zum dritten des gantzen GuthY , »

,
Undsoll-uberdiebeschriebeneni inenFremdenindiesenJahr

neu angekommenen oder noch ankommendewder eigen Rauch
frey seyn- sondern- der Verordnung dieer Stadt nachlsichzu
verhalten haben J bey Straff der We kuhrz Seefahrende
LeuteJ Tagelöhnerj Handivercks-Geselleni als Zimmerleute-
Steinmeizenund anderesdie den Wercken nicht zu Nachtheil
noch Vorfang leben- inogen Wohnung und eigen Rauchj aber
keine Gaste- halten- nochausser-halbihrer Handarbeitkein Bier
schenckenoder andere burgerlicheNahrungtreibenibey Poe-i dreh-

—

ir guter March
,

;
·

.

«

.

Am z . Von deneni die des Väter-Rechtes nicht fähigsind.
·

Den Fremden- die
·

sind und das Bürger-Nr t begehren- mag die Wette einen Zet-
tel·geben undE. E. Rath siemitden-Burger-Recht belehneni
wie von Alters- wer es aber auf Kauffmannschafftgewinnen
wolteund wart dessennicht fahigj oder ob ein solcheraus ein-ein

Handwercker oder Seefa renden Manne- ein Kaussmann wer-

den woltex der sollan alle rdnungen veririesenundxohnedersel-
ben THE-« und Bewilligung-nicht zulaßiggeathtetwerden

andwercker und Seefahrende Leute -

.

dy-«45
X

i

i
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Ase-d Vondenen- die flie-Erlangung iheeo Vatern Bürger-
Rechtsl gebohrenwerden-

Auch sollender FremdenKinderldie gebohren seyn- ehe der

Vater ist Burger worden-X das Burgeräflechtdurchden Vater

nichtzu gemessenhaben- sondern sollenes,-diircl)sichselbstzU ge-
winnen schuldigseyn.
Jer. 5. Ein jeder soll sich-nach gewonnenenBlkrger-Rechtl

binnen Jahr uud Tag- verheurathen «

Wer Vnser Stadt Bürger werdenwill- der sollbey vier-

Zlg
Marcken izerbtirgewdaß er sich binnenJahr und·Tag all-

le ehellchverandern well und ob er das nicht thun wurde- soll
«

er seines Bur er-Nechts und der obbeschriebenenBusse verfal-
len seynund o derselbewiederBurger werden woltel das soll
stehen u des Natho ErkantnlßzWann er dann fahig erkandr
wirdl o soller wiederum sur dieWer-tegehen- sichdaselbstaufs
neue verira en und dann wieder furm E. Rath-mit einem

neuen ektu von der Wette- erscheinen-und endlich vom Rath

eindäeLammereyx sein Guth aufs neue zu verschossenxgewiesen
-

ver en.

nee.is. Von Ver ahriing des Bürger-Rechts
Ware es Sache-da jemandUnser Burger warelund sich

schonbey Uns nieder gese thatte und sein Vulkan-Recht ver--

fuhre-ausserhalbLandes- o«daßer sichinlt der gantzen Haußhal-
« tung Jahr und Tag von hinnen allen-leer hatte und wolte dann

wiederumhiewohnen J der soll der Stadt den zehendenPren-
iiig seinerGuther eben nnd gleichwohldas BürgersRechtaufs
neue

gigewinnenchuldigseyw Wer auch allhier eines Bur-
ers o n ist und anderswo ein Weibnimmt- der soll schuldig

eyn- binnen Jahr und Tag-sichallhiewiederum einzustellenund
wenn er sicheinge lleti binnen FeierWochen hernachj den dur-
gerlichenEnd-eile andern-zuleistenlbenVerlustJaufdemKaufs-
inann und-Braun zehne unZdaufdenHandwercker dreägiäktes3 at m«
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»

-

Marckenx und gleichwohlnachmahln fdenEnd Fuleistenschuldig
seyn; Wannaber ein solcherBürgers Sohn ich binnen Fahr
und Tag allhie nichtwiederumeinstellete-dersolldaiiiieseinBur-

—

Wer-Rechtverfahren haben und wolle er nachmahln wiederall-»
hie wohnen-so sollerxnnchnbgelegterporgemeldtcrPoe-«dennoch
das BurgerQlecht aufs neue zu gewinnen schuldigseyn.

AN- 7. eVon der Bürger-Kinder Bæydtgnieg. ,

Wann kunfstig ein Bürgers Sohnzallhiein dieserStadt-·-
sichbeweibenwill- so soller zuvor seinendurgeriichenEyddev der
Wette leistenideyVerlustj auf den KaufsmannsundBrauerxzehn-
und auf dem-Handwercker- drey HuterMarcken und gleichwohl
nnchmabln den Eyedzu leiste-nschudi sehn. ·

.-
.

·

Eydi der Burgemederxeau Kaujfmannschasst.
»

— Jch N- N-eschweresdaß der Konigl.»Maest. zu·Pohleni mei-
nem AllergnadigsienHerrni und E. ach dieserStadt-ich
getreu und gehorsahm seynwill- alles was icherfahre-das wieder
E. E. Rath- oder das gemeine-Gutsseynnioclzteidas willich
treulich melden und offendahrem er gegemvartige Harnisch
undGewehr istmein eigen- will dense en auchnichtvergeringernl
sondernvielmehr vermehren und verbessernund daß ichauch mit

"

keinen

mugkenhanseeischenwillMeejeepexsyhaben-nochsresmdesGeld
oder Gut vor das meine verhandeln- nochdurchanderever-

handeln lassen-als meirGOtt helfseundSein Heili es Wom-

Jch EydlfdckfrBurFeE-Kiixerialnfanswer«l,sp
«

N. M were- a der onig . a«e ..zu ; en mei-
nem Allergnädigsten errniund E. satt)dieserStadt-ich
getreuund gehorsahm eyn wills alles-was ichersahrezdasioieder
E.«E. Rath nnd das gemeine Gut seyn nxochtezdas ivill ich

treuliclzmeidenund offenballerenlder gegenwnrtigeHarnischund
Gewe- ist mein eigen - wi auchderselbennichtvergeringernz
ondernx vielmehrvermehrenund-de esserns

«

das mir GOTTJ
elffeund vQeiixHeiligesWort. -

.

Lenz



, W (--71 )«essen
«

les-. 8. VonfreindenDienstenxinKauslmanns-Gervercke.
Kein Fremder- der nicht eines BürgersKind ist in dieser

Stadt gebohrenx soll zum Handel einfausspkllvielwenigerzu
MnpreyenXGesellschafftenoderzactorienxmitsemandenfur sich
selbstzu gebrauchen-zugelassenwerden- er habedann zuvorlnach
seinem Alter von 16. Jahren anseinem Burger 6. Jahr getreu-
lich gedienet und sonstensichgeduhrlichverhalctenxauchsolcherArt
und Meile-sey-daß er des '- nrger-Rechts sahig seyn mogel den
Poe-: und Verlust des zehenden Pfennigs derselbenWaarenl so
osst als übertretenwind- die Poe-soll der Herrschuldigsennzu
geben- es ware dannl daßein Diener-ohne eines-HerrnWi en-
hier egen handeltel alsdann soller die PM- sur sichselbst·be an-
den ennund sollgleichwohlxein solcherFremdeerunfftignichtkon-
nen Bürger werden- vielweniger dieHandelung gebrauchen.

Wann aber ein solcherDiener- seine sechsJahr ausgestanden-
in welcher eit ihn der« err mit Kost und Kleidungzu gewohn-
licher Not durfft unter alten- so soll ihm dessenseinHerr-sur der

Wette-«Gezeugnißgeben undalsdann mag er mit seinemHerrn-
oder mit einem andern Burger- Majwzirkymachenund folglich
drauf handeln-und sur sichselbstetwas verdienenjedochalso-daß
der Herr oder Bürger - zum wenigsten-die Helsstein solcherMax
copey haben soll und daßdeisDieners Antheilx was er dazu le-

gen sein allein eigenl oder ihinevon seinem Herrn zu seinenNutz
sürgestreeketseyund daran seineFreunde-oderanderezkeinspart
noch Theil haben und daßer auch aus seinAntheil mit Fremden
nicht handeln solleund in allivegesoll er für den andernl mit sei-
nem Herrn dein er gedienetx zusammenlegenl woferne es des

Herrn Gefallenund seineGele enheitist-und da er sichderent-.

wegen mit dem Herrn zur Bi tgkeitvertragen ran und der rr

das bey ihm thun willl das ein anderer Burger zu thun si er-

biethen mochte;Und diessollmit derMoses-Mso lange gehalten
werdens bißein- solcherDienerdas-Burger-Rechterlangenwgsek
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Wer hiergegenthut-der Herr oder nicht-dersoll-co.guter Marck

verfallenseynl soosstals verbrochen wird. Damitaber ein sol-
cherDiener-nacherstandenenJahren-nichtmehr-erFrevheitsich
anmassen mogex als Burger und Bnrger Kinder elbsthaben-
so soll er vor derWettei wann er von seinem-Herrn dahin für-
gestelletwirdj einenCörperlicheuEhd leisteUJMfolgenderzorni-
daß er sichdieZeit uberi so er behdieserStadthandeln und wan-

- deln wird- bißzu Erlangung des Burger-Rechts-inseinen Han-
delnngenund MojcopeyenJ der Verordnung·derWillkühr und

allgemeinenSchlussenxder Ordnungen-gemaßjundgehorsahm-
lich verhalten will-wann auch in dieserStadt- irgendeinigeZu-
lagen oder co»««zl-«»»»eniaus gemeinemBeschlußxangeordnet
wurden- sosollein solcherMsijmpeyjhauch von demewaser allhier
nachden·Dienst-Jahrengeworbenxmit ulegen nnd wann er

mitlerweilyehe und dann er das Burger- cht gewonnen-To-

des abginge- sosoll-von seiner Verlassenschaffridie Gebuhr all-

hieben der Stadt bleiben. -
.

.

Wann aber der Herr solcheines Dienersxvor den aus estan»-
denen Jahren- Todes abginge- oder fiir der Zeit seinen

-

iener
einen andern mirguten Willen überliessexsosolldiefolgendeZeit
des andern Herrn mit der vorigen - deserstenfemgerechnetund

bey der Wette verschriebenwerden. Undwann der Burger neit-
Tode abgehen so ma der Dieneri der seine sechsJahre nochnicht
ausgestanden- der ·ttfrauen·zum Besten handeln- gleichals
ob der Herr noch lebete; Es sollen aber-solcheDiener- auch ben
der Herren Lebeni alleinmachtig seyn- wegen ihrer Herren i- in

Budenx Kellern- Speichernund Laden-zu verkauffensxabernicht
elnzukaussem Burgeri soAlters halben oder wegen Leibesund
anderererheblicher Ehehassienbesihweretseyn- ingleichendiejeni-
gen- so in Aemtern sitzen-nidgenihre Handelung durchihre Die-

ner- die sie darzu gebrauchen wollenx sortstellenx Jedochdaßsie-

sowohlin diesenals in dem vorigen Noth-Fall- die Diener
- v- c
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solchenSchein- nkchtvorsichoder zu chremVorthelj sondern al-
letn dem Herren oder Frau-enzum besten-handeln sollen.

Am 9. Von Burgen-Kinder Diensten.
, . Bürger-Kinder- dieentweder der Eltern Handelung tret-

benl oder, sichbey andern«Bürgern zu Dienste begebenwollen-;
die sollenan keine Zelt von Jahrenl weder des Alters- noch des.
Dienstes- gebunden seynssonderndie reyhett haben- noann sie-,
Alccsz Verstand UIUDGeschkckllchkckkOben-glsoalwlwrimmchc
allein Macht haben zu vertaaffenx sondern auchemzukauffenlso-
wohl für siebselbstxals für die Eltern und ihre Brod-Herren-
und also zu Jener und ihrer selbstNutz- Vorthell Genußy Eben-

»

theuer und Schaden-doch sollenBürger-Kinder- sie haben ge-
heurathet oder mehr-wann sieHandel undWandel treiben- durch-
ausj weder-in nochans der Stadt - fremdt Geld für das Ihrige-
den Frieden met zurn bestenJverhandeln- oder mit Fremden
Moses-payhalte »z;Da aber Burge« oder Bürger -Kinderl mit

Pausenschennfcopezhaben wollen- das sollen sienicht befugt
evnl essen dantndazsieden halbenGewinst daraus zu gewar-

ten haben-laut.dem Ferner-vonaußen-undbtnnen - Hanseelschen
MnjlsoLzijenund dase st geordneter ptrassejauchsollen dieBüre
ger- tnder allen den Handel betreibenund der HanseetscheMgJI
copkyjtzdenstlbennichtbelanffenj worlnl soer verdächtig-solter al- .

ten Verdacht met setnemEnde ausmtttelnl und insonderheit-daß
das MastopesyGeldketnenanfsenHanseetschenzu gute- verhan-
dlt.-we..rdelbcy derselbe-UStrasse-

-

’

« »s. »
. »Es-.to. Von-den Hanseeischem.

s - So sichsemand der Hanseetchen Verwandtnißrü met-
ndxw ferner Haus«-Stadt exkl-derernnd burzgerllchePfll t let-

Tetgderssollnichtbefugt seynmllheqrgendetnigeHandelnngoder
aussmannschafstzustretbenjnoch trgend eine Meswa met Je-

manden zu haben! zu tretbenoder zngentessenjer habe »denndas

Baden-schonean- undZEITexWegen- er solltur Einen.
.

- ’

rem-
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Fremden gehalten und- gestrafft werden;
«

Jngierchenlwann ein«

solcher Hanseeifcherseine Jahre- vermoge der Ordnung- nicht-,
ausgedienetxsdem soll keine Handelung:fursichlfelhstzu treiben-f
auch nicht Mzzjzostzu adwiyxijiyiyenzioder

gu-
weihe-» vevsiattet

werden-bev- vorgesetzterSee-affe- tpelchesaeejhre es. ahr auss-
gestasndenz-sollenFürsichselbstallemxwehe-handean ondern Ins

MxizÆozsekyeines-«Bankiers-.
,

«

des-» 1 1.. Wann ein-eBürgers-Tochte«oder Wirtibzssicly
’

«

mit einem-Fremden vereheligk-» ,

«

»So-crgenv ein-e Jungfray oder Wixnisleinen fwden·w-
HändcfchenMann heurastlzenwurdexdersmclztvokcgangigda-sBur-«

Her-Rechtgewonnen- die fviklgleichihm- sur eme Fremde geneh-
tet und ihr-«nach- ihmej keine-bürgerlicheNahrung zu- tretbetks
gestattetwerdens Wolken sie-sieh-mttder Wohnung-«VVUDMMM—

aus DxmLandesbsegebenjsosolldenzehendestenwIRS-dessem
was ins-zudensMannegevmchtxallhieden-derStadt-bleiben-
Umn. KeinesBårgersTochtecysoderWinibxfotl Hochzeit

habe-» ehe dann der BräutigamistsBürgenwordem
. »

Soforthin mund-vouUnfernBürgernxfemeTochterxovec
. aanormund ein Mannen ever-Wirscvmchfcfvstkeben-Mr-

tolzemxndverwrechsenwürdefzueinen Mgnnexder nicht Burgen
wen-e und dennochdes-Bürger-Rechtsfahegedenen sollMenge-
ikgetexwerdenxKostungwderJ f est-zu Futen-seheund denn-vor-

gaztgzegder Brauan dass ? Her-—echt-gewonnen hebe-es
were dann-daßsiestchaus der SendtsbegebmwvleetzmwdieHeu-
mchxmet Born-essendexElteranørutünder und nachstenBluts-
Freundex efchehenware- betydekyFee-; Jo-. guterMarckXdte fors-
Ien geben mut und Bräutiggmfals- dte aber Verboth hapen

- Köstung gemacht und der Braten-Hanssz mehr-sdestowemger
das Bürger-RechtÆwinnxnGqu seyn-.

«

» ihzk13.

ntshädigernderWerckes ;
—

KeinBurger sollsemes ohnung irgendemenBöhnhaieanxs
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als die-idem WerekZu Scheidewand Bot-fangleben-net-miethete-
-auch.sollkein Meetlzsmann solcheBohnhasen zu sichmiethete-l
oder-sonsteinnehmeni hausenoder hegenizu arbettmsbeysderspoea
z. guterSMarckiso offtsemand daruber beschlagenoder überzeu-

Wann .ein·B—öhnhasea·tderzengetwird-daßer geböh asety
soll er- dey der Ehrbaan Wette-l um saurer Mgrckge rafft
swerdens wie auch derahncheystchanbeiten odenbolznhasenhat
lassenisolldieselbeBusse·b;estanden—habe»n-«hatder Bohnhase des

Geldes nicht- erset» vor JesachesnMarckxmiteiner Wochen-Gee-
sangmßgestrasstwerden.

-

·
«

-

Wann »derBdhnhassen gemachteArbeit«an der New-ene-

dffentuchzuKauss ansstündezssomogen deeAelterleute oderMei-

ster einen von des Raths Dienern ansprechen»undder-selbesoll
schuldig seynsi»soofft er deßnoeen von den Aelterlenten ersucht
wirdx mit ihnenzn gehenydte

» aanenzu nehmen-und was also
aufder law-leimenoder anderwol offentlcchbeschlagentvirdsdassoll
sitt die Wette gedrachtwerdenizusernererErkantmßxnach-jeden
Werckes Rollen.

, ·

.

Wann aber die Aelterleute der WerckeIhre Beschädigew
nusserhalhder Stadt-in derStadt spenden-besuchenwoKenJ das

soll allwegey mit Vorwissennnd Zula?des czdraßdirendenBür-
germeisters-geschehen:Dcewetlauchso cheBohnyasmxnichtallein
in der Stadt fund ausser-halbder Stadt zregljeetlden Wercken

zu mercklichenSchadenleben-sondern auch c enigenx so unter

fremdersama-seien sitzenzallerleyzslrbenangegangen oder fertig
In die ·Stadttragen und en die Hauserdnmgemso sotlsolcheshin-
fort gantzlichuntersagt seyn-daßsolcheBdhnhasenxode»r-iljrVolcks
keine Arbeit an efangen oder fertig gemachti in die Otadt brin-

gensollensbey erlust des Guthesx welchesGnth andieE. Wet-
te sollgedrachtund allda vertausst werden nnd was ein anderer

-

dasur wird nehmwolleni dazgsonderseldegeidem das Gut-ge-
2 . MMMM
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snommen worden- der nachstezu solchen-Konfiskandem Ange-
sbersollder dritte Pfennig gegeben und gefolgetwerden- dochdaß
dieselbenAelterleute oder Meisterzohne Beysehn derDiener-«
niemand benehmenzvielwenigereinige Gewalt zusagensollen..

Das llI-.- Cap. -

Von Fremdenund Gästen
s

Am I. Von sandelnngiderikinwohner desLandea

OLleBürger-de·rStädtedieses-Lande«die von Alters darzu
berechtigetimogen mit einen Jedenfrehkaufsschlagenlin glei-

cher Weisei ais UnsereBarger ien Lande- mehren Stadteni wie

vonAltersxkaunschlageni jedochmit den Underseheideiwas sie
allhierkausienxdaßsiees von hiesuhreni in ihreHeimath oder

in ehreLänder-da sie·ihrenFrommen schaffenmogenx und sollen
die Waaren und Gut Jerl soallhzegekausstj ur Stelle nichtwie-
der perkaussewauch keinen Burger- bey erlusi des vierten
Theils des Gusthesxzum ersten-darnachderHelffteundzum drit-

tenmath des gantzen Guthes.
·

-

, «

Die Waaren- diesieausihrenStadten anherobrxngenxüber
welchedaselbstMaaßund Gewicht ergangenidie mogen sie an
Fremde oder Bürger verkausseni die»Waaren aber xdie sie an-
derswo auf Liefferungaufgekauiftihiezu empfangen odetjan sich
geschlagen- sollen sie hier zur Stelle niemanden-«als Burgem-
verkauffeni beh voriger Fee-, ,

«

-

-

.
. -

sp ,

am z. Von Kauffund Verkauss der Fremdeni sosnicht .

geschworneBüger und Einsiessendes Landes-seyn. .

«

Keine Fremde-oder Gasiei sollen irgend einigerleyGütheri
-

die sie allhier gekaufft haben - wieder allhier verkansien und wie
Fremden nicht-frei)mit Fremden zu handelniauf Waaren soall-

» hier zur Stellen- also sollen ihnen auch alle Liefferungs- Käusse

nicht-»zugelasseny-sondern-gantzverbotensinnihehBerlusiäsitiietZ
.

»
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ersten- des vierten Theils-—zum anderm der Helssieund zum drit-
tens des gan en Guthes.

· ·

nglei en sollenauch siezu keiner Aufschuttung derWaa-

ren- o sie von Burgern kaussenibefugtseyn-sondern mogen sich
mit demselbenum das Liegen vergleichenund adsiiiden: Wer

dage en zu Schuiiung die Speicher undRaumevermietherodermietgetisosollder Miekher und Vermieiher allemahlxein jeder de-
sondersxeinen Gulden Polnischi von jeglicherLastl der E. Wette
verfalle seyn.Jm itzehrendeanmiiiieaber- was Fremdevonzrenp
den kauffenxdas mogen siein derselbencisen-Fremden- oder Bur-

gerni wieder verkauffenx Jedochvon so en Waaren zu verstehen-
die alsdann hier zur Stelle seyndund fort geliesiert werden.
Ase-—z. Wie sichein jeder-insandelung und Fano-»Jen-

init FremdenGuthermverhalten soll.
"

«

Alle Bürger- Burgeis-Kinder und die sechsJahr im Dienst
ausgestanden und also zur Max-easymitBurgernzugelassen wer-

dens die sollenfremde-Sucher-so ihnenvon andern Orten zuge-
schicketwerden- daruber sieFaciorienxan niemand anders- dann
an Bürger verkaussen oder desiaiigeniwas sie auch wiederum
einkauffen werden und adschickenxdas sollen sievon Biirgern
kaussenxbei)der Poe-» zumerstenmahlden vierten Theil- zum an-

dern- die HelssieJ«zum dritten- das ganize Guth zu verbrechen
und sollen auch keine Burger fremddGuth Fremden verkaussen .

«

oderausschissenoderijurdasilgxgeveriheidiExbeyodgese reist-»ein
gis-. 4. Kein Gast sollmir mandern askkaufsschagen.

Alle fremde Gaste- welche dieseStadtbesuchenjmit i rer

Fandelungund Kaussmannschasstxdie sollen nicht mit Ga n-
ndern allein mit UnsernBurgernl kaussschlagenxwer jhierge- -

gen ehuil sowohlderKauffer als Verkåusserxwofernesie beizde
wissentlichuderireten und iniieinanderHundelunggetriebenhat-
ten- sollen zum erstenmahlxden viertenTheil-»zumandern- die

. Helfstedes Guchsfdamit gebranwerde zum drittenmahlåag
.

3 s
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gantze Guth bestanden seyn; Es ware dann-daß nur einTheil
Wissenschafftdarum·gehabt- alsdann solldassekbealleingestrasst
werden- dessensie sieh-vermittelst-Ihren Eydx pwgiyen sollen,
Die befreyete .Tnchfarher,,saber-den dieser Stadt-mögennicht
nueinixwassieszur Farbereyzu verarbeiten nothighavenx aus

fremden-Ortenverschreihenissondgrnauchdasselbeall ier vonzrems
jden UndGasten kaussew doch nichtwieder verhandeln- wie sol-
ches denHandwerckernzden gewisserStrasse-«verbothenist-wel-
ches auchhieher soll»der-standenwerden:

Ein Bürgerl der-wandertenNario»zngteichbannte-derber-
bergetx dersoll den Gastenmiteinanderzu handeln reinen-Un-

keerschleiffgestatten und da irgend eine Vermischung auf-ihn fiele-i
«

so sotler bzenseinen bürgerlichenEnd betheuren- daßer von den
Unterschleissnichtgewust habe- ipnrde er aber beschlagenidaß er

um irgendeinen Unterschleiffwustexoderdaß.er2die Gaste-selbst
Fusammensühreteoder zum Unterschleiff Rath nnd That gäbe-
«fosoller zum ersten-Xzwantzcg izum andernfunffzigx nnd zum
Dritten hundert gute Marck vestandenseynsp

.

M. F, Was Gast von Gastkansstj nicht zu Nacken
- noch zu messen.

»
,

Es soll kein Prackj SchessleriWäger oder Messerirgend
cinigersleyGusth einem Gast zumessenxbrackenjals-oder zuwiegeni
»dasGast von Gast kaufstxheyVerlust ihrer Lehn- oder Straff
des WeinydeHJ wie-der Rath solcheserkennen wird- wo sie
geswissentlichthaten. ,

»

»

Hex-.es. Weine der Gast seineWaaren verkan möge.
Was für Waaren und fremd,e-G«lu.herein fremderzGast

anderswo kaufftj auf sein Ebemheuerheeherbringt oderbringen
lasset-der sollße atllne san Niemandenandersialianrgern ver-.

»

kauffeni bey der Poe-;zumersten des vierten Theils-zum ander
der Helft- zum drmenmahldes Zangen Suche-D

s-

»
.-

-

"- - "-
. .

Ase-. 7.T
N
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May-. Wie wenig emv Gast-.von- fernen-Waarenver-

·

-

·

caussm möge.
»

Es fortkeanast htenzurStelke weniger Verkanffw denn-erne-

LastSanz und eine halbe LastHeningecundingleichenvon allen-an-
dern Waaren zn verstehen-der Verkauffeehattedannntchamehrli
bey der Bnsse fnnssguter-Manf-Odereswaredanm daßJemand
von Uns-ernBurgernfursich nndsein Gesinde-in—feinHauß und

nicht-weiterzu verkaussenxfdichSaltzz Hering-oder anders-mass
bey kleinen kesxim kauffen mone«

« Cz
Arn-s- Wannthste offeneBudenvndsKellerhaktenmagern-
Ketn«Gast«follsei-neuKeller-oder—BudenJda er fein Gewand-s

Excequund andere Waaren innen feil hat- täglichosenhaltenxs
es waredannxdaß derVerkauffeeraussleute von But-gern hat--
ke-sondern-dess-Marckt-Tages auf. den-—Sonnabend -

·

sd mdgen
dce Gaste Ihre-Keller nnd Buden offen-haltenund-gleichwohkme--
tnandanders-ais UsnsernBnrgernxverkauffenx den gantzen Der--

fingen-«benhajbenlden gantzen Lackenk bey ztpeyenxhalben nnds
denhundertptockbreitxnicht wenig-er- es-tvare dann- daß-einer-
nichtmehr-hatte-beyzehn guter Marck-;-- DieRussennnd Schot--
eensmögenosseneKellernndBnden halten-wec-von Alters- aber-«

vtchttzremdenverkaufen-;
. , , »

»

,

.

zlm 9» Mzt wasGewichrsderGasi verkaufen mögezs
· EsssduskemsGasttrgendseinigen-mes-oderandereWaarenf

die zu-kiemeanewtchtdtenetxaus-Hum:Kelleroden Baden ver--

kanssenxtmncFrdannun halben Ocecnx sodaß ers- niemanden

anderen denn . user-nBurgernx verkanssexdenkt-»e-fünsf guter
Markt-E

«4-x—.ro.-VonderBoothentexwaarenxs
«

—-
.

s

ÆFdFe-Boots-Manns-Waarensoc-auf-der Pfahl-L-Cant-.
mer em Zettel-gegebenwerdenjdaß-«sie-d1efelbenam Kunkel-ens-
Standauf denMrcktxsäägenden-; essender-—-vterzchni TageZ
XangfenszukauMabenm ennndmåanvfderBrückenfsodegaäs

an .
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-

andernOrthen dieselbenauslegenzesmdgenauchwohldieBoots-
Leuteihre AepsseVKasexOlieniSchullen oder dergleichen-was
nicht zu Kauffmanns-oder Krämer-Waaren gehorigi wie von
Alters! umtragenx solchesaber sollmit den Kauff-Waaren- die

auf der Pfahl-Cammer angesagtxkeineswegs verstactetwerden-
bey Verlust des Quths ,

·

den r I, Was fnr Waaren ein Gast nicht verkaussenmöge..-
Kecn Gast sollallhier Gewandtvder einigerley andere Waa-

ren zu Kauss haben- die er selbstnichthier gebracht hat- oder ih-.
me nicht von aussenherein zugesandstndxbeyPoe-» zum ersten des

gerttönsTheilsxzum andern der Helfftei zum dritten des ganizen
u e .

-

.»

.

.

Akk. 12. Von der Fremden Gelde.
» ,

Kein Fremdersollbefugt seyn-einen andern Fremden- Geld-
auf irgend einige Waaren- zu leihen oder auszuthunx bey Poe-»
zum erstenmahldes vierten Theils- zum andern-der Helssteund

zum dritten des gantzen Guthesz auf demjenigen der das Geld
nusthutzz·

Auch sollsichkein Fremder unterstehen- von Fremden-;
irgendeiniges Geld oder Silber einzuwechselnoder eigennntzegerk
Weisean sichzu schlagenlpey Verlust desGeldestsdes veertenk
Theils- so osst jemand daruber beschlaaesnzwird.- ze-
-4»· II. Der Wirth soll den Gast nicht verantworten.

« WelcherGast brnchfallig befunden wird- gegen der Stadt
Wellenler den soll seinWirth nicht verantMtenl den Poe-s zehn
guter Marcks «

«

zz »
s

- —

»

-

—

« Am x4- Von-m-nndaenlenbgnskeifchernlestepeoeEs sollsichniemand unter ehenmitaussen HanseeischenGe-
sellschafftzu haslsenzsodermit ihnen auszurehdenl anf
Hanfeeescherenne-t- swie solches-beydw"-E.HOUGVStädtenge-
schlossen. esti- en Verlusti zumeestennmhl dessvdersen Theil-HiIII-M
mdemdenztzelsstelwdziemdektikendesgantzwsöchessswartes
Wim- MchslemawdUns-renwa mit Pariser-schwerstelees u «.-:«-;·«

- nen an-
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iienlaiidischeiiGestilschafsthabenwurdelsosollallwegexzumwe-

nigstenj die Helsste des Gewinste-ZallhiezuHaußgehören- lieh
Verlust zum erstenmahldesvierten TheilsseinerAula e- zum an-

dern derHelfsteund zum drittender gantzenAnlagez
Handlungen aber- die nichtzur Man-M zehdrigxsollenals frem-
de Güthergehaltenwerdenl das sollau ein iederx so derent-

wegen zur s ede gesetztwird- schuldigseyn- auf gnugsahmePsa-
Fimpxiwcund Erkantmß der Weilen-vermittelst seinemEnde- sich
zu Fasgiken und die Warhcir ausznsagem

zi» 15. VonVeriiuethung der Wohnungen-.
Niemand soll einen unbeschriebenenFremden sein Haußi

off- Garteni Keller und Buben zu bewohnen vermuthen-aus-
er den Arbeits-Leuten- bey Poe-i vom Hause zwantzig guter

Markt-vom Keller zehnguterMarckzallesalbeJahr durch die

Weriezu exeaaisenxda aber der Miethlin si muthwillig verhiel-
te und aufdesWirthe Aussage-beyder etcelaus der Wohnung
nicht raumen wollel sosollman ihn wieder seinen Willen weisen

·

fund sein außgerathaussetzenlassenund das sollgeschehen-inner-

halb der tadtx durch den Nichter-ausserhalb der Stadt- durch
des Raths Verordnetexwie diejedes Orts Verwaltung haben.
An. 16. Wie weit die Essen-»o- der Wette sich erstreckensoll."

Die Exmaiwis der E. Wette soll sichsoweiterstreckenials der
«

StadtRin -Mauer gehetund aufdeiiLangemGarten: DieBür«-
ger-die au den Neuen-GartenHäuserund Wohnung haben- die

sollensichlin Vermiethung derselben-auch der Willkühr gemäß
uerhalteni Au erhalb der Sxadt und in der Stadt Jayiskiiziio»,
in den Gartenl- ollen nur Burger undGärtner und keine-Hand-

«

wercleroder fremde Kanns-Leutewohnen- bev vorgesagter Poe-z,

s» Arr. .1"7. Vpn Lte ern Und Perser-.
»

-

Alle die Fremde die sur sich elbstoder ihre Herren- als Lie-
gere und Zockorn-«HandelungbeysUnsgedenckenzu gebrauchen-
die sollenallein-niie Burgern-åindlreinen-FremdenslHandålung«

«
. o egeae

lle fremde —

l
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·

pflegennocheinigeMeiji«-ehhabenJIaUtDesAmmzxvoneigeiiNauch
und Hauß altungx die solchesübertretenuiid dochbeivehrlich
und zu Nech e gnugsahml durch»P--est««p»0»,uberwiesen werden
konnen ( welches zu der E. Wette BescheidenheitgestelletJdiesol-
len·zum erstenmahl den viertenTheili zum andern die Helfftei zum
dritten das ganize Guth oder Haupt-Summa! dadurch oder da-
mit der Unterschleiffgetrieben worden-verfallen und unerlaßlich
bestanden seyn. ,

-
.

-

zin. 18. Ein jeder Wirth soll feinerGastewahrnehinen.’
Es sollauch ein jeder Wirth- Unser Burgerxder ietzoGaste

hat oder kunffiigaufnehmenwirdi die eine Zeitlangallhie har-
NZUoder ides-stauenwollen- seineGaste ihrer Gebuhr und der Will-
kuhr Verordnungund was ihnen darauf stehet- da sie sichan-

-

ders·verhielten-erinnern und warschauenxaufdaßsichderFrem-
de kunsstigxder Unwissenheithalbew nichtzuentschuldigenhabes

Am 19. Von Bodmere7.
— ·

»EssollenauchdiefremdenSchisserund Rehder nicht befugt
seynl irgend einiges Geld von Fremden aus Bodmerey zu neh-
men- woferne siees von Burgernx durch den verordneten Mitt-
lerx bekommen mögen-wer dawieder handeltund zum erstenmahl
beschlagenwird - der sollden·vierten Theil des Geldes- zum an-

dern die Helssteund zumdritten die gantzeHaupt-Summa ver-»
lohren haben.-

-

»

kais-. w. Von denWaarenxwelche Fremdenzukommeni
—

»

die in Dörssernund Gärten wohnen
· «

"

.

Es sollendie Kaufsleute und Handwerckerjdie m Dörssern
und Garten wohnen und den Bürgern und WerckenSchaden
thunf nichtbefugt seth ihreWaaren allhieaus und einzufuhreni
vielwenigerzu Marckt u bringen und u verkaussenl wie auch
dieWaaren aufder Pf l-Kaiiiernichr;ollen zum ver fahlen an-
genommen oderausgestattet werdeni auch auf ihre «

» aaren kein
- Wiss- GeivichinochBracklzugelassenseyn- obschondieselbveä



-

·
»
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«

von Burgern gekausstoderihnen verkaussthatten; Was aber
von denselben- so in Dorffern nnd Garten wohne xzum Port-
aus fremdenOerterw herein gebracht wirdi das Zollihnen freh
feynxan Burger zu verkaussenx»wann es aufderPfahl-Camnier
angesagt und verpfahlet ist- nichts aber fonsienweder zu Lande
ein oder auszuführen nochquasser auszufchissenzJngleichenx
allen Unterfchleiff zu verhüten-fotlenauch die Burger und Ein-

wohner der Stadt- weder durch sichnoch jemand anders- einige
Waaren zu verhandeini in die Dorffersund Garten hinaus oder
von da hereinbringen nnd führenlassen-sondern-dasiesichdef-
fen unterstunden und darüber beschlagenwurden- sollenfie- fo-
wohl als dieFremdenxzum ersteninahi den«vierten Theil des-Gn-

thesxzum-andern
die Helssteund zum dritten das gantze Guth

verfa en und bestandenseyn. —-

nyn u. Den Fremden keine sonderiicheMaaß oder
— Gewicht zu vie-starrem

-

Es soilauch zwischenZremdeni allhie in der Stadt - keine

Maaß noch Gewicht verstattetwerden- auf irgend einige Waa-
ren- wie die seynmögen-beyze tgefetzterRose-,auchsfollkeinFrem-
der feine fouderlieheMaaß un Gewicht in feinerHerberge oder
Wohnung- damit aus odereinznmessenoderszuwagenxhabenund

gebrauchen-denPoe- funff guter Marckenx o ossteine-r daruber
efchlagenwird.

« —-

nm 22. Von a t Hei-Burgwi«· - nnd Be orderun
der FreigeitydkrecthUnsereBürgercgflEherkommechg

. Dieweiisauchtäglich·in der That-befunden wird- daß der mei-

steNachtheil Unserer·Burgerfchafft-und Beforderung derzreim
den- von Unfern Burgern herstiestxweicheunterm Schein ihrer
bürgerlichenFreyheit mehr Meckelexgxdann gebuhrlicheHande-
lungi treiben und insgemein mehr aaren an sichkanssew als
ihr eigen Vermögenund cmiix sicherstrecken die auch fremde
Waaren fur ihre ausgebenuåiddochden Fremden zum bestefneåix-

z —

-

p an
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pfangenlausgeschütietund folgends- gleichals waren-siedont-Bur-
gern gekausstzausgeschifftwerden und solcheganez schadlicheBur-
ger- wegen eines geringen Nutzens undMeckel-Geldes- zu grossen-

Nachtheil gemeiner Bürgerschasst--den Fremden zum besten-die
gemeine Wohlfahrt hindan setzenund unterdeßihre Pflicht-
Treue und Ehrbarkeit gar in keinerAcht haben; Damit nun

solcherUngehorsam und ungebuhrliches Furhabengesteuret- so
sollendie verordnete Jejiigameni aus solcheder Burgerschafft Be-
schadigerj gute Achtunghaben und da einer gnugsam erweißli-
ehen Argwohn vermercktidenselben-fur die Wette fordern-deine
dann-. nach Verhorx wo der Argwohnnichtgnugsam www-,
auf gnugsame Pyejaissziaannd Erfantniß der Wette- auferlegt
werdensoll-sichfür die E. Gerichte zu stellen und daselbstseines-In-
schuldossentlichmit seinen Eyde darzusthunvoderaberx da er sol-
chen Ehd nichtleisten-könte-—nichtsdestoweniger- vermittelstden-
selbeiixauszusagenxwem er die Handelung zum bestengetrieben-
auch was für Vorthel er daraus zu gewarten gehabt- die Poe-

aber der Ubertretung sollder vierte Theil des Guths seyn-wann
es m seinen Händen oder Gewahrsambetretenwird- da aber sol--
cher Bier er zum andernmabl indergleichen Ubertretungbe-
schlagen,i- lixer die Helsste des. Euchs oder der Wurde dessele
und wird er. zum drittenmahluberwundenxalsdanndes gantzen
Guthes verlustig seyn,- da aber die Waaren nicht mehrverhan-
delt oder der- Burgerx dieStraffe zuerlegenxunvermogendwa-

re- so soll er vor das erstemahlx ein vierthelJath surs andere-s
ein halb Jahr mit Gefängnißnnd zum drittenmahlz mit Ver-·
lust des Burger-Rechts- gestrasstwerden« -

. ..

·

.Das1v. Cap.- .

-

Vom GesindeiDienstbothennnd Tagelöhnem-

Ase-. I. VonderDienstbothen Lohn. ,

EJnemHauf-KnechtsollmanzumLohnsgebeanasJahizstYiätz



«

WANT-ENGEL
« , .

zwölfe-MarchEinen Wagen-Knecht! dereinenVurger dienen
so Pferde halt- darnacher viel Pserdei weyi dreyoder vier zii
warten hat- von n. biß 18. Marckem ine Dienst-Mang die

sichfür eine Kochin ausgieht-soll das Jahr zu Lohn haben-von

6. bißzus. MarckenxzweyHemde-vierSchürtzenund zwexzvaar
Schuh; Uiidstntemahldie Kinder-Mägdeund sonsten-«ZUIS-Mägdeungleichgeschicktseyn-so mag ein jeder-von Unser-n

s ur-

gern und lmvohnernxdieselbeaufs geringstemiethe-·als er kan-
dennoch niemand seinerJungemoderKinder-9JiangfureinJahrl
mehr Lohngeben soll-ais is-. Marck an Gelde und zwehHemde-
4. Schurtzen und 2. paarSchii ;- Einer Ammen Lohn istgesetzt-
aufein Jahr 1·8«..Marckund m thoher.. Einer Braun-Magd
soll man inhrtcchLohn geben- te. Makel-: Dem Meister-Knecht-
25. Mart« den Unter-Knechts. Marckx e. Hemde und 2.-paar
Schuh ; » WelcherDienstbothda egen thuiund mehr-Lohnnimmt
als gesetztist- der solldrey gute s rek- so osseals er hiergegenzie
thun befunden wird-—verfallen seyn«

nee- 2.— Von Erlaubnis nnd Entgehung des Gesindes.
·

Wo es sichhegebejda sieheinKnecht- Magd - Amme oder
andere Dienstbothen in ihrenDienstuntreu-lich.und ungebühr-
lich verhielten oder tsonstnnzieinliaydieneteni oderwann sieihren

« Dienstendavor

fsceiehausgegehennicht utoder gnug thiitenoder
thun kontenlso oll und mag die Herrs affti ohneiemandes Ein- —-

redex nach ihren Gefallen Machtund Gewalthabenx solcheDienst-
bothen zu verurlauben lind noch deseversprochenenLohns- nach
Wochen-Zahl-zuentrichten-geschahees aber- daß irgend ein

Dienstbokhnicht ausdienen wolte oder sonstenseiner Here-schafft
entginge- der sollderentwegen seines-Lohnsbestandenseyn.

· « Ase,z. Von AugafinnfedeozdienstemEin iederDienstbothesoll,

u dig einsseinerHerrschaffeiiWw
then vor Aus ang- des Dien es- denDienstasufzusagenxwoferne
ahegeinKne toder MagdsmWochenzuvorseinerHerrscha

. 3 ni i
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«
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JEAN-Wust -

nicht aufkundigieund sich-ohne der HerrschafftWisiengueinen
andern vermiethetei das soll-von Unkreifstenund der Dienstbothe
schuldigseynJ wo es die alte Herrschafstbegehrtel ferner zu die-

nen und weil der Dienstbothei durch solchunzeitigVermietheny
dieselben-dahin er sichvermiethetx ausgesetztund ne sichmit·Ge-
sindezu versehenalso verhindert- soll er14. Tage mit Gefan -

-

nißgestrafftwerden und nichts desiowenigerder altenHerrscha t-
woterne siees begehrenwürde-zudienen schuldigseyn«

sw- 4. Daßkeinerf dein andern zum Nachtheili seinen
, Dienstbothen miethe.

"

- -

Es sollniemand eines andernDiensibothenmiethenloderaus-
nehmen- er habe dann seine Zeit ausgedienetxbey eve» drey gu-
ter Marcken. Auch sollkeineHerrschasstihr Gesinde- so andern
zu dienen sich versprochen- länger- dann 14. Tage nach Ostern
und 14. nach Michaelisx aufzuhalten befugt seyn- bey »e- jeden
Tag einen guten Marck der Wette zu verfallenund wann der
Dienstbothe von der Herrschafft loßgelassenware und sichbin-

nen den 14. Tagen nicht einstelletejder-sollvor ieden Tagl als er
druber ausbleiben mit einen Tag Gefangnißgestrasstwerden.

«

Akt. 5. Wie das Gesinde zu stra en; -

-

. Wo es sichbegebejdaßdie Herrschasstxdur FrevelundAuf-«
sätzigkeitirereDienstbothenlaus bewogenenGemuthel ihr Ge-
sinde mit chlagenausiagte und strasstexsoxdaßdennochdie Mas-
sigkeitdaben gehalten werde und daßes ohneLahninißundschwe-
re

Begipsifndungzu gehe-das hatdiefHerrschasstbeh niemanden
u ver u en. -« -

s

z
-

«

Ak-. is. Von der KornkTrägerLoh . -

·

Bev jeden Scheffel sollen 4. Trager sean die-Sollennich-time
den Fremden- sondernauch Burgernj um das na« gesetzieLohnl
aus und abtragen.

—

:
—

-

-

·

«

Vorne an der Prückenisowohl im halbenGange-als inSpei-i
chernan der Brucken J auf den erstenBodens sollman ihn ge-M
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beni von jeder Last aufzutragen-viertehalb Groschenund also
fortanx jede Treppe hoher- einen Groschen mehr. ,

Uberdie Gasseniam den ersten Boden-vonder Last ab hera-
genxfunffrehalbGroschenund darnachi von JederTreppe ohers
einen Groschen. -

-

«

.

-

«

Was in den Gassen belangendei dieweil der eineSpeicher
weiter liegt- denn der andere- sosoll man geben-fur dem der

fiinfs Nuthen hinter dem andern- auf den serstenBodens sechste-
halb Groschenund darnach-JedeTreppehoher- einen Groschen
mehr und sodie Speicheruber funff Ruthen weiter liegen-·die
ollen fortan weiter nocheinen Groschen verbessern-bißzu funsf

utheni und alsofortan aufzutragen-solleinemieden frey seyn-

Trctlgerzu nehmen-wann erwillxiedochum das verordnete Lohn
zu ragen. .

Es sollkeinTråer befugtseynxweder von den Fremden noch
Burgern-einiges ebener-Geldabzufordernx es waredannxdaß
jemand aus guten Willen etwas geben wolte.

»

Da nun ema·ndvon den TragernxgegenobbeschriebeneOrd-
nunglhanden ivurdej derselbe soll-ohnealle Mittel- des Träger-
Dienstes verlustigund aan davon ab estossenseyn.

»

ils-. z. onsden Bier- rä ern.

·DenBier-Tragern sollder Kausserge en- von jeder Ton-
ne eingebrauetenBiersi zu trageni vier Schilling undderTrä-
ger- ob er jemand etwas mehr abdringen woltex solleine halbe
gute Marck Jedesmahl verfallen sehn. ·

«

Am »s.Vonpenen Seht -Ziminerleuten.
Alle Meisterdie ein neu oder a t Schiss anfangen zu bauen

und sichmit denBauHHerrnums Lohn vergleichenl die sollen

schuldigsean das Schiff oder andere Werde-so sieangenommen-ertig zu machen- bey Fee-izehen guter Marck z·der . Wette u

Ver-fallenund sollengleichwohlschuldigsehn-—das Zeug oder r-«
»demwas sieangenontlnensgetrililichlindgutsfertig zumachgeå.
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»
Wäre es aberSache- daß der Bau-Herr mit den Mel er

nicht zu friedenware und er für einenMeister nicht bestehenkfn-

tex oder ihm seinWerck verdorben hatte das zu bezeugenwarel
so soll der Meister schuldigsehn- den S aden zu- zahlen und soll
denBau-Herrn srey-seyn-ob er ihn langer behalten wxllxoder
einen andern annehmen. —

"

«

Wann beh einem Schiffes so gebauet wirdl es seyal·toder
neu-mehr- dann ein Meister perhandenundein anderer Burgerl
der auchbauenwolte- derse ben einen bedurfte-als sdllderselbe-
so bey seiner Gewiss-Arbeit zween oder ntehrMelster hatseinen

folgen zu lassenschuldigseth dochsoll die Wahl und Kohr ste-
hen-lieh demel so zween oder mehr Meister beh der Arbeit hats
welchener von- denselbenentlassenund entbehren willlbeh Verkom-

FulnfsgtuZer
Marek zu verfallenund soll gleichwth den Meister

o gen a en,

Ein Zimmer-Mann-Meister oder Geselle-«der sichzuSee-
warts verdmgetl soll schuldigseyn-wannihm der Schiffergehen-

jttl fort auf die Heuer zu Schiffe zu gehenswann chnder Schif-
fer fodertl beyder Poe-i- drey guter Margens dteHelfftederWet-
te- die andere Helsste in dersSchkffsZtMMerleuteLadenund-
wann er die Poe-i abgelegt-sogergletrhwohlschuldcgseyngUSchcst
fe zu gehen und der verdin ten Heuer zu folgen und soll—von de
obgedaehtenEin-ein da er eh zu einen-neuenoder altenSeh

oder wie derselbezBauNahniexuhabenMillionäreer sichWerden-,
en lassen-gantzlichentschlagenseyn-LesnredenSaehej daßerFichgegen seinenBau-Herrn verpflichtet-von der Arbeit nahezu

scheiden-es seydann dieselbeferti iderselbe 11solcher-Monmo-
zuwarten schuldigund siehzu ver euren-ne ·tmachtig seyn.

,

,

. Der » . ists-Zimmer-LeuteLohn-tst des-Sommers- von.

OsternbißzMzehaelislvon-—zehnbißzu sunfszegnGrosrgeniTdes

Winters-;-Mehaelis bißzu Ostern--von«skeheniß u ziv lffsszrw
sehenldarnach-dieGesellentauglickysindssundsnnelegenheätxthseitx,

-
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Arbeit- ihr Lohnverdienen tonnenxdieLehr-Jun«gens. Groschen-
wer über solchgesetztenLohnthun wurde- sowohlbeydes Geber
und Nehmeri soofft es geschicht-solldrey guter Msarckverfallen
seyn- die elffieder E. Wette- die andere Helffte in derSchiffs-
Zimmer- 2eute Laden. ·

Wer zu spat zur Arbeit kommt i dem soll vor eine Stunde
ein Groschen abgerechnetwerden und sollenaur.fdie Arbeit gehn-
von Ostern bißzu Michaelisx des Morgens fruh Glock sechsbiß
auf den Abend Glock sieben-des sollensieGlock halb acht-bißzu
achten des Morgens Früh-Kosthalten- zu Mittag um»11. bis zu
12. die Mitta -Mahlzeitund von halb vier bißzu vier die Vesper-
Kost: Von s ichaeiis bißzuOsternsollensiearbeiteni solang als

- derTag wehret und solang man dieArbeit sehenkan-sollen«aberkei-
ne Früh-nochVesper-Kost halten- sondern allein zwischenn.

kund 12. die Mahlzeit halten- bey voriger Poe-z

Es sollen aber die Meister keinen Sehr-Jungen oder Halb-
Jungen desfals beh der Arbeit fürGesellenausgeben oder mit

einstecheni der solchesthätex soll nicht allein das Geld so er ein-
ipfangenwieder geben-sondern auch zur Strassedrey guter Marck
bestanden seyn-die Hei te der Wette- die andere Helsste in der

-—Schisss-Zimmer-Leuteade. .

» »

Wann auch Schiffs-Zimmer-Leutealte Gefasseund Kahne
-—"oderBot e zu bessernannehmen- so sollensie nicht Uhr-Jungen
»fürGese en daruber setzenidadurch dem Schiffer seinGefaßver-

wahrlosetund der Kauffmann zu Schaden kommen moge - bey
voriger Poe-.

»
"

Es sollaberkein Schiffs-Zimmermann-derallbie kein Bru-
der oderBurger isti sichuntersteheuiirgend einigeMeister-schafft
-zU’unterwindeni vielweniger anzunehmen- es iey fur sichallein-

·

oder selb andere i 4ben Bragen oder-den Dichteni bei) der Poe--

drey guter Marckidie Helffte derE. Wette- die andere Helffiein
sdir SchiffskgimmepLeute Lager-zuverfallen.

W
.

n
«

- - ar.
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Wann bei)Winter-Tagen Schiffe anherokommemdie ali-
lzieWinter-Lage liegen und fremde Schifssimmewgeutemit

llchherbringeniist dann der Schisser benoihigei- sein Ochissden
Winter uber zu Zimmern oder zu bauen-vdazu mag er wohl sei-
nenZimmermanngebrauchen-aber keinenandernFremden- der
all ie die Gilde nicht gewonnen- noch dassenigewegender Arbeit
ab egetx wie uvor verordnetz .Wiirde1emand daruber beschle-
genz man so ihm das Werckzeug nehmen und soll»derBru-
verschafftdie Straffe ablegen-nach der E. Wette Erkaniniß.

’

Art a. Wie viel WerckstäetejZimmer-Lende und
)

Mäuerer halten sollen. -

»
»

Es sollhinfort kein Maurer- nochZimmermanni sichUnter-

steheni auf einmahl mehr als drey Werrke anzunehmen und sol-
len schuldigseyni bey jeder Werckstatte einen halben Tag selbst
die Hand anzulegen- bey Verlust ihres Wochen-Lohns- so osst
als sie daran gebrechen.

,

-

Aet· Io. VondeixzimmewLenteUndMäurerTage-thn-
Der Haiiß-Zimmer-LeuieKoth von einer Werckstatte da

sechsoder mehrGesellenåugehoreni ist im Sommer vonQstern
biß aus Michaelisx des ages uberi dein Werk-Meister oder
Werck -Gesell"en-den Tags. Groschen- den andern Gesellen

. Groschen; Es sollendie esellengehalten seyn- des lSommer -
als von Osternbis auf MichaelisJans den Schlag funff- sichbey

«

der Arbeiteinzustellenund bis auf den Abend bi Glock sieben
arbeiten. Ins-Winter- als von Michaelis biß O ern- soll ein-

jeder bey der Arbeit seyni nach des Tages Gelegenheitl so lange
er sehenkan und sollendie Werts-Gesellen desTages Lohn ha-
ben 7. Groschen- die andern 6. Groschen-im Fall sie-aberspa-
ther auf die Arbeit kommen oder aber eher weg gehen- sollder

Bau-Herr ihnenvor jeder Stunde einen Groschenzu kurtzenbe-
«

sugt seynisiesollenauchdes Sommers- von OsterbißanMi-
ehaelisxweder Ruh-noch Vesper-Krisis nicht abereineshallze-

—

. · un
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Stunde und des Mittags nichtuber eine
« antzkStunde halten-

Bey erbst und-Winterszeitenmögen ie Fruh-aberkeineVe-s
'

s er- ost halten- bey Straffe eines Tage-Lohns-in der Gesellen
Laden abzulegen. Der Maurer Lohn ist dem Meister die Wo-
chendreyMarch was aber unter·sechsGesellenist- soll für zuck-
Werck gehalten werden- da wo vier oder funssGesellenarbeiten-
sollder Meister zwey Marck Woche-Lohn haben- wann aber we-

nigeri als vier Gesellen-arbeiten- sollbevdeinBau-Herrn stehen-»
was er der Billigkeit nach dein Meistergeben wolle. .-

DerGesellen Lohn sollinsgemein den Tag achiGrosehenseyn-
dochsolldem Bau-Herrn frey stehen- nach Gelegenheit der Ar-
beit- dein Gesellen das Lohn zu verbessern;Der Ohr-JungenLohn aber- die erstenzwei) Jahr ihrer Lehr-Jahre- so»enseyn
sechsGroschen und die letztenbehden Jahr siebenGroschen- der
Handlan er Lognsoll sehnt des Tagessunss Groschen.

Es ollen a eerauch die Meister reinen LehrkJungendißsals
beh der Arbeit sur Gesellen ausgeben oder miteinsteckenider sol-
ches thatei soll nicht allein das Geld-was er empfan en- wieder

igebeiinsondern auch zur Strasse seinesWochemLo ns bestan-
en eyn. ·

M. n. Von Untren der Zimmer-Leuen
So irgend ein Zimmermann pon oltszerckei welcherley

das waret neu oder altiso er bey seinen
s

nie-Herrn für sichsin-
det abbreche-ohn Wissenund Willen des1enigendem er arbeitet
und etwas vers-ausseroderwegnehmenlie e s oder muthwilliger
Weise das Holtz in die Spahne hiebeiwel e das thun oderihren
Gesellen zu thun verstatten und nicht wehren wurden- die sollen
sämtlichihr Tage-Lohn daruber bestandensein soosst als es ge-
fchichtund dasselbeist auch von Rast-Heils und alten Rinnenzu
ver e en.. .—

.st h. site-. n. Vonpen Kohlen-Trägern.
Es sollkeinKohlemTrageanenKauffmacheiiibeyderBuß2 ch
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einer halben guten Marck und soll den Var ern voll messen.
Es sollder Trager haben zu tragen vonder La zweenSchlum-

e- und von dem Berg drey Schillinge- von dem Kohlerzdamit
oll derSack bey dem Wagen abgethansehn- auch sollkeinTrae

«

ger sur dieStadt hinaus gehenADeMKohlerentgegen Xxbeyder ob-
beschriebenenBue und der Kohler soll seine Hand nichtan die

Koth schlagenlondern der Messersolldie Kohlenabziehenund
fullendie Tonne.

-

Aet- 13. Von denFuhr-Leuten. ·

« Fuhr-LeuteundWagenkKnechteldieaufderGasienundBrm
cken fahrenj sollen Schritt fur Schritt fa ten und nicht traben-
bey einen Blerdung oder drey Nacht im s urger-Wald«-soofft
sie dagegenhandeln.

(

Die Mahlen-Wagen-Holtz-Wagen- soRuthen nnd Klassen-
»

olizfuhrenldie Wetn-Wagen-schwe·reFuhr-undLast-Wagen-
ollen die vorderstenbeyden Buff-Rader ohne Beschlaghaben-

um der SteinkBruckenwillen- bey der Poe-, soofft Jemand dar-

gegen thttnwird- einer halben uten March
-

Its-»- die Fuhr-Leute-di'e den oth ausfuhren! sollenauf den .

Wagen xhtnten und vorn X Bretter haben-damit sie nicht an et-

nem Ortlzeaufladenund fort die Gassen lang wieder fallen las-
sen- beyfunss Groschen PM, so osstes geschicht- hat er des Gel-
des nichtl man soll ihn solang ein Pferd ausspannen. «

Ixeziidie Leicht-WagenzSparr-Wagen und damit man spat-i-
ren fahreti sollen auf-den Stein-Brücken nicht rennen-«sondern
Fuß für Fuß oder zum höchstenkurtzesTrabes·undin keinen pol-

»

len Trabefahrembey einenViserdnngund solldiePoe-i von Stund
an vom Fuhrmann abgefodert oderihme ein Pferd ausgespan-
net werden- bißder Herr dasselbeloset odervom Fuhrmann ge-
gestellet. Auf der Exce»ei»»,derobbeschriebenenPunkten- sollen
alleDiener behallen Aemtern Aufsichthabenunddavon den
dritten Pfennig nehm-en. .

Das
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Das V. . Cap.
Von Erben und liegendenGründen:

. M. I. Von ungewöhnlichenAußgebäudenz
- Achdemviel ungewöhnlicheAußgebäude-Schaurenx Fen-«

ster- Witwe-lagen-DachsehenxabselteThüren und Keller-
blßüber den Rennsteml befnndenwerden-zu mercklicherUnzier
und Feuers-Gefahr allgemeinerStadt- darum auch von Alters

ero geordnet- alle solcheGebaudeweg zu brechen-sosoll es hin-
ort folgender Gestalt damttgehaltenwerden: Daß die altenun-

Rwdhnlichenund unzlerltchen schadlichenAuß ebåudexsokxber
ennstein und oben denKellerOalsenoderson en in die Hohe-

zu Benehmung des nachtbahrlichenLichts- gebauet- gaan nicht
kezszxkisrund gebessertwerden- bev·Strass zehn guter Manf- al-

lemahlxsoossthiergegenetwas geflecktwier zu verfallen nnd das

estickcenichts destominder- vojnnchselbstoder aufderungehor-
amen Unkosten-Amts halber- zu brechen. Die neue-n aber- so

nach der Willkuhr Awo 1597. obgeseter Massen zurungebühr
ebauetl sollennichtstehenbleiben J ondern gebrochen werden-
olchergestalt-wce vorher gesetzt.

Was aber Gewand-Schneider- Krämer und Handwerckerbe-

laingetxdieentwederverschlosseneBudenlLadenodero eneSchauJ
er und andere Gebaudeje ohaben und derselben ni tentbehren
können und nichtubern ennstein oder sonstunzulaßigsennw
die mögenvor dieseZettgeduldetundgebessertwerden und da der-

gleichenetwas neu zu bauen jemand benothlgetldas sollmitBor-
wissen der E. Wette geschehen-vonderselbenuntersuchetunthvos
etwas Schwürigteitdabey vorsielel an E. E.Ratl)gebracht
und-nach Gelegenhett-ln solchenFälleanMeiwetund emes Jeden
Nothdursst m achtgenommen werden.

Die Zimmer-Leuteund Mäurerxsoüber dißVerbothl die tin--
M 3 IMM-
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zulaßigenAuß ebaude von neuen zu machenoderdie alten( aus-

genommen die ellers- alseund Beyschlågexwie sichsvon Alters
gebuhret) zu bessernsi«) linkerstehenxdiesollendadurch des Bur-
ger-Rech·tsund Wercks verlustl seynund von dem Werck nicht
wiedereingenommen werden- o ne ErkantnlßE. E. Raths.

DieBohnhasensollenein vlertelJahr mitGesangnißlderBam
Herr aber mit obgesetzterGeld-Bunds gestrafseiund das unge-
wohnlicheAußgebaudeebenwohl gebrochenwerden. c»Auchsol-
len in den engen Gassen und sonderllchan denEck-Ha»userndie
Seiten-Gebaude- sie seyn von Holtzoder Stein- da nicht allein
allerlei)Unlust ausgegossenwlrdund ein Wage dem andernnicht
welchenkan- sondern auch Prasser-Leute der Stadt Freyheit sich
eigen zu machen unterstehen- binnen vier Wochenl nach Fabrik-.

rung dieses- abgebrochen und gewandelt werden- ben 5. guter
Marckenl alle Wochen aufs neue zu each-wen

Hinzz. VonDächernxGiebeln Und Wänden.

Niemandsoll hinfortxin der Rechten-Stadt und unter den
Speichern- sowohlin der Stadt als auf der Schafferethacherx
Giebel und Wande von Stroh oderDielenhabenxum cVermei-
dung Feuers-Gefahr; Die aber ietzo solcheDacherx Wande oder
Giebel haben- sollensiebinnen Jahr und Tag- nach Pzidlzcisung
dieses- brechenund wandelnl bey funff guter Marcken und fol-
gends nichts desto weniger zubreehenund zu wandeln schuldig
seynlbev derselben Eises-,alle viertelJahr aufs neue zu weg-idem

Art— 3.»Von SFhornstetnenjDarrenund Oeffen.
Alle diejenigeso boseund gebrechlicheSchornsteineJDarren

und Offen haben- sollen dieselbenbessernund wandeln und also
versehenl-damltcweder sie selbstnoch Jemand anders S aden
davon leiden mochtelbeyder Bussezehn guter Marck- wel e »der

PerrdesHauses und nicht der Muthes-Mann verfallen soll-thun
ie aber Jemand dadurchSchadenidenselbensollensiezu ersetzen

’

schuldigseyn! auch sollenalle leimene Schornsteinexbluneådedre»

.

--

.

. ia
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StadtNingmauerJinnerhalbdes nachst folgendenJahres-»nach
Exil-genungdiesesiabgebrochenund gewandelt werden undi nach
Außgangedes Jahres- sollen alle vier Wochenfünfsgute Marck

daraui·exe-J»iyetwerden; Hinfort sollaber niemand-binnender
Stadt Ringmauer- einen leimenen Schornstein bauen- bey ob-
gesetzterPoe-.

e
—

Herz-n,

Von Fenstern und Thnreni nach der Mutlam
Ein jeglicher sollseineFenster und

Tgürenidie
aufdieMut-

lau gehen- von unten an vom Keller- bi »an,das erste Bittrer-
vermachen und vertrallen lasseniso-daßkeines MenschenHaupt .

dadurch kommen kan- auch kein Unstath daselbstlangst der Mut-
lau ausgeworffenwerde J bev Poe-e

zwanzigguter Marckeni auch
die Gegitter dieses Ortes- die man aufe un kani soll man ver-«
maurenx bey voriger Poe-z

·

M- 5. Von den Wasser-Knn en.

Jn den Wasser-Künstensoll-mit dem A zapssendesWas-
sersidie Gleichheitgehaltenund dazu gleicheHanenieinenm den

Kulsz mit doppelten Lochern und einen ausser-halbzur andern

hauizlichenNothdurfst mit gleichenSchlusselnjgeordnetwerden
und solcheHauen sollsichniemand unterstehen zu andern oder zu
vetjwandelnibet) Poe-« s. guter Marcki so osster dagegen thut.
KeineWeb-Büchsenund Schlie -Hanen m den Haupt-Roh-
ren sollenkleiner seyn-dann das ochin der Haupt-Volum selbst
ist- bey Poe-» ehn guter Marckem

.

Alle Wa er-Kunste in den Kellern- die aus der Kunst gehen-
sollen uges lagen werden und bleiben- bey der Poe-; zehenguter
War en- so osst sichjemand unterstehen zvürdeidieselbewieder
ztt öffnenund zu gebrauchen; Fuden Garten solles leicherge-
stalti wie oben vermeidetigeha ten und aus der Wa est-Kunst
keine Teichebefpeisetwerdens bev«voriger Poe-.

·-

Aufsolchesalles sollder geschwerneWassersKunstnerAchtung-
und Aufsichthabenund der Inst-generbey der Wettesollalle Mi;
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natlugtgehenidieWassersKunstbesichttgenund deebruchfallegen
vor a en.

Am 6. Wo und wie man Schweine halten möge.
Es sollen in der Rechten-Stadt durchaus nirgends Schwei-

Tnecgebaitenwerden- bey der Poes-zwetzerguter Mart-Ei auf ieden
S wein-auch sollenalle Schwein-Stalle-in der Rechten-Stadtt-
gleichden verdorbenenAußgebaudenxgebrochenund alle Monat
die gesetztePoe-! extent-irrt werden.

»

Wer aber-in der Alten-und Vor-Stadt- Schweine halten
will- der soll sie also einhalteM daßsienichtan den Gassen noch
Strassen oder zwischendie Speicherlaussenz WürdenSchwei-
«ne in solchenOerthern gesundem diesoll man emtrecben undda
die eingetrtebeneindrenen Tagen-Xjedes mirs zehenGroschen-nicht
abgeloset wurden - sollen sie verfallen seyn- dem Eintreiber die

Helffte und die andere Helfftedenen Armen ausgetheiletwerden-.
Ast-. 7. Von den Wohnungen um die Stadt. »

Alle und jegliche-die aufdenNeuewGarten gebauetoder noch
künfftig bauen werden- die sollen ihren Grund-IN geben nnd
kein Bier-New oder irgend einig ander Getranckeschencken-oh-
ne sonderlichenZulaßund-verwilliguna der E. Wette- bey Poe-

einer guten March
"

-4». 8.- Von denporrensx an der Stadt-Mauren.
Weil die - orten bey der Stadt-Mauren fast rings umher

von den Anwo wen-den beklemmet und verbauet werden- daßsie
sichnicht alle-in der Räume- die rings umherLreyseynsollen-da-
durch anma en- sonder-n man konte auch m Feuers-Noth keine
Kuffen mit asserdahin bringen- weicheszur hochstenUn ter

«

der Stadt geschcchtund mochte auch ecnmahlein abscheulier

Schaden-daher entsteheni sosollenauchsallediePortenxingsuiw
heri binnendrey Monatenxnach Faktieskungdcesessgeraumetsund
disseGebaudeabgebrocheuwerden-undwurde jemand diesenSchluß
nichtuachlebenii sossoikxnachAußganasdersdreyenMoaateny

-
-

,

· e
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Wette selbsträumen und abbrechenlassen- das Holtzund ande-
res verkauffen und das Geld m die Wert-Laden nehmen. -

Ase. 9. Wo rein Feuer- Pech noch Teerzu izaltem
Zwischenden Matt-Baden undder Muttlau- engleichenzwi-

schenden Speichernx soll niemand euer halten- auch soll-nie-
mand auf einmahl cPechoder Teer egenzin oder an die Spei-
cher- auch in den Hauseru und Kellernjuberdrey Tonnen und

dasselbenur mit kleinen Maa enxnichtabermit ganstzenTonneM
verkauffeM um Feuers Gefa rlvillenx beydreyen guten Mar-
ikenz Es sollauch in den Speichernkein Heu und Stroh- kein

Vieh-Ross»nochanders dergleichenmehr- gehalten werden- bey
VorkgerPoet-.

·

- --«·
s

«

«

ils-. ko. Vom Pulver mellezu halten. ,

Kein Bürgeerauffmann nochKramer-sollmehr dann Cis-.

Pulver- auf einmaW bey sichin den Hausern haben- vielweniger
in den Speichern haltennoch vertauffenx um der grossenGefahr
willenx bey Verlust des Guches.

«

.

Das VI. Cap.
VonKauffs und VerkauffungallerleyWaaren.

Akk. I. Alle Gut-herzuNcarckt zu bringen.

ES sollniemand irgend einiges Gutb undWaarenXdiezuMarckt
gefuhretwerden! quasser und Lande- für und in der Stadt

Freyheitxan sichkauffenxsondern solldas zu frevenMarckrkom-
men. la en! der dagegen thut! er seyBurger oder Qienerlfollvor
jede L Korn und allen andern-Waaren-nachihrer Wurde-
von einen jeden Gulden Politisch-einen Grofchenzzurpoenver-

fallen seynund follder feile Marckt verstanden werden- zu Lan-
de- binnen der Stadt Nin mauren -zzu Wasserx binnen den er-

sten Baume aus der Wei sel·anPolnischenHaken! wann es

aber in der Muttlau gedrang RissweschenhierundStagnKertesnz. -

«

. . u
«
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Krugeian den Ufer allein nach der Stadt gelegen- im Fall auch -

jemand in Verdacht kamei daßer gegen das- Verbothx an-,einen

oder andernOrte eingekaussthatte- sosolldie E.«Wettedie ver-

duchttgenPersonen ufodern und sie mit ihren Eorperlichen En-
de ausmitteln zu la n Maa und Macht haben- an welchenOr-
te siepzeWaaren feil gema oder eingekaufftsauf daßalsodem
unmaizigen Aufjagen und Vorkauff gewehret und der allgemei-
neechaden verhütetwerde. - —

-

- Ae- 2. Von den Amsel-March , :
Auf dem MittelMarcktx der-«zwischender Kirchenund Kra-

m·er-Gassiengehaltenwirdi mag man wohl Wildpretj Vogel-

thcheiKrebse-Huner und dergleichen-feil habeni gleichwievon

ltersi jedochdaßalles stehend verkaufst werde- wer sitzendbe-
fchlagenwirdi dem sollendie Waaren benommen und- was ge-

- notntnen wird-zu dem Wert-Herrn gebrachtwerden und-sollei-

nen jeden frey seyn-solcheszu beschlagenund der es beschlagtsoll
. davon den dritten Theil haben.

nex. z. Vom Sonnabend -

-

,

Der Sonnabend-sollein gemeinerMarkt-Tag und ein Geis-
sel-Marckt bleiben-wie das yon Alters wesenist.

«

— »m. 4. Von Jeyew agen.
«

Am Sonntage und andern Fest-Tagen- die in der Kirchen
»Ah-egeseyretwerden- sollenkeine Handwerckegetriebenwerden-—
auch soll in solchenTagen niemand irgend einigerley feile Waa-
ren-zu verkausseny auslegen oder feilhaben-ausgenommen Spec-«
sc-KaUff-—sey Der Poe-e 36. gllcek»S·chillcUg..

«

.-
s

M- 5. Von Aufschltessimdes Wem-Keines nnd
·

« Kriege- eem «eyerra e.
«

-

Niemand sollWein-Kelleri.Bier-Krüge-Tabernen-des-Hi
Tages auf fchlieiidnoder aushalten J vor Glocke zehn- beydrey

.

Yångggcllienxaucisssollsontfedgndssäasgeduzazausöiiemandaneraumen r rennen-Feu-
xexäpjarckeng

g JH « —-

,

s- «tz
.
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Arius Von stiUMFceycsch —

-· -ik.Ji

MemandsoiiirgendeixnigeWaaren aus den H. StillenFrehJ
tag zu Kauff haben-den dren guter March

,

Ase 7. VoiipstistwKuchen zu Erkauftem
Niemand soll des Sonntags und in andern H. Tagen-vor

Mittage i- Pfeffer-Kuchen sur der-Kirchenzu Kaufshiibeui beh
z. guter Marckeiu

·

:

Ast s« Von Lacken zu streichen.
·

Wer dii kausst gantze oder halbeLaufenden hundert- diese-l-
len keinen Mann streichentassenxdann diediizu geschworensean
heh der Poe-»dreh guter Mai-ek.

.

Ase 9. Von Gewand-Schneiden. ;

WerGewand schneidenwiilxder sollUnser Burger seyn und

Gewand-SchneiderBruderschafftgewinnen und gebendie-Stadt
ihr VerstewGeididen der eseiztenBasse.

wi. to. Ente Wand- chixeider soll Erd-gesessenseyn,
Niemand sollGewand schneiden- anders J denn auf seinen

Windlagen und soii an denselbenErbe zum wenigsten Eo. guter
Marck haben-ibey der Poe-» drey guter March

Ase n. Von den groben Lackem -

Wer grobeLacken hieher dringtzu Kauffi der sollste setzen
in seinesWirthes Hauß und nicht aui dieWindliigenioderindie

Speicher noch ausserhaib des Dachesx weil ste daselbstntcht sollen
ausgestelletnoch verkausst werdeni bei) der Poet-, zum erstenmal
des vierten Theils- zum andern des halbenund zum dritten bey
Verlust der-Zacken

e
« .

.

Akk. Iz. Was fur Lackm aus der Wollen zu machen. —

Die Wollen-Weberoder Tuchmcicherisollenrein Gen-und
schneidenibeyfunsf guter Marcki soosstjemand von ihnen daruber
beschlagenwird - auch sollen sie keine Locken machenvonStoff-
Wollei Causgenommen Angst-Wolle) sonderniiesoilendrehen-
ieo Lasten von guter Wolle.masc2()eniglsseineTucheri mittei«

i
.

-
«

L
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ehernndgeringe Tücherxdie sollenihre-Langennd Breite haben-
die Lange-ist 40. Ellen und die Breite drittehalbEllenzzwischen
beydeEcken und die soll der geschworneStreicherstreichenund
ein JeglichesLacken soll sein Siegel haben- diefeineTucher mit

zweh Creulzenund einer Crone- die mittelTucher mit zwey Creu-
tzenohne Eronej bey welchen-Siegel man sieerkennenmag-und
diegeringen Tüchersollen unversiegeltbleiben und wurdendann
die Lacken anders befunden- dann von guter Wolle- die sollman

nehmen und verbrennen.
,

Ase 13. Von nngewaschener Wolle.
s

, NiemandsollungewascheneWolle verkaussenxwo derKauf-
fer die sindetxdiemag er wohlauswerffen

— Am 14. «V0n der Tendenze.

Die Temlekixesoll man offenbahr feil haben auf-denGassen
nnd nicht in Hausern oder Kellern- drey Tage-in der Wochen-

, Mittwoche-«Freytags und Sonnabends- nach Alters Weiseund
, Gewohnheit;Keinerley neu WerckJwas es sey-welchesvon den

Schneidern-den Meistern- nicht gemacht ist- sollendte Teedeien

nichtfeilhaben - bei) Verlust des Guthsx aper neu Werckzwas

dieMeister allhie in der Stadt gemacht-mogensiejin bemeldten

drehen Tagen! auch in- und vor denHausern feil habenund al-

lerley Leinwands-Kleiderj welchedie Texas-»reinsamtihrenGesin-
de- machenund arbeiten- soll ihnen srey seyn feil zu Kaussezu
haben- gleichdenen in derHaßneyger-Gassen. -

des-. 15-. Von Leder zu san n, —-

Man sollkein Lederkaufsenzvon den Lo ers-—-es seydann erst
getrucknetx bey Wetter und Windexden Verlustdes Guthsxden
Schaden sollensie beyde haben- der Verkauffersowohl als·der
Kausserfausser den Handlverckem welchenaßLeder verarbeiten-
iind die Schuhmacher sollen nicht me rLedergerdenx denn soviel

eintederselbstjszurNothdurfftseines ercks- bedarffimd verar-

beiten kan und sollenkein Leder fortan zum verkauffengerbgnx
s
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bei) Verlust zum erstenmahl des vierten Theilsi zum andern der

Helfftexzum dritten des ganizen Guthes,
M. 16. VonAnskanssendes Zimmer-Soltzes.

NiemandsollZimmer-und Bau-Ochs kaussenx auf den

Vorkaussi binnen-drehenTageni als es hierkommti be Poe-e drey
uter Marck auf JedenSchock und sollgleichwohldes auffes ab-

·

"

ehem oder desselbenverlustig seyn-auch soll es niemand bespre-
chen,-er mache denn einen stehendenKaussi kausst aber Jemand
das Holtzznachdreven Tagen- sosoll ers ans das seine legeni es
soll auch niemand solchHolizi das zu Kauss gebrachtwird- mit

des Raths Marckzeichnem ohn WissencundWillen des Raths-
bey der Busse zehn guter Marckunverlaßlichzu nehmen. Das

Zimmer-»Volks-soGedrangniß halber-ausserhalbdes-Baumes
mußliegenbleiben-magman wohl zwischendein Stagneten-K»rii-
ge und Weichstl-Munde frey kaussen und leidet darum keinen

Ochadenj daßes nicht ist zu Marcktgebrgchtworden.

«-i».:7. VonVerkanssung Born-Satzes ·

Mit den Blau-und Drum-Vol eJ wie auch Ranenzsodie

Weichselherunter kommenunddie s
urger aus den Waldern

kriegen- sollbeym Otagneten -Kruge drey Tage- wie vonAltersi
Marckt gehaltenwerdenund das gemeineGuthium billigen und
den besten Preis-J wie es nur seyn kan- den Vorzug inRanew
Kauff haben- also-daßes denenselbensohochnichtan uschlagenl

« als es sonstenkontefausgebrachtwerden: Damach soll auch
den Burgern ein billi es zu ihrer Pkiw Bauens-Nothdursst-
nicht aber auf wieder and·elung-—übergelassenwerden und nie-»
mand sollirgend einiges Born- olin so wenig hier zur Stelle «

als anderwoi wasserleyes ist-aus « orkau und Handelungi das-
selbefortan wiederzulverkauffeniansichs lagenoder auftaussenj
beyder liege-von iederRutheneinen guten Marckx sondernsoviel-
als einen-edenzuseiilerNothdurssi vonndthen ist- mag er wohl
kausseniauchsollensichalle Mc ckelsksdes.HolS-Kaussens

-

« ". «

.

-

« 3 Mc S M

s-

«



Wi HM
-

«

enthaltenUnd mögendie Feine-pai-selbstihrHoktzxaufs besteals sie
konnenxverkanssenxanchsollniemand dieCanuneyen aanorkauff
an sichknnssenizu Born-Witz zu hauen- beyMk von iederCam-

meyen zweyer guter Marckeni auch sollkeinBorn-Hoiizsinider
Stadt in den Gassen oder auf den Marcktefur den Hausern anf-
gefetztwerden- es seydann zuvor verkanfft und wasnlso aufge-
sfeiztwird - sotl fortdes andern Tages wiederum gerauinet wer-

den- dey der Pe-» eines guten Marcks.« ,

Am Isr. Wo Holtz nicht —anfznwasche-n.
Niemand sollirgend einiges Holtz auf der Jungen-Stadt

oderGrunschwarten anfwascheni sondern allein in Graben und

Traneken- damit durch Aufwaschnngdes Holtzes dem Strohm
nnd Tieffen kein Schaden zn esuget werde- bey der Poe-, auf
das oltzwaschen-zehn guter arckxauchsollkeinWagenschoß
noch iapholiszeym Heil. Geists Kruge oder andern ungewöhn-
lichenStellen-an gewaschenwerden- bey vori er.Pi-e»,und das

» olxzleichwohla zuführenund sollniemand oltzlegenaufdie
rn en nochin die Stadt-Graben- nochnber die Damme sein

Hol?ausfuhren oder schleppenlassenxbey voriger Poe-» Das
Auf etzlendes Holizessollnirgends fren seyn-als nur auf den ge-
wöhnlichenStellenibeyderMaitemBndenund aussen-Stadt-
nnd nicht denoder zwischenden Speicher-n-es«ey dann daß in

nothwendigenFallen- ein anders vom Prasidirenden Bürger-
meister nachgegebenwurde.

·

.

"

,

Jn Hausernx Keller-n und Hinter-Ho en- auf der Lastadiem
Mastenfeidennd Dielenmarckt oder-son en- sollen keine Dielen
·um Feuers Gefahri gelegtnochgestapeitwerden«- bei)Straff zehn
guter Markt-. so osst darwieder gehandelt- dochmag ein Schock
zur Nothdnrfft ohne Bruch pas-seen .

—

..

«

.

»

.

Arn exi. Das dltzzn messen.
-

.

sz
·

s

. Niemand sollvon dem VeraufferHoiizempfangenoderfu -

ren lassen- es sey«dann durch den igcschwornenHoliz- Mc

I.
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Jserzurorhsnten und vorne gemessenund des-Born -Holtzes-L.ån-s
ge soll seyn achthalbFuß und was zu Wasser abgesiossetwird-
soll an gewohnlicheOerther aufgebrachtwerdenj auch sollUte-
mand sichunterstehendas BorewHolgeZiseldstzu messen- damit
den gemeinenBurgerx sowohl m der aasse-als in der Lange-
relne Verrat-sung geschehe-den«Poe-i von Jeder Rachen einer gu-
ten Marck und wofern das- Holtzseine Lange.nlchthat- sosollder-
Holtz-Meisterschuldigseynxvon- Jedem Fußabzuschlagenxvermo-

ge des Kauffesx wte es get-aufstiijdeswegen sollaufdte unter-«
laussigeVerantreunng gute Ausnchtgegebennnd dleVeruntreu-
ers bey den PräsidlrendenBürgermeisterangesagt werden-

den zo. Wie-die GåtherzUBrack sollen etansstzwerdem
Alle Waaren- sogewohnltchu Brack ge bren- sollengebra-

cket werden und der Burger soll olcheWaaren anders nichts als

zurBrackekausxenxsojdaßdieBracke vor und nachdemKauffJdar-
uber erge n m

-

ej bebt-elfPoe-»ausjeder Last-emer guten Rates-.
Wagens ßs lapp- cpcpen-Knarr- Kahn -·Holtzund Asche-
-sollennicht gekausstlverdenxwlees der Wald giebetzsondern! al-
ten Gebramly nach- das gnte syr stchXdas Brack aber-given für
eins und BrackszBrackxveerfurecnssxdey Poe-i hn guter Mar-
cken- durch den Kaufser ztzerlegen- Mit den ring soll es e-

hasltenwerden-wie es DanlschenUnterthanen nachgegebeniå
Das EurcscheWagenschoßsoll frey seyn und mag solchesder

Kauffmannund Schnctzgerungebracket zu sta)kanssenz Was
aber von Wagensrhoßund

Kl»app-HoltzäuKonigsbergschonge-
brackt ist- lbll nichts destowentgetv des nterschetdshalben- all-

hje gebracketwerden ; Es soll atrchmemand er end einigesGut
oder Waaren-Nur Brack gehorenlnngebra tvo»nhter abschi-

sen-»bey Verlustdes-vierten Theils,
-

Wagenschoßund Klapp-
Holtzxsostuckwesßvon Kahnenl Trcfftenund Eammeyen unter
einen halben von-hundert gekansstwird- das sollder Brack nicht

unäekjworssenseynnnd soll-een1edersolchHoltzlegenxwo er tiåeeß«

Un ans
,

. ff«
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«

Ase-m Die uebrackten Guther nicht zu verwandelen." »

Niemand sollWagenschoßxDieleanoltzund allerlei)andere

Waaren- sozur Bracke gehoren-allhiezu verkaussenlanders ver-

inengen oder verivandelnldannals es dieBracker gebraiketlohnans
gesehe-daßes wieder zu rechtemit der Bracke tönte gebrachtwer-
den- beh Verlustdes Guths. Trahn oder Mehl- Asche-Honig
und dergleichenWaareni die nichtwieder zu rechtkönnengebracht

wergeni
wer dieselbendersalschetjder sollals ein Pay-mi- gestrafft

wer en. —

-

«

-

ANY DieBracker sollenkeinerleyGuth kausseitk
Es sollendie Bracker kein Holtz noch Guth- weder Brack

nochBracks Bracki kauffenibey Verlust desselbenGuths.
«

«
A»..2;. Von den gehauenen Gntherii.

' l,

Die Ascheund andereWaareidte aufdem Hoff gehauenwird-
soll man niemand verpacken noch verkausseni ben Verlustdes.

Guthesxdasvolle Guthioder itberbleibende Asche-soll,deni1enigeni
dem die Aschegehöre»wie-der zu nehmen gebührenund sollsich
der Bracker desselbennicht anmasseni bey Poe-g drey guter March

Auch sollhinfortlohn Vorwissendes Hoff-Herrn-nichtsaufdev
Hoff gehauen werden und was also gehauen wird-ewoferne es

nicht falsch«Guih ist- das solldersenigeidem es zugehoret oder der

esher gebracht-zusamtden Staben und Gefäß- befugt seynzu
sichzunehmenund seinesGesallens damitzu thun und zu lassen-
jedochmit den Bescheideidaß etjes allhie nicht verkausfeunwztr
dein Behuffl soll solchGuth mit einen sonderlichenZeichenge--
marcketwerden. -

,

»

A» 24k PonosabermKaufF .

Niemand sollallhieHabern kaustknlwieder zu verkanfsenix
unter einein Quartier von hundertJ ausgenommen die Hockerx
bei) drey guterMarckenjundeiniederderHabernraufstium wieder

zu vereauffenlder solleinenjedemBiktrgerizuseinerblossenNoth-
durffti sovieler begehreti inden Kausfiwieer ihngekaussilvehe·-

-

--

arme
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dann er aufgetragen ist- zu uberlassenschuldl
"

seyn-bey Fee-r

sünffguter Marckeni so offt darwieder Xhandetwerd.
ils-. 25. me Flachs- ausse. »

Niemand sollallhieboßenFlachs binden - weniger als bey
halben Steineni bey zehnguter Marckenisowohl der es binden
lassetials der es binden Das Brack-Flachs sollman allwegcei-
nes viertenTheils geringer zahlen-als das gutesoderderVerkaus-
fer soll es wieder zu si·chnehmen- aufs neue schwingenundzurcch-
ten lalsenxdamit es fur gut bestehenkönne und da der Burger
ein

vieren-geringerDruck-Flaumempfangen wurde- der solles

rein zuma en und wiederaus der Wa ezubrackellichuldtgseyn»
So ein Argwohn auf irgendeinem der inkausser falti der oll sich.
mit seinen Eyde pur tren- beizvoriger

Poe-.
.

Am 26. Flachsi Zanssun Garn-zur Brackezubringen«
»

Alle der FlachssHanf und Kabel-Garns wel es hieher ge-
suhret wird- soll ur Bracke gebracht werden und zur Wa-

e und niemand oll einigen zlachs - anss und Garn ver-

aussen ungebrackt und gewogenj auch so man kein Flachsver-

binden-es se dann upor gebracktundgewo enibey dreyer guten
Marekenz nglei n soll auch das Kapel-

·
arns das allhee ge-

Yonnenwird- gebracketwerden und was nichttüchtibefunden-
ll zuden Tauew die man zur See ebrauchenmußgsnicht ver-

arbeitetwerden-denPoe-i dre guter; arcken und was-die Bra-
cke nicht haltl sollfunss Gros en geringer als das

guteverkausst
werdenund gleichwohlzur Seewarts nicht verar eitet werden.

sie-. 27. Flachs und Hanssxin den Speicher-n und nicht
.

in den Säufer-I- zu halten-
Neemandy er seyBürger oder Fremder- sollsichunterstehen-

den Flachs und Hanif so aus PreussenxLiesflandoder von au-
- dern Orthen anhero gebrachtwird- in Hausernj Wohnun n-

Herbergen oder Kellerni m-oder ausserhalbder Stadt- us la-

gen oder daraus zu verkaufen ogerunter die zlachsad ckerzu
«

«

pacllkcm
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partirenX sondernsollensolcheWaaren allel erstlichaufdie Flachs-
sWaagelnachinahlssln die Speicher gebrachtzverdenund niemand
sollmehr in seinem ausebehalten oder kunfftigdarin bringen

,

lassen--als nur vier
«

teni und dochsolches-nichtwieder zu ver-

kauffew sondern allein zu selnerhaußlichenNothdurisrx beyPoe-

zehii guter Marcken.
Lin-. ·28.Wie dieFremden den Flachsverkausikn ollem -

Die den Flachs anherobrlngenxmögiendenselben»·u-nimenj-v
aber nccptvieren-weiseverkaussenlnochaus den Schiffen oder von

oeFchFuckenaushockerni bey Poe-e drey guter Marckx soofft ed
ge i t.

.
.

·

Am 29. Don den saspel des Garns.
»

Die Haspeldes Garns solleniiichtkürtzerseyn-denneineEle
,le und sollsein-evolle Zahl haben- bey Verlust des Buches-.

"

Jst-:»Ic«Das Garn bey den Bornen nnd an der Raddnnen
, nicht-zu waschen -

Niemand solldassGarn ben den Borneii noch an derRade

Sei-H
IU

dunenswaschen-oberhalb den Röhrenxsondern an der Mel-mau-
«

bevm Neuen-Thurn und ben dem Siegel-Graben- bey Pia-» zum ——

ersten einer guten Marckx zum andernnoch so vielund zum-drei-
ten beyVerlust des- Garns; Jst das Garn so viel nichts werth-I
als die Poe-i ersordertzsomager auchzum erstenoder andernmalil
mit Verlust des Garnssreys seyn.

-- 1
·

·

nie-. . Von Liekfernngdes-Honigs» ; —

-

NiemandHonjgempsangenlessenn dann Idee-Gerdr-
nedabeyi die·E. E. Rath dMgeseizthat- den-der Poe-; denke-·
der Tonne erner halben guten rck.

.

· eise, ;2. Von opgenanszluinessene
—

, NiemandsollHopfsen ey chesifelnausmesßenxdann alleiTns
derjenige-.sodazu beendigt ist- b - der SMALL-EsRathss

- «Jse.Y. Vonpflind- en zu nacken.
,

ZillerleyPfundzHopffenxder r in der Stadt zu Hat-fix—

. om
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kommt oder auchwieder ausgesuhretwirdx solldurchdie geschmors
ne Brackergedrucktwerden- von welch-eneinzubrackeni soll der

Verkausser vier Pfennig und der Kausser auch vier Pfennig
deinBrackergebenund wann ezrausgebracktwird-«oll allein der

Kauffer vier Pfennig zu Lohn geben; Da auch ein racker Un-
terschleiffgebrauchtoder den fremden Mann unterdrücken wür-;
de- der soll eine gute Mars-i bestanden seyn-so osstes geschicht.

Art 34. Von Oßmnnd.
EinOßmund sollman zumPsund-Gewichtbringen und wie-

gen la« en und sollhinfortkein Burger nochHammerschmidtsich
unter ehem um seines eigenen Nutzenswillen-zum Unterschleiffs
einen Fremden zum-besten Oßmund allhiean den Hammern
ausschlagen oder verlescn zu lassen-sbndern aller Oßmund soll-
wie er anhero gebrachtwirdi bleiben ·- und wie von Alters- an

Unsere Bürger verkauffetitndgeschmiedeiwerdenxbenPoe-zehn
guter Marckenund wer gegossenEyseni als Goßlingl Kugeln und

dergleichenl verschmieden will lassenX daran soll er ein Zeichen-
als einehalbe Kugeli zu schlagenschuldigseyn-dabei)manes ken-,
nen mogex bei) Verlust des

Gutele« »

-

Jiye ;5. Von der Glei heit in der Brack nnd
· «

Pfund-Gewicht.
·

Die Brack und Pfund -Gewicht in Oßinund- Hopssenund
andern Waaren- so zum Pfund - Gewicht gehörig-sollen gleich
gehaltenwerden- den Fremdenals den Bürgerni beydes in ein-
und auswiezgen- da aber iemandj der Bracker oder Psundnerl

Zartkwrthate und beschlagenwurde! der sollseinesLehns verlu-,
sig eyn. - -

«

—

«

--

zim zo. Von denen Waareni die nachdemGewicht ,

-

- geliefsirr werden. «-
-

Wannieniand Wachs·oder andereWaarenxsozum Gewicht
gehörig-eauffetx will er dieselbeneinen andern verraussen oder

ubertrageni der sollsie aufs neigewieder wiegen lassenund als32 Im
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nachden Gewicht liessernxbey III-Mvon jeden hundertGulden-
einen-»so hochsichder Kausf betra et; ; Welchesingleichenauch
alsomttden Waaren-die zur Maa egehorig-sollgehaltenwerden.

Am ;7, Kalck nnd KalckxSteinenicht aus Vorkanss
— zu au en-

Niemand soll hinfort Kalcksteinekauffenldieselbe-wiederzu
verkaussenxbeyVerlust des Kalcks oder Sterne; Wer aber-Mau-
ersteineoder Dachpfannen aufdenVorkauffkansft-der sollschul-
dig seyn- solcheSteine den Burgern zu uberlassenx so viel Je-
mand zu seinerNothdurfst zu verdauenbedarfs- um denDreiß-
dasur er sie eingekaussthatl wofern jemandsolchesin Zeit der
Liesserungvon ihm begehretxbeyPoe» funfs guterMarckem
sie-— 38. Wer sie des Vorkantjs gebrauchen möge.
Wer nichtein H ckeU der soll keinen Vorkausstreiben und -

sollendie Hoclfersonderlichhelehnetwerden und sich·der Ordnung
tn allen gemaßverhalten- auch sollenhendesxdie Hocker und

remdel an Marckt-Tagel so lange die ahne ausgestecktxvon

« remdennichts sanften-Jwann auch-die ahne eingezogen-soll
letchmohlderBurgerworallenVorkaufferanernachsteseynxbey
«

lllkuhrlicherStrassederWettennd sollen die remdenanders

nicht-»dennsvonBürgern-tatean Wofernecn urger dem an-

dern irgend einige Waaren aus den Handenkaussenoder sonst-
ein Uberbot l ihn abzndringenl thunwurde- der soll-aus Erkant-
nlß der E.» ette- na. Gelegenheitder Waaren und Verdre-
chungjWtllrührlichge rafst werden und keinHöckersollausein-s
mahl mehr dann 15. Scheffel EinerWaaren kaussennoch m sein

Peter-Werkc-nehmenund so en dagegen auch-die in den Spei-
ern- von Dotter-Waarennichtunter einen halben Scheffel auch

nicht denVierteln
verkaufgigixhey Poe-» dren guterMarckxsoosst

es geschicht:Es sollenxdie aaren von der . Wette jederzeit-
wanns Dei-selben gefallch den Höckerngesetztwerden und sol-
len die Aelterleute derHöckerlsowohlMS Der.NOT-Als
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Stadt- alle vierzelknTagebey der E. Wette erscheinenund wie

sie die Butter- Ka e- HerenglDorsch und andere Waaren-zum
ack-Werck gehörende-einkaufsenxvermelden und wie theuer

te dieselbenwiederum-aushockernsollen-von derE. Wette setzen
lassenund sichdeme allen- wie es verordnetl gemaßverhalten- bey
Poe-i einer guten Marck und sollendie Aelterleute aus die Uber-

tretzrgute Achtung geben und bey der E. Wette Nahmkundig
ma en.

Art-. za. Von VorhöckernjaufbiinerxWildpretx OR

» Derer Borhdckersollseyneinegewi esgahlxnemlichzwan-
lzigaufein Vhrxzuversuchenlvon der . ette verordnetund
anderes als s

eschadiger-abgeschaffetund willkührlichgestraffet

finfdzzenVezodneteneine Taffet furgeschriebenwerden-—wornach
te i zu ri en. .

dis- 4o. Von Mißbrauch der Visiealfem
·

Dieiveil sichetliche-von Fremde unterstehen- KasexBut-
ter ABieh X Getrancke und dergleichenf· bey grossenSummen,
von Fremden zu kaussenj unterm Schein der Visite-limin ihrer
eigenen Nothdursst und solchesgleichwohlwiederum aussendeny
verkaufer und ausschiffenxso·sollendender Wette solcheDinge-,
nicht vor Maske-, sondern sut·Kaussmanns-Waarengerechnet
und den elbengleichgestrasstwerdens zum ersten bey Verlust des

gestansheilsxzum andern der Helsstelzum dritten des gantzen
U is «

-

41. Daß FremdelzuFremdenxbeydie Waaren
« mögtkommen idiien «

«

KeineBjrgeroderBurger-Dienersollenzremdein ihre au-
-

ser-Kelle·r-Opeichernoder sonstenwodieWaarenliegen mo ten-
fuhrew insonderheitbeyLacken undTeiche-dieselbefeilzu biethenl —

ehe und dann er ie gekausstundinseineGewehr empfangen- ben«
der Poe-«zum er en fuan uter Max-ek-zum andern zehn und- «

-

zum dritten den»derStra QszdesGesangnisses.» Eos-zu3 Um
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remden zu Fremden in KahneniCammeoennnd-Trinken zit-
auffen ein-dUnterschleiffzu gebrauchen-gantzlichverbothenseyn-

bey voriger Poe-.
—

sie-. 42. Von denen die sdem Bauer-Volckeentt1egenlauMo
«

WürdejeinandjbeschlagenxsonderiichvondenTragernsskir-
gern oder Knechtenxdie dem Bauer-Dolch im Land-Wege ent-

gegenlaufseni ihnen den Preiß des Getrehdes vermeiden und
·niectunggeben- wie sie sichin Bertauffen halten sollenj der soll

funssguter Marck verfallen sehn-soofft er dawieder thut; Hat
er des Geldesnichtjsosoller mit Gefangniszgestrasstwerdens so
langes ihm die Wette zuerkennenswiro

-

«

.

« M. 4;. Von den Meckelerm
«

Es sollen die Meckeler schuldigseyn- fleißigeAchtung zu ge-
benauf alle Handelungx die ein Fremdermit dencandern thun
mochte- wie auch auf alle«Handelung - die von Burgern sowohl
als Fremden- auf was Weise es sey-soMeiste erfahren können-
was zuwieder der Stadt Willkuhr und Freyheitgetrieben wird-
sonoohlauehaus alle bey Meckelersoder Bohnhasen und weme

«

sie in obgemelten Punktenstrafflichbefinden-solchesder E.Wet-
te oder den Einigan getreuiih timelden nnd offenbahrem —

Desgleichen soll ihnenfrehsisnyseibstdie Unterschieiffanzu-
bringen und was sie- ohne dem Instigewenx-ausfuhriichmachen
werdens davon sollensiedas zu geniessenhaben- was der Weg-»w-

«-

sonstenzu gewarteni von dem aber was sie chlechtan eben dem

1»Jtig«eF-åundkeinen-Fee-IIIführen- da sollt neu-die
s

like da-
von zu a en.

«
«

,

. z
-«

Zum anderni sollensiedein Kausfmaäingetreu und verschwie-
. en seyn-«auch wann sie vermerckenx daßder Kauffmann seine-

»

aaren gerne-vertauffenwolte oder muste- solchesdem Kaussers
nicht offenbahrenssollen-auchden fremden Kanssieutennicht«-
gentiidzkund thnns wie vieisiund was Sorttrungvon Waaren-
deir Burgen-densieh.hats sollenWissens-Guten oder Abgunusgi.

»
»

· «
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«

auch um kein-es Nutzensund Vorehelswillenx den einen Kaufs-
mann mehr- als den andern-befordern. ·

Zum dritten- sollen sie wissentlcchkeinen Kanssmann ungewisse
Käufferxinsonderheitldie Wanken-—Wechselunddergleichenlauf .

Zeit zu haben begehren- anweisen nochzufahren. , «

Zum olertenl wann Kauffer undVerkansfer benetsnanderm

Wortenstehenxsdssollsichder Meckeler ungefodertzn Ihnen nechr
not egen. .

«

Zum sünfkeenldie Meckeler sollenfürsich selbstennicht han-
deln- auch met niemand tun-oder aiusserhalbsdesLnndxsMel-engen
habenj sollen auch kelne Factorlenannehmen- dochGaste halkenf
aufeinJahr zuversuchenladerieglichernichtmehr-alsro.Persone.

Zum sechsten-sollein jede-rvon allem was er verhandelt-rich-
tig Buchhaltenx alles getreulichnnd sielßlgausschrecvem

»

.

Zum stehenden- lons-ein1ederverdceneU soll er stracksxnder
Gemeine Seckel etreullcheinlegen und sollsolche-s-auf-gewisse

elr allen ausget ecler werden und da unterehnenNachlaßtgkect
efunden und dnev der-vierten angeben und si nlier thenbeschwe-

ren würde soller znmersten-nndanderntna gestrasstund zum
dritten garabgeschafftwerdem

« »

Zum achten- wenn ein«oder mehr Meekelers nistTode abgehen
wErden-«sosollstmehmtertasseneWitrlbxoderKinder-des verstor-
benenMannes Peri-»»·undVerdienst- aus dem Gemeinen-FA-
ckelxeln vollkommenvtererl O

r- nach seinenTodel Fugen-essen-
haben und sollm des

««

enen oder nbtzefelztenStelle-L
ohne Vorwan der E. Ordnungs dem anderen-angenommen

(

Ast-» Der Meckelee Beten-nng ·

«

e

Von allenWnaneny die in Last-ZahlHehorenlsollensie von der:
Lnstfdie sieverhandeln-.zum Verdiensthabenl von

«

del-denM
Kaussernnnd Periamsern J, Groschen-von Holz aber.von sog-z
leidenHund-M McMRcegen : Alles hn undm stolzes-P



·
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den Punkten zu verstehen-halb von dem Käusserund die ande-
re Helsstevon dem Yeekausserzu geben. Von den Wechselvon

der Last hundertzlamisch in allen20. gl.. VonGeld aufBod-
mexev-Erbe-Pfandeund dergleichen-sollensiehaben von un-

dert Gulden olnischxs. gl. Vom Sack Pfeffer- zo. gl. on
allen andern aaren- auf Geld gerechnet-von hundert Gulden
Polnisclu ufammen s. gl. Pon Befrachtung der Schiffe von

der Lastzufammenxzgl. Niemand der Meckelern sollGeschenck
edel-Gaben nehmen i·sondern an der geordneten Besoldu sich

genügenlassen; Wurde Jemanddage en handeln-der sol des

ehns bestandensehn und hinfahroni t wieder dazu verstattet
werden. Es sollen die Meckeler ein Jeder seinen Cdrperlichen
End iahrlich zu thun schuldigseyn-merdagegen handelt- soll-nach
Gelegenheit der Verbrechung - mit ernstlicherStraise im Mech-
trn angesehenwerden. —

-

Das VII. Cap. ,

-

Von Weint Bierl BrodzKaussiHöckern
-

und Speise-sinnst
-

«
«

Hm k. Vom Wein Scheitel-en
emand sollsichforthin unterste en einigen Wein zu sehen-«vNJckenJes seydann-daßer sichbehgerE. Weite anmeldeund

dnsielbstangelobt-Daßer gute gebührlicheMaaßgebenundkeinen
Wein verfalschenoder vermengen· wolle.

«

« s—
-

,

.

: ais-. ;--.. Von zweyerley anScheneken
Die Wein-Schwefel«solleneinerleh Maaß habeni tun-und

nusserhaldHauses und damit keine falscheMaaßsgebenydeyei-
ner guceniMarM so osstsieheschlagenwerden; Wollen- iie im

Hause oder Keller Gaste setzen-nondenen mögensiediezKosissons
deniiehdezahltnehme-zus:Auth-siowein-Weui.-.Sche.nener. erliege--

wispxzaßshadenzalneanuarliierwmMuth-BurgenndguteuM O .
- ff- Z.
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s ils-t- e. Bei-»demRhein - weinretne geringe Weinezn halten.
AlledieientgensoR ein-Weins enckenxsollenkeinerleyWel-

seFranckischeoderCro. ener Weine auffrnx zu verschenckenoder

bei)den RhetmschewWeinin den Keller legen-bey Pec» ehnguter
Marckem Auchsollniemand Frantz-Wecnei'nRhelnis enGefaß
verkaussenxbei)der Poe-e zum erstenmahl-zehn guter Marckxznin
andern bey Verlust des vierten Theils von den Werth desselben
Wean zum drittenmahl der Helffteund also fortan des ganizen
Weins. .

«

M- 4. Von Mel-h schencken.
s Wer einhelmlschenMeth schenckenwill- der sollschuldigseyn-

ein roth Creuiz auszuhan enl hehre-e-zwey guter March
Am «5. on Bier-Brauen. -

Wer sichvon Bier-brauen ernehren wills der sollvom Rath
darzu belehnet seyn und seineSacke marckenj ehe er- das Korn
oder Maltz in dte Mühlen bringt- wer das nichtthut - der ver-

licht-etdenungemarckcenSackund Mal-z undein IegllcherBraue
er sollseinMale in der Muhlen verma en.

( ,

Ase-..6. Von rechter aassä
- n allen Getrancken soll man rechteMaasß beiix wer aber
über -- alscheMitaß beschlossenwird J—soofft es ges todt- sou er der

Strasse- nachGelegenheitederVordre ung- gewärtigseyn.
Ast. 7. Von Grosseder Fai- er und Tonnen.

Alle-diebrauen- sollenihre Tonnen-ethstkahmen-setnd sie
weniger denn von 92. Stellen-. dieBuße

«

se. guter Mater und
dte Fässerstets zwepmahlsoSWFKytv Lober-selbenBusseund

Hader man sie weniger zu halten- derKaussersolfesan Gelde
abschlagenund der Bdttger- der zukleinezannd Tonnen macht-
sollsdesWercks bestanden sehn-FEin eder - ottger sollanfsetne
Tonnen- nebstder Stadt Marckl»ausein Zeichenbrennen-den
Peeiidrey guter MarckzdieHelffteder nnd die·Helfftedem
Werts zu verfallenund lollenzdleASlterleuteschuldig-seyAalle.

«

.

- soua
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Monat umzugehenund was seeunrechesertcgbesindenxder-Weg
te anznzecgenj den doppelter Fee-«

, ·

«

» c

Ase s. Von recht eckigenTonnen. » ,
» .

Die Bsotegersollenaus Iegli se-B-ier-T,onnevier Eschen.Ban-
sde legenunddie Tonnensollen-niederStadt und Böttgerslepek
gezeichnekseyn nnd die Brauen-erII keine andere Tonnen zu eh-
ren Getrancke gelwauchenledann dceallhiegemachtwenden-,en od-
gesetztesMaaßxdenke-»-funssguter Mai-et und die Boteer wel-
chedie Tonnen machen- snllen keineTonnen kauffenxsortem idee-
der zu verkauffenlzbeyPoe-e drengueer Mqrckenzsoosstesgeschichkk

Ase-»O Bier-Träger sollen-nicht meckelem ,

Dies Bier-Träger sollenkeine Meckeleyereiben·n«ochMeekele
Geld nehmen- von denjenigenden das Bier zuge o«ret-welches
ße vereauffenxsneydensBusseeiner geltenMarckx offt dagegen
gehandelcwerd. -

»

-
f X

«

: Am to. Von fremdenBier« .

Wann die Fremden mit Bier ankommtenxsosollendie Bier-
ZapsferxwelchezugesoffenSummen die Biere senstehschlagen-
allwege schuldigisevnxeinen Bürger zu seiner paußlichenNoth-
dxtrsstvon solchenBier-. Bieng- essbetj der Gmel-en liegen-beß-zu

«

emer Lasten-sjeden-SchiffefmndenselbenPreiß zu«til-erlassen-
denPoe-: emer guten halbenMefck. -

,

-

.

« ·

-

"

Äyrj ty- VOM RAE-Gelde
«

.«

X

; Wer-Biee.zeÆindeeMeth-sihenkkmWOCHEka-OTHER-Ilcch40; Groschen-tinisoekeinsjedesQujxlftajtw« gl«»Mkß-Ge»er-
-

legen-«welches-emsdeeVorstadtzuunterhexltuneederFeuer-Ord- .

nunämfszE." Rqehs Behagen-DurchdeezeuerkHerreniJst
der echten-undQlitenkSiadtnndanfdexlLungen-Gasko- W

· Wall-Gebnudesznmbesten-«-WHdievewrdneeäHereetleSM--

genommeywkkdkksjhockj( Dre»Bcallkrdlccthlcr sahst
neuenmit-dieseWÄeF.»-GödWlegtßWs; »F

-

... Ai Hijo «.(·»- «.-«
«

« Its-
--».-

»
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nee. 12.-Von25es1cht1gnngdesBrode8.
Der Meigen-, der-zur Wette per-ordnetist- soll jederzeit-

wann es ihme nöthig dunckersibeyein oder andern Becken wo

eini er Argwohn sevn mochte-umgehenund das Probe-wiegen;
We cherBecker beschlagenwird-deroas Brodtzulecchteund klein

gebacken- o soll die Mk- daraus sennx zumerstenund andern-

mahli beo — erlust des Brodxesxwelchesunrechttgbefunden wird
und zum drittenmahljvvermogeder Becker Rollen- bey Verlust
des Werckes. -

-

A».1z. VonSatznngdesBrodtes.
Die Aelterleute der Becker sollenschuldigsevni wegen Sa-

zung des Brodtesx sich-be der Wette alle 14. Tage anzusagen
und der Satzung geman zu verhalten- bey der Poe-z qufjcdm
Aelrermann eine halbe gute Markt

,

Ame-» Von falenMarckt-de8dete8. »

Einen feilen freyenMarckt soll man indeeWochenm-itBro-
dte haben-als aus den Sonnabend-der solleinen 1edenj in und aus-
ser der Stadt- frey seyn-dochvon denBrodte lzuverstchen- das-
aus andern Stadtenx nichtaberxdorsferwanhero gebracht wird.

Am 1 5. Vom fremden Brode.
«

NachdenmercklichergrosserUnterschleiffgespühretwird-ibep
dem Pack-WeisedesBrodes-sonderlcchdasausserhaivder Stadt
gebackenund haufng hereingebrachtwird- nichtallein denBeckern

ZuSchadenund Nachtheilcl rer Nahrung sondern auch zu Ber-
ürtzungdes gemeinen Gut s! so sollhinfort- neben den Aus-

sehernj in deuThoren auchdenWettsKnechtenund andernStadi-
Dienern- wie auch denen sdce mit dem Armen-Korbe umgeben- ·

verstaniet und seen-seyn-wo siesolchBrodean der Gassen beschia-
"

«

«

«-gemdassiibewegundspreißzunehmen:ngleichensoetwaBrodt
in einigenBoten auf der Mudtlaus eichseloder sonstende-

-teetentourde-»welchesausl demSYotiskandeoder Schediitzauf
die Schiffegefnhrerwerdxdassizldbesoder Not-es -Kruger oder gn:« «

.

I
2 et
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dere Mein-eng Macht habenweg lznnehmenundlmttVorwisien
der Wert-Herren- andre Hospcta er zu vertheilen

« Ase. »s. Auf den
Langen-;H3»rtenmag man das Brod-

. aus -0 erth-

DieKrüger und Höckerlauf denLangewGartenlmögenvon

denBeckernBrodtkaussen und dasselbeandern wieder verkaufsem
«

.-s1». : 7.
-

Von derHöckerS esse-Kaufs.
- AlleVorkanffersollenkeenerleySpecejbennen derStathnoch

einerMetlen um deeselbexporMcttagekaussenxbeyVerlust zum er-
stenmahl desvlerten Theils- zusm andernder Helsstennd zum drec-
ten desgantzen Guthes; JedochdaßgleichwohlauchnachMittage
derBurgerjn den Kaufftreten moge und der nachstedazu seynsollt
bey voriger Poe», sochn emand daran hinderte.

» - A» 18. on derHöckerTonnen.
Es sollkein Höcker-dieledcgeHeringe-oder andere Tonnen

— verkaussenx es sey dann daßder Cimxt ausgehauen-den der Poe-

einerguter Marck und wer cn solchenTonnen etwas verfalschen
wurde- der solldas Guth bestandenseyn.

nec. 19. Esset-Speise nicht nmzntnengen nnd
vom groben Snttz.

'

.

Niemand sollHering- Burgerdhrleecsch uud Saltz anders
men en und verpackenxdann als es herkommt- bey Verlust des
Gut sxauch sollman kesn grob Saus andersl dennbe wGewtcht
vertaussenx bel)voriger-Poe»und deeTonne sollem S ff-(P»fundt
-we«egen.

— nie-.- xo. Von dem Obst-. -

»

,

Den fremden Manne- der das-Obst anhero brenth sollsrey
sevnjdasselhedreZZTagefetl zu haben und zu verkaussenxzuemes
jeden haußlighenothdursfcxdarnachmagers Unsern Burgernx
die damit Hockereytreiben J den Summmjvertauffenund nicht
eher- bey Poe-, aus dem Käusferxder es wieder verkaussench
zwey guter Marckund wer es alsohernachtaussexdersolles stracks
weginehmenund fernerauf den WassernechtanshockernlbeyBose-ger per-.
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Das VlIL Ca .«

Von Fleischernund Fleis -Kauff.
Am 1. DasFleischEichrmehrj den einmaw

Je ZleischhauerszäegjdksFFYiIJTZeYsieamSonnabend aufD den Marckt bringen und nichtverkauffen können- aus fol-
gendeWoche in denFleischbanckennichtwieder seilhabenxvielwe-
niger auf den kun eigen andern Sonnabendl sondern sollenes

einsaltzenoder on en gebrauchenoder zu Nutz bringeni bey der
Poe-, in ihrer oilen enthalten.

. '

Ase-« Von Aufbau un des Wildprers.
,

Es sollallenFleischernund· or aujern untersagtseyanehi

Fleischoder Wildpret Bodersur der Okadtx binnen einer Mei-
e sn lauszurausfenxber rlust desselben:Was sie·aberausserhalb

auf dem Lande kaussenxsollen sienichtin ihren Hauserns sondern
auf densreyenMarckr odervor der Kirchenl in gewöhnlicherStel-

le- wieder verraurfenl ben voriger Poe-.
·

Arr- 3. Von fremdenViehei das zu Mrckre kommt-.
Wann aus fremden Orten Vieh anherozu Marckt rommis

mögensolchesdie FleischergebührlicherWeise an sichbringen-
dennoch also- daß andere Bürgerl zu Nothdursst ihrer Hauß-
haltungl in den KauffzutretenMacht haben und sollt nen sol-
chesvon denzlelschernnichtgeweht-etwerden-denderBu e 5.guter
Makel-: ngleichensollauch das lebendigeklein und iungeViehx
ohne der leischerund anderen BorkayssxzmnsreyenMarckt ge-
brachtwerden nnd solange als ein Burger darum dingetundim
Kausf stehet-«solldemselbenkein Zleischeroder Schlachtersurgreis-

- sen-«beh voriger Poe-.
-

-
—

use 4. Vom Vogel-Fang. ·

— Es soll einem Jeden srey seyn- ausser der eit

gotischen144
Tagen nach Fastnachtund denErstenMonats- ag niix igdedr. z tq
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Stadt Gebiethe allerlei)Vogel ohneeinigeEntgeltnißzu fangen
und anherozuseilenMarcktzu bringen- so wie von Alters-nur
daß damitniemand auf seiner Saat- Acker oder Wiesen Scha-
den zugefugezwerdnDaaberiewandinverbothenenZeitendes

Vogelfangosichanmassenward-,- -ausse.rDenYSchnewVögeln
welche zu dieser Zeit ihren Flug haben- die Vogel oder auch die

Enten-Eyer zu verkaulkenxper soll der Vogelund Euer verlustig

äynxdie-HeimesollgehorenDein Aufseher-die andere Helffceden
rulem . - .

"

—

-

Akk.5. Von Besichtigung der Kämpfo ,

Zu Benehtigung des Fleischessollen umzugehen ver-ordnet
werdens der- Diener LFniilptinannxeiner von den Magister-, ein

Stadt-Kochl orey elierleute der Fleischeri aus Jeden Werck
einer und. dielelbenssollenumgehen-fürnehmliehinder Schlacht-
Zeit und·sonskendann und wann undsollen gute Aufsichthalienx
damit dieNumplse aus den Fleischmarcktenicht silber Gebuhr
ausgeschnittenund ausgerissen werden; Wer darüber til-schla-
gen ixuroel soll der Weite- so offl.es geschicht-eine gute March
verhußenund solldieseBesichtigungder lizitzzgaeqsforistellenlsposst
es lhmevon der Wette befohlenivirdl ben.Poe-» einer guten Markt-.

. Hm o. Welches Fleischnicht auszuschneldcm
-

Wes erkschverkaussen will-an den Mrckt-Tage- der solldie
Brust nichtaushauenlwelcherleyes sey; Nieren und Talch soll
manden Schelmen-nichtausschnexdenxauehsoll man die Nieren
an Schopfe-n- Lainmernund Kalbern nicht unterstossenj alles
lieu VerlustDes Fleisches. - ..’ -

·-

. zier-7. Von den Inneren-Schnafemv
» ,

Die leischersollen alleoahr nach Martini anzufangen und

lauf'scEiesnGeiligerdurch- keine alter-Schneckeschlachten-lieny-
ueut..«-

ils-. -8. esaltzeiiFleischnicht wie-derzuverkaussen.
'

·

— Es soll niemand gestattetiyeroenFleisch-oderFleckezu saltzexl
und wiederum zu ver aussen-bei-Per ustdes Gutyoz Am

l
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«

Yes-. 9.· Vom gewässectenFleisch.

Fl TsigewndsollgewåssertFleischfeil haben- bey Verlust des
ei )e . .

—

»

As-. ko. Vom Schweine F leiseh zu verrausfem »

Wer Schweineverkaufftx der sollsie reine gewehreni es sey
dann daßne der Kaufserin solchen-.Verantworteneauffexdaßer

sie will nehmen-»wie sie sehn- auch sollniemand Schweine kauf-
sen-von aussatzlgenLentem·

zum Fi. Dasz kein nngesimdFleischgeschlachtetwerde.
- Die Aelterleutedes FleischessollenJ yermoge ihrer Rollen--
in die Schlacht-Haus« umgehen und fleißigAcht haben-«damit
kein ungesundVieh geschlachtetoderverkaufft werde; Da keniand

«

darüber beschlagenwird- der ungesund Fleischzu Marckt brachte-
dem soll- uber der Rollen Berordnungxnicht allein das Fleisch
weggenommen- sondern auchmtt orey guten Marcken gestrafft
werden. —

«

Akk. k-. Das Talch nicht aufzukaussem «

Niemand- es sehBürger oder Gast- sollTalch kaussensall-
hie zuschmeltzenoder-Ton en- den Bürgern usn Vorfangx auf-
kauffenx alle Jahr anzu eben·14.Tage na Bartholomeil biß
inus Weynachten-sondernein ieglicherBürger mag die Zeitüber

suå
m semHaußkaufsen und nichtmehri bey Ver-

(

u e .
-

—

.

- — Zier. Iz. Von Talch zu giessennnd ausztischiffem
Es sollkeen zlecschernoch Talch-Sehmeltzer-den Winter-

kzzalchxzwischenOstern »und-·Ikhosomeninzonnengiessenxson-
dean nach alten Gebrauchm utten oderin halbe oifene Ton-

.

«

nen und soll- bmnenobgemeloter Frist- kein geschmoltzenLicht-h»’l"s
ff.TalchausderWaamTonnengewogenwerdenxoamitdieBuw

erschafftYes-eNo hoursstxum diessebühwbekommen mo ».«
«

s soll au« kein WinterkTalchxinLichte gezogen und ausgest-
set werdens DazoznelxxtnigesTalchsolteausgeschcssetwerden-
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sollder Fleischeroder TaichSehn-eignem dem Präsidirenden
Bürgermeistermit seinen CdrperiichenEnde cemjwenz daßes

iauterSomer-Taichund keinWinter-T»alchdarunter geinischtsev.
Die Aelterleure der Fleischersollen Jahrlichlzum langstenauf

den 15. »wes-»M«für die Wette gesodertwerden«und ihnen da-
selbst-nach Gelegenheit! das Taichi wie theuer sie es.-verkauffen
sollenigesetztwerden; .

»

Was m diesen Eapitui auf die Fleische-eund anderswoaussen-
dere Wercke verordnet und-beschlossen-dazu sdllendce Aeltertente
der Wercke für-die Wette gefodertund ihnensolchesangekulldtgt
Werden- damit sichkünsscigder Unwissenheitniemand zu behei-
sfenhaben mage.

Das IX. Cap.
Die Fischwercke.-;Ordnung.

-

dre. c.

WEicherMann frischeFischeanhero bringt- dersollsieselber
·

. verkaussenund feil haben-Zwet) Tage- was chme darnach
uberbieibeU das mag er verhaften-«Unsern Burgern und ket-
nen Fremden der siewiedervers-aussen willl bey Fee-.-emer SMM
Nara-so ossrJemand daweeder handelx.— -

dre- 2- .

«
IM- es sollkein fremder-Sewner sichunterstehen-denNacht-

Zeckeniaus ihren Sewenj unsern Sezvnernirgend eines-Fische

Fuudersetzenxauf Vorkanssfiwer hie-Zuberbeschiagenwurde-M
oll der Fischeverlustigseyn, -

.

«

Jffi IV
,

les-»-Unstrn Sewnern soiiauch andlichpexbpthenseansieh
auf der fremder-Seinen finden zu la en odermnthnen zu mecke-
ieni vietweniger etwas vvihnen zu kauffenxes sey dann daßm
nach quer Weis-and Gewohnheit-Waren gehet-evhaben- bee
Poe-: sunff guter Nara-. s

-
-

- M- 4s

»so-
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«

Tem, alle diePischedieiiäFäCernkoderBalgeniwzann
es Haupt-«

Fischese ndsl au n Mar t gebrachtwerden,- die-sollman aus

den Fa ern nnd s algenveriausfen und nichtvon denMarckt wie-,
der in die Sewe setzenjbey dren guten Matten

. Als-. s-

itt-»i,weil auch dssteroUnsere Sewenersxso mit Faß-Fischen
zu Marcktetominenivor dein Borne behalten bleiben und math-

-willigerWeise die Strasse also bekleinmenund dadurch großGe-.

drang verursachen-!daßdie Fremden- so anhero zu Marcktekoiw
men- mit ihren Wa« en und Schlitten in derTobias-Gassen mus-
sen behalten bleiben- o sollihnen solcheshiemituntersaåtundsollen

Freudigseyn auf den Marckt zu rücken-.damit die trasseund

atz vor dein Born frey bleibetx wersich hierin nmthwitligver-

halten wirdi der sollder E. Wette die Straffe mit einer halben
guten Marck verfallen seyn.

Jst-. H. .

les-»,alleTratht-sische-sowohlBliirFischeidienianaufschnei-
det und aufhaueti so man össentlichdingenxdamit dem Uberb
gebothl aus welchen alle-Theurung herstiestxgewehretwerdeund
wer Ubergeboththun würdeoder ein P and ausgiebetizvannein
anderernochdingetj es senMann oder. aux derjoll sur derE.
Wette rnit«einer gutenMarckunerlaßli gestererden.

-

, Am 7. »

.

Inn-, niemand- es seyMann oder Weib und wer er sey-«so
mit Zischenhandelt-oderVerkaufferder Fischeistisowohldie Kie-

pen- rager- wie alle andere so Fischesanosellenisollen sichunter-
stehen-solange die Fahneaussensteckiieinige Fischezukauffenx es

»ich-zuihrerNothdurtst oder wieder zu verkansseni vieliveniger
sichbeheinigenzischenjSewnern oder Wagen finden lassen-den
Strass einer guten Marck und soll-dieZeit allein Unsern Bur-

gernzzu ihrer Nothdursst zu kaiiffgifreh sehn.
»

· «

-- «—8k - I
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Iremznlle diejenigen-dieischeznmkVorkaWänfseniziiWaP
sei;und Lande«-nndilassensie-Ficht«znMarcke flerinsgenkxso sollder
Kauffer seinGeldvesrlohrenhaben; Desgleichendie Vorkausser
und Vorkausferinnenx drei-n die geben bey die Britcken
und daselbstdie Fischekauffenoder kauffenlaandadurchdte zi-
schenicht zu Marckekommenx—dise--sollen·il)r-Ged verlohren haben.
fx

)

,

,

h

««
-.

.

Wer ausserbalbdem Fischmarcktund dem Rennsteininder«
Tobias-Gassenden Fremden entgegen läusstxFische u kauffen
und dce nicht auf den Markt-r kommen löst-.soll einen ierdung
bestandenseyn;«"Wer das Geld nichrhatxsollden Tag-und Nacht
uber mit dem. Gefangncßauf den-.Fischmarcktgestraffrwerden.»

. . An: lo.
» .

,.

les-»i,es sollhinfort niemand FischeinMoldenfellhaben oder
verkauffenx sie seydann Unsere Bürgerinnnd habe dar-Momen-
Raum bey der EsWette-»am-die gelvobnlicheGebührjerlangeti
auch solllkeine nicht mehr als zwey Molden gebrauchenund ihr
MoldemNaum selbstbeste en nnd alle Majeopeyenxrundes-Mol-
»den-Raumen-sollenverbot en seyn-alles-bet)Skraffeeinergnten
March Es sollauch-keine-von denendie das MoldenManna
habenzsichfunterstebenjdie Käusserzsieseynauchwie sie-wollen-
mtc unzüchtigenispitzigensundhontschenWorten anzufahreni

Zumerstenmahlj wann solchesden Marckktg nechieangesagcwirdx
ey Straff der Gefan«niß aus einen Ta Und Nachtl zum an-

dernmahl bey Verlu des Binden-Raumin wozu-siealsdann

Fernernichtznziuasseni
A

» - ;

«

Z
"

»
v

,» «, rsp «.- MJL » »»«J «..s ,

; weh alle dieenigeni so·Fischeaushielt Mem-en verkanffeni
DukleporGlo . . zkzvbldie Molden von-degI,Bkin;cl-ennicht abse-

«

HWbeyMel HÄL-; Here -; Hi Y»H·J;js.s9-E--L;-Z.L« .-l·bsp,0II;
»Z-
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GkockszdcffsAEWkYnFTch e t w
«

Its-»mach·, « zw o en ei e. c eau ge ragen er-

Ieny welcher Flstlsaber um·Glockzwvlssaufden Marcktbefun-
oen wirdJ der soll auf den cschmarcktbleiben und nicht von dar
m die Häuser oder in die ewe unverkaufft abgetragenwerdem
bey Verlust-derFische. ..

»

Akt-. 1;. »

»

»Im-nallerleyfrischeFischesollenaufdenFischmarcktundnicht
auf der Brucken verkausstwerdens dce rrueteneFischeaber sollen
allein den Helischenfrey seyn-bey der HelcschenBrucksenzu ver-

kaussenx die andere aber J die Bürger-seyn- sollen em jeder seine
truckenen Fischefür seiner Thur verkauffenx oderaber cn dem
Winckeljderihnen sollgezeigjxwerdenzbey deinerstenThon

.
.

.

z
.

, « — s Mo .
.

«

’

» Imm, alle Mexckeleyaufd.enx.ischntarckt«-soll hinführover-
bothen seynund alle die benHew ischunddergleichen Fischeaus-
messensollenUnsereiBurgerund bosltsder E.·-W.ettebestätiget
seyn-:ey Orraffe einer guten Marckund wer es; alt-Gelde nicht
bat- sollachtTagemetGefangmßgestrasstxverdem--

»

-

«

Am 1 « . .

"

( bem.dieMessirxoderjemandandersldiedenfremden ischern
denKauffvernteldenwurdens-Diesollenmitsden Anckers wiede-
Thurn gestrasft.werden.z.;, ,

.

-

- .

. AMIC »Y: -

-·

«

liess-,alle Kiepen-Trag·erschensollenhinfort sichbey keinen
Wagen sinden lassenlbesondernihr Stand sollseynauf den Hin-
-ter»-WarckeebeypenletztenBangen-bißsieZum Tragen gefo-
pert werben-besyStrassdessewngniMAz

l -.: l

» » ·,;·» «

.

-v «.17,z,..· :
-j. .·

.

» Jena-allennmlauffendenisokeinledewNausmhaben-soll

MfortHaksan1ztmerkauffen mebtgestattet werden - damit der
» mel- arcktxnachalter III-seund Gewohnheit-seenundus-- : um «
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» »

benaclztbeiligetbleiben mögesbeyVerlust der Fische-auchsollder-

gleichenUmlnustendennlchtgestattetwerdensstnsSchotrland nnd

Schedtlitz mit zischenzu lanssenxßmderndre·Marter-Knechtesol-
len ihnen die Flschenenmem

-

. l .

,

IM, alle diejenige so des Vorjahrs den frischenLachs bey

lFrosterSummen längstdem See·-Strande ausfauffen und an-

ero zum Marckce führen- sollenc den«-EisenTages-Jwann sie
ankommen-osderaber ser zu are eleden andern Tag zu Mach

,te brengenx sintemaht in der asten jeder Tag Marckwzag ist;
Wann es aber ausserder Jastenf somag er den nachßenMax-eke-

Tag und nachtlän er abwarten-und derLachsxder also aus den

Marckxgebracht-»olknichtwteder abgesukzretwerden- er sey«dann
verkausftf beßauf den Abend - daß es funss geskblagendar und

welcher-Bachesalso einmahl von den Marckt gesnhretwcrdxsoll
sncchtwieder drauf gebrachtwerden - sondern mogen ihn saltzen
oder aufcxucknensden Verlust des Gutbed. Dceweil auchetli-
cheVorknusserx sonderlichbeyden gemauerten Treus m Cassa-
ben und Pomtnern langst den Strande den frischenLache bey

FrossenSunimen anfingen und nicht zu Marcscskommen lassen-
ondern in ehren Häusern ausemeknen- so soll denselben Unter-

sagt tendverbothenseyn-über-ihrehaußltcheNothdurffnden Lachs
onszusrucknen und von den sreyen Marcktabzuhalteanden Poe-

sdreo guter Marckenx so osseeiner daruberbeschlagenwird.
Auch soll kein rodeer Bachs gewassertwerden-«ehe dann erzu

vsävkarcscgebrachn den Verlust des Lachsesnnd einer gxnenMarck
gz , fr. 194 -

,

-

·hwkalcerleossorkanssnndMnxepkyzupelamirisch-Werckl

gytelden Haupt-Fisch-belangeeyzwtschenden Hel- chen Unssern
ur rn und allen-Fremden- soll

l
no und

,

r verwa SM-
so da niemandbefugtsetz-die Eis . dort zu Zelaansznkauffew
ausserwas dceHelischenfurandere zn ehrejNotdee an Her-M
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und Flündernverwechselnund folgen lassenund so jemand wies

,

re- der darüber than-das soll der E.Wette offenbahretund an-

esagt werden; Die HelischeninachAltersWeise und Gewohn-
Zeiwsollenverpflichtetseyn- ihre Fischehieselbstzu Marcktzubrin-
gen und anders nirgends dann ier zur Stelle dieselben zu ver-

kaiiffew ben Poe-i sünffguterAMarckxsoofstsiebeschlagenwerden.
UT 200

Iris-m alle diejenigensomittrutkenenFischenhandeln undaiis
Vorlauff auflauffenx sollenlichhinfortnicht unterstehen- einigen
truckenen Fisch-es seyLachsl Hering-Korsenizken-Rothsifchoder

was es seyn mag- von den HelischenxCurenoder andern Orten

mehr anhero gebrachtwird- an sichzu kansseiixbei) gantzen Ton-
nen voll oder sonstenzu grossen oder kleinen Summen- es sey
dannl daßder Verkau er - nach Alters Weise und Gewohnheit-
drey Tage habe feil ge abt- bei)Poe-» fünff guter Marckx soosfter
darüber beschlagenwird ;»Die Helischenabersollennur schuldig
seyn-einen Tag selbstfeil u·haben und darnach das ubrige an

Bürger zu verkaussen ma tigseyn.
— N. Il.

Irr-»i,alle Stohrel Lachs-Meer-Schweine-Welsse-See-Huni
de und allerley frischeFische- die man ausschneidetlso sieaufge-
schnitten seyn-»sosollman sie verkauffen desselbigenTages und
fortan nichtmehr feil habenl denVerlust«dei.-3«(Butheeicund dieje-
nigen so Fischeausschneidenldie sollenmit keinen staut-Zischen
handeln oder mit jemand Cowagme treiben-sondern ihr Mol-

den-9jtau«mdesselbenTages ledi stehenlassen-bey voriger Poe-»-
und hiemit sollen diejenigen-aii den kleinenzischmarcktnachder

Vorstadt- auch mitgemeinetjeym"

sk. 22,

lesen-allemale sodendie Stdhr- Banck bele et seynoder
sonstenmit Zischenhandean sollennichtbefugtseyn- achoxStöhr
oder andere ZischezBürgeriboderFremden zum bestenldeinzun-- z

- n



,
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kaussenxsondernallein sopielkauffenj als sie zu ihrer Nothdursst
absetzenoder verkauffen konzen-bey Verlust des Guthes.

ft. 2;.

dem,niemand sollallhiebeyder Stathifche saltzenialsMeer-
Schweine- Lachs-Dial-Neun-Augen und sonsten allerlev Fische-
(ausgenommen Stol)re) fortan zu verkaussenoderauszusührenl
sondern ein jeder mag wohl saltzeniso viel er zur Nothdursst sei-
nes Hauses bedarfs-dey Berlustdes Guthesz Der Stöhr aber-
soserne der gemeine Fisch-Waren damit vor-hin genugsam verse-.
hen ist- auf daßderenthailben keine Theurungentstehe-sondern ein

jederder Gaben GOttes gemessenwoge- mag nach alter Weise
und Gewohnheitin StohySpeicherngesaltzenundrerkaufstwew
deni sonstensollkeinStohrgesaltzenwerdenlesseydann erstMarckt
damit gehalten zmdhieran sollensowohl dceBurger als Nest-Ihr-
Hauer und Stein«-Schreiber verbunden-seyn-bey Paeazehngu-;
ter Marckenxsoosft dagegengeschieht-;Die auchaus fremden Or-
ten denStohr anherobringen- der sonstdurch dieFischerzuMarckt
kommen würdeJwann der Marekt versorgetist- was ihnen da
über bleibe»mo en seewohlsallzenjder aller- das thate- solldes

Guthssverfallenfcytu
« ,

-

- f, . q» .

—

; Wer RotfcheroderBargerröhrhier zu Marckte bringt- die
sollen zur Wichtan die Wange-kommenundder Rotschersollwaå
gen »undhalten- lautres chchåsjI4:. Ließ-Mundt.. -

"

,

«

f -2 .f -
—

Die Waren-Knechte aus denzisch-Marcktsollenrechtfertige
und vollkommene Balgenund Kesselzu vermiethen habeniwelk
cheauch mit der Stadt Zeichensollengemarcketseyncheauchals-
le andere Balgenxwelche»dieFischer-bel).deszremde-undEinwoh-
nee- in BeriauffungderTrachtewdanntsiedengememen Mann

VollkommentrachteUXDeIchchesgen-ehren-ebrauchen und keinen

gegensatzsuchensollsentheyPoe-: desThn s«und Verlies-itihre-;-lcU c . .

- r-. 2 ·
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«

Ase 26.

Mi, sojemand un ezeiehneteBalgenoderKesseloder sonsten
nicht eine vollkommene rnchrgewehrenswurdexder sollsolcheFål-
scherenzunierstenmahljnutzehngueen Markt-en verbüssenxwür-
deser hernaelywiederstrafflichbefunden- so soll er- nach..der,,...E.
.Wene Ecke-innen- gestrafftrwerden;- »

Am 27.-
-

"
»

.·

dem-, en sollhinfort auf der«Fisch-Brückenkeinerlev Obst-
Vrandtewem oderwas-das seynmagsverkaufft werden- sondern
soll allein zums FischYverkauffengebranchrwerden- bev Verlust
des Guthes;". Ein jedenaben-Ader sieh-solchessVerkauffens zur

Fcblligkeitgebmuehenwill-«sodlljsolchesvor seiner Behausnng feil
- a en·.— er: 28.« - I

zeemzkein Träger-odersienmndanderszsolldessMarckt-Ta-«
—

ges fur Gloclfn-» einiges Getranck oder,Waaren ben-dem Fisch--
Marckt abichissenbev-Fuhrengbenkoe»

einen guten-MA-
,

.

» ers-K «-
«

»

-

new-, oamiioie Find-Brücken-oazjwsiesverordnen frev seyn
«

mögen-so wollenwirhceenxnsnmnniglichangekündigtundernst-»
lich befohlen haben-'daZfor-keinniemand«daselbst·sein Schiff-
SchmackxBordinngeichnlsKahneiBotheanlegeiaussirwohin
er durch VerordnungderEp Wette-wird angewiesen werden und

also die Fisch-Bruch:durchausjfrenfennlasseiauf daß-der fremde
—Ma«nn-mitdenSchutenundleschenfsonderHinderung anlegen
und u Marckt kommenmöge-Jben«der Poe-;- dreysguter-Markt
der eite«unerlaßlichzu Zerfallene

.

.
. -

- THE-«- .. ... ,
.

HerMarcknKnechtheilzervon iedenHouseein gewissesGeld

empfahensosollermlchs uldigsenniden ischmarcktrein zu hal-
ten und denMistwegzuschaffen-sodaßil ersdreyFuder daselbst
nicht oeliegenbleioeniden Poe-i dreyguter Marckeni so offtüber
drey Zuder beschlngenwerdem.

-

»

»

Das
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Das Caps
·

zip-. sk. von ways-» oder Scheltworten.

«SChilteiner den andern ln Bier-Beiwe« oder sonsten
und wer dessenuberwiesenx der soll drey gute Marckder

.·Wette verbussen und gleichwohldem versehrrenTheclmundlech
Ell-trag thunl hat ihn auch der andere wieder gescholrewsosoll
er- nachErkantncßder Wertes gestraffrwerdem - —

nar. 2. Von Mäßig-Gängern-
«

, DieMüßigGangerldie kein Gueh haben- darauf sieledig
gehen mogenx auch kecneArbellbegehren zu suchen-um ihre Nah-

rung zu werbenX·sondern allein den Fressen und Saus-sen nach-
...gehenund m Krugen und Katen mehreneheiloliegen - die sollen
aus der Stadt ziehen-oder beweisen- tyas ihr-Handelund Na -

rung sey-darauf sie leben und zehrenkonnem konnen sie das m« c

bexvelsenjman soll sie aus« der Grau-wegschaffenoder ihnen Ar-
beit in der Stadt-Vestung zuwecsenund ein jeder Rock-Meister
soll- zum wenigstendes Jahrg viermahlj jeder en seiner Rotte-
·-Untersuchungthun und der-Wetteanmeldenl bey Poe-» einer gu-«
ten Marckl soosst sienachlaßcgbefunden. —

«

"

Am z. Von verdorbenen Wehren.
, Ein Seiten-Gewehr zu tragen soll-jedern7anerlaubt seyn-
nber alle andere Wehren und-Waffen- sonderlcch ndeNohrey
bleyerne und eiserne Kugeln- sollen anlzltehverbot en sinn- bey
Verlust derselben und sunss guter arckx soossreinerdarüber
betroffen wird; Wer auchmuss-erdes MaoMrctensJ bey Ta-

ge ein Rohrm der Stadt abschiessetxder soll drey gute Marce-
nebstVer ust des Rohrs- verbüssenzBep-Racht-Zec'renaber-
funsf guter Marckx es sollaber ein Iedererth seinenGast derok
»wegenwarnenj bcy vortger Poe-»z-

- —-

«

.

.
.

»
, «- 4.J
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Ziel-. 4. Von-Strassesdec Glirereyx
Die Gesellen»undManns-Personen! die nichtverehelicht

seynsundin Heeren-Kannliegen-lso offt siedaruberbeschlagem
sollenstracks etngezogenl sur die Werte gestelletund dasele sur
ehre UnsuhrxHguter Marck abzulegenoder Fo. TageimGefang-
-nißauf ihre eigenejunkostenabzusitzenxverkheiletwerden.

Wann auch Wagde oder Dienstboihen sich »in ihres Brod-
Herrn Hauß mit heimlicherUnzucht und Hurerey beschwätzen-
dieienigensosolcheUnfuhr treiwaolleniedes der Wette 25. guter
Markt verbi enj oder in Mangel des Geldes- so. Tage im Ge-
fängniß-an ihre eigeneUnkosten absitzen. Das sollauch ver-

standen und i leichengehalten werdens von denen Wittwe-n-
die solchesUnzu)t treiben und mitfaxchenSchandflecklichbeschmu-
gen.

--

Niemand sollauch lesenunzuchtigenWeibern-sseineWoh-
nung wissentliehvermiethenx bey der Poe-» zum erstenmahldes,

halbenZinsesXzum andern des gantzen und zum
«

dritten bey Verlust der

Wohnung.
·

- NachrichtltcherAlthayg.
z W vorsiehendeGeselszuchistbcßheronur und zwar ohn-

leserlichgenu gäschrieben
und der eigentlicheJnhalt denen

mehreskennochYn e ndi gewesen-dannenheromansieh bemü-
he» es aus einer sohnverxmitheeendas-»und mein-re derselben
ein Tarni-gew-aarlaayimre O approlmtiwtqugszsame ekle-setworden-
habhasft zu werden. Eisseynddarinviel »eines-te und von heu-
tiger Imywwian fast ewig-re Wörter und Redensartenanzu-

- Messen-welchealle vor der Hand unizuschmellzmebenniedersieh-
sam befunden-dochwird man nocheinige-undauchLoblicheVer-
.pkdmmgkn der Stadt Dantzsg-.M«mea»a».eswrlselaustigm Und

sichzugleichbefleiäigenjwas m obigen Empptm dunckel und ohn-
» deutlichscheinenmochtel alsdantäijisatsam zu erleucern und den

etwa-.

O « ·
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etwahtgenZwecffelzeines oder andernPunctsj ans den Wege
zu »«raum«en;Inzwischenaber soestgegenwartlge Willküth ob-
gletchmkt der Zett was ab-und, zugese erwordew dennoch das
wahre Fundamenr aller nachherigen eranstaltung und ohne
selbigekan- der Zusammenhang nich-rgefunden werden J sondern
sie bleibe-exnachwie vor-- das rechte Haupt-Werck und schaffet
Der Fels-»rec-emen mercklichenund wie-»Es-Nutzen.

Register.

Aller Geh-im!Und Heiles-Ins

Der ersteTheil »

«Das I. Cap.
«

Von SachenldiebeymRath gehandeltwerden. »z.
Jer. t. Von der Ladungfürdem Rat-h Z.

2. Wie siaeckfur demRath zu erscheinen . 4

z. VonBrteffeaneeallemdemVathzuerorechengebxehreif-.

4. SojemandmdesNathsGewässtenzuSchadcnkameil-.

,

Das II. Cap.
Von bürgerlicherVerhaltung »

·
,

J» I. DieserStadeBürgeerananderswsnichtBkergenstyn·5.
2. Von LekstungbürgerlicherPflichtundGehorfam»in
».;. Von Burgern-dle in Zeit-derNoth aus der Stadt wes-

- chenoder demzeende beypstichten - 6

4. Von Heuratbungxden Bürger-Kindee-
"

« Ase-.
5. Von den StadtkKindern :

-

. ils.
6. Von denen dce cn einKlosterstehen

—

) . 7
- «

-

«

«

Das
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Das III. Cap.
—-»-:-.-;:·iVonErbenund liegendenGründen

« —

»e.

t. NiemgndxalsBürgernJErdernerkauffen g
2.

DieErFeåen
fremden Gerechten ncchtzuversetzennoch

« » zu e weren ·

«

»z«

z. Die Schulden-inder-Rechten-Stadt-im Altsiådtckschen
Gericht- nicht-zuverschweben

-

«,·

4. Wann ein ErbelangerestJdanndas andere in.
z. Wer Mauren wülx weeer sichgegen den Nachtbahr

verhalten-sen .

- -. .

,
6. Niemand fort-anders bwuenxnlsmBrandmaurens ih.

7. VonBrand-Mauren ·

ko«

8. Von der Hoff-Mauer zz,,
9. Von Besechrignngder Bau-Herren H»

VonKatcku.ZkegelzttrechterMaasu.Zahlzuliessemsk. -

" Das IV. Cap.
Von Schiffs-Wertp-Schissernund Schiffs-Volcke.

Ase. i. Von Schi s-Ba’uung

—

»p.Von der-SchifferRechgtschafst
. z.

« z. »WieFremde»undBürger allhieSchissldauentnndver-

. «

- Iz.

2. Womankd eTSchissebauen-solt -—

«"TZFTMYMSMId Weizen

·

4. o tec) t zuivragenun -zu ns , ·

"

Iz.
5. Wer Qchcffeyfofgllhxezu Hausegehören-fuhrenmag. sk-

6.(Wer yehcffeletchkenmoge .
. ib.

7. DjeGmsverövrchdenBaumzusSchisseznführen--c4.

8.s Von-den Baum schliessen .

«

»

i .

Io· Ohne

eli.
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Io. OhnederSchiffs-Freunde1viltenni;chtwiederzuvew »g.

-

feuchten -

. . .

14
tr. Wann die Schiffs-Kinder sollenzu Schtssegehen I5.

n. Von den CHOR-Kinderndce Tagund Nacht aus dem
·

Schjffbinden
« , « .

si-.

Iz. Welch Schtssmann seinezuhrmßsntchtfchissea.
ek.

14. Von Specsung des Schiff- dlcks
-

m.

IF. Von JrrUng zwischenden-Schiffernnnd SCHLEIDE-
cke ausscrhnkbLandes

«

eh
eck. Von Bording-Fuhrern , if-;

17. Wer für den Schaden stehen folk ek.

ts. Wie-das Schiffund Bordingsollen verwahret seyn I7.
Ip. ch bakd dteSchcsseundBordig zu lassen id-
20.

Wannhneehrmden Bordmg geladen-als dem Schiffe
no cg ts.

u. An denen Tonnen nichts zudeveßigen id.
2:. VonFeuers-Gefahe:x ven denen Schxssenabzuhalten in
-3. Von denen fremden Waaren-so zu dceßrPforteei11-

Zkommen ·

i .-

-4. VaneexenmchtsnudzuiGissms sp.

Das V. Cap,
VonKansiiuannsHandelmegxU

Lee. I. Von ungewöhnkichenAblnxsens
«

. izixz
2.- Micwas WanrendeeBelehncennichthandelnmögenkl-.

z. KeineMonopvkmzu IGebrauchen . eq.

4. Blinde Kånffe sollenverbvthen sey-n -·72.
5. Von Wucher .

ih.
6. Von dererBeweise-were-eysiernenBist-essen ,

id.

Z. Daß Je Frauen zu gesamten Guchernx gleichden
—

21Mannernl haffcen ,

.

Das
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Das VI; Cap-
Boit Freyheirder-Waise und Gildeit »g.

Akk. k. Von Verfahmng des Werd-es
»

21.

2. DieWercke sollenmix ihrenWaaren nichtKnuffsthlage2«2«.
I. Wann einer den andern will austreiben il-»

— Das VII. Cap.
—

Von Misshandeliing-
zw- i. Von Ungebühr in der KirchenundpenKirchhoffenizikz

2. Von verdorbenenTxagtendurch die Kirchen
-

23.

g. Von GOTTED Lasterusng
«

id.

4. Von ins-mee-
'

ih.

·5. Von Schmähungxin heiligenundehrlichenStellen ib.
6-. Von Sammlungen und Aufruhren

·

if«

Z. DerSmotWe reuunoVestungenmchtzu besteigen
nochzu bre en exk.

Anderer.Theil.
«

,

Das I. Cap.
v »

Von Gerichte--nnd Rechtes-Sachen-.
M- 1.- Nienmndsin We Gekighteauszuladen ibid

2. Das Gericht nicht-zuvernudern
. -5.

z. Die Sachen zu enden- wosie angefangen- . cis-
—

4. Weme Sachen nicht aufzutra n ,

if-

5. Daß man geistlscpersonenzustachiigernerorspw·

« chenodenAnwaltenxnrchigebrauchenmoge.- si-.

6. WiecmmimeemeMse,-oder den End für Ge-
fahr«- schwerensoll 26

izLJ. Von-Gewinnung der Handschrissk
»

R z t. Don
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s. Von EchtfchafstenEnden 27.

9. Von de·rZeugen Ende
.

ibid
Io. VonsogenlanmächtigeStellenodersonstk. 28.
u. Von Wiedererlegung der gerichtlichenUnkosten. sk,

Das II.. Cap. -

Von Pfennig-Zinsern.
Lyts k« Zu zo - 29

H« - - -. - - zo.

J« s·
- - - - 314

7. s. 9 Es to. - -
.

- z-«
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-

. -.-
«
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12. Von KirchknSpctnkfsmsem
-!-.

Iz. Wer zu Pfennig ch ern nicht befugt sen
"

34.
14. VonMcprheundAussagederHäustrundWohnungen il-.

ts. Von (SIlber-Pfanden
·

35.
Das III. Cap.

Von ArrestenuanesatznngderGüther.
km x. Von Arresten ;6.

J. z. 4· - -
«

- - - - - »in-.

5. 6. 7. s. 9. -- - - - ,

37»
to. it. Iz. 13.- - -

sz
- 38«

14.,CJ Ic. -
;

-
v
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Von Besatznngder Guthersund Erben -- is-
,

—

Art-. t. z. z. 4. -
,

- · 4o.

f« 6« 7—«8-J- - - .

—

4c.
to. u.12. - -

«

«

-
-

.
42.

»

Von der Executions .-Ordnungs-
Am t. 2. z. - - —

»

?- - 43.

»4,«s,
- - -- ..»—- ··. »

» 44.».
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Das V. Cap.
,

- Von Testament! SchrchtsundTheilung. .

-

«

Ast I Wie man Testament ordnen möge (

«

· «

- ib.
2. Vom Testament! was man darin Izu-vergebenmachtcg.5,2.

-

z. Testamenkmag man andern-so osstman will ils-Jl-
4. Ob der stnrbe-dem das Erd-Such vermacht eb-
z. Von Schccht undTheclungen -l-—

6. Von der andern-Ehe
· · » 53.

7. chErbeundliegendeGrundegeschtchtetwerdensolle sk.

s. Wie Vater nnd Mutter unverändert- mit denKin-
derm im vollen Guthesbleiben mögen 54.

9. Wie der Kinder Anthrtl versichert wendensoll il-.

Das VI. Cap.
Von allerleyUngebührund Mtßhandekungund

«
derselbenStrassen.

Am I. Von Schmahe-Schrisssten - ibid.
«

2. Von ungehorsamen Kindern 55.

z. Von Doppel-Spielern. kli.
4. Von Diebstahl des Holtzesund der Materien sk.

s. Von Mißbranchder Pfande nnd Untranung Ver-

trazceterGuthcr . Fes.
6. Von Ocrasse des Ehebtzuchs in
7. Von and-nnd Betragen-ev il-.

s. Wer ich unrechtfertcgerSchuld anmasseg 57.
9. Von Straffe des Mem-Endes · ib-

:o. Von Wege-EVEN -.

"
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u. Wann emer m der Mngelunngchecdenwolte « 57.
n, Vom Todschlggenund zodschlagexn 38.

«

1;. Wann ein Friedebrecher m der Fluchterschlagen sp.

t4. Von Straer der sauberen .60..

:5. Von Dråuungdes»euers il-.

is« VonEEgmbeknntmnnd Verkodmmgderudetthäteril-.

«7..You pexmeksenenZeus-m sk-
»

Dritter Theil.
»Das-L Cap.

Vom Wert-Gericht-
Akh t. xx - - - - - - ; Z 613

g. 4, s; - - - - d- - - 62.
S. 7. - - -

- « - · - .63·,
s, 9. - - - z 64.

—

w. u. tx« 135 - - E q·

Das IL Sap.
Vom Bürger-Recht

.

M. :. Von Gewinnung des Bürger-Rechts .

563
-. Wer eigen Rauch und Hauß hatten möge. 67.
z. Vondevendtedes Bürger-Rechtsnicht fähigsind· 68.
4. Von denen die- vor Erlangung ihres Vettern Bur-

, get-»Recht«gevohrenwerden
·

699
z. Em jeder-soll sichnach gewonnenen Burgen-Recht

·

binnen ahr und Tag verheurathen sh
os. Von Ber a rung des Bür« ewRechts il-.

7. Von der. urgetk- Kinder
«

e dxgnng
«

7o.
s. Von fretzedenDxenstenin a anns Gewercke 71.

« »p. Von PurgeriskmderDiensten
» MSw.
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- sto. Von den Senkeeischen . 733

11. Wann-eine Bürgers-· Tochter oder Wirtib sich mit einem

Fremden verehelicht 743
tzs Keines Bürgers Tochter oder Wittib sollHochzeithebenxehe

dann der Bräutigam istBürger worden M

tzs Von Beschädigernder mercke M.

Das vIII. Cap.
sVonFremdenund Gästen.

dist- .!. Von Handelns-g der Einwohner des Landes "767.
.2— Von Kaussund Verkaussder Fremden - sd nicht geschworne «.

»

Bürger und Einsassen des Landes seyn sä-

z. Wie sich ein jeder-in Hand-lang undsactorienx mit fremden
Güthermverhaltensoll - 778

4. Kein Gast follzmit den-andern Gastkeufsschlagen fä,

s. Was Gast kvom Gastknusst znicht zu brncken noch zu messen 78.
6. Weine der Gast feine Waaren verkaussen möge ih-

7. Wie wenig ein Gast-von feinen Waaren verkaussen möge »F
s. Wann Gäste offene Baden und Keller halten mögen ih-

9. Mit was Gewicht der Gast verkaussenmöge if-.

to. Von der Boots-Leurewaaren M

I I». Was für Waaren.ein«Ga«st-nicht«per"kensiknmög 80.-

12. Von der Fremden Gelde - ils-

1z. Der Wirth Ibll den Gast nicht-verantworten is.

14s Voninsund aussenSansieischer ·M«J«pe) Eh

ts. Von Vermiethnng der Wohnungen
-

st-

.1-«-.Wie weit die liess-»ein- .de.r Wette sicherstrecken soll i«

«:-,·. Vonxsiegern nnd sacrom ie-

18. Ein jeder Wirth sollseiner Gästewahrnehmen se

19. Von Bodmerep «

«

zo. Von den. want-en welche Fremden zukommen- die in Vorf-
.fern und Gärten-wohnen

"

iää

21. densremdenkeineidnderlicheMnnßUndGewichtzu verstatts 8 z.
-

»n; Von Nachtheil derBürger chassr und Beforderung der

Fremden- durch Unsere ürger sekbstherkommende izx

u S Das
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Das IV. Cnp .

eVom Gesinde- Dienst-Vorhinund-Tagelöhnerm Feg.
ein-. I« Von der DienstbothenLohn 84—.«.

2s. Von Erlankung midEntgehungdes Gesindes ( ss.
z. Von Aufsagung des Dienstes-

-

—

Wink
: n« Daß keiner den andern znmNachtheiisiiniDienstbotenmithe 86,

s. lee das Gesindezu straften ib.
C« Von der Born-Träger Sohn ZEI-
7. Von densBiewTrögecn 87".
8.—Von denen - Schiffs-Zimmerleuten" is

9. Wie viellVerckståthimmerteUte undMXurerhnlpenIdllen Ins
JO« Von- dcr ZnnmerleukeundsMckuree Tagelohn if-.
"11««Von Unrreu derZimmertente - As
Is-. Von den Kohlen-Trägern

’

izk
Iz. Von den Fuhrleuten -

"

9-2.·

. «

Das V- Øin ,

Von Erben-nnd liegenden Gründen-«-
Jm t- Von ungewöhnlichenAnsgebckuden Iz.

2. Bon Dächern-Giebeln und Wänden
« , 949

Z- Von Schornsieinem Dirnen-und Gesten iez
4. Von Fenstern und Thürennnchdee Mutes-m- 95.

-

s. Von"deII-Wnsi«er-Künsten-« ,

in·
S. Wo«und«wie mnnSchweineljnlten möge-· - 96.
7-—Von den Wohnungen nm die Stadi- — is.
s. Von densportennnder Stadt-Mauren- iäx

9. Wo kein Feuer- Pech noch Teer zu. hnltent
»

w.
Io: Dom Pulver nichtsuhnleens

’
—

, .
. sey

-

»

«.Das-« Ill; Geiz-;-
-

Von Kauf-nnd Verkauffung allenevquarMåjs
,

ihn- 1». Alle Gütheeznmerckt znjbringekk
,

ils-;
— 2. Von knictek Marckp Is-

Z. Von-ESonnabend ib:

4. Von Ferertagen .

» ; »

.
ib:

F. Von Aufsthliessungdes Weinexelleräs sindsKrscgefnsnZwei-RIE- ib.-

6. Vorn Scilicn Freytagc 's 99s
7. Von Pfeffer --Knchen Fu verknan· ,

«
ib. -.

s. Von Locken zn streichen « ib-

Fz ponGewnndSeszneidens
·

«
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10· Ein Wand-Schneider soll Erbgefessenseyn
I l. Von den grobenLacken

—

Iz. wan für Lacken aus der Wollen zu mischen
I Z. Von ungewafcbencr Wolle

«

I4. Von dcr Tendentc

15. Von Leder zu kauffen
v

16. Von Auffkaussen des Zimmer-Witzes
ty. Von Verkauf-fang Born-Hohes
:8. Von Holtz nicht aufmwnfdxn
19. Das Holkzm messen

«

20 Wie die Güther Zu Brack sollengekauffcwerdet-
21. Die gobracktenGüther nicht zu verwandeln-
2-2. Die Bracker sollen keinerleyGuthskguffenk
Sz. Von den gebaucnen Güthern
24. Von Hadern-Kaut?

'

25- Von slacl)e)-Kmtsse" «

26. Flachs- Hanssuno Garn sur Bracke zu bringen
27. stach-z und Hanssx in dcn Speichern und nichtjn der Hör-ist« Fu halten ib.

Ies. Wie die Fremden den slachs verkausscn sollen
29. Von dem Haspel des Garns

Zo« Das Garn bcy den Dornen und an derRadduncn nichtw wnfchctx
Zi. Von Liesserang des Honigs

-

-

Ze. Von Hopssen auszumessän
.

83., Von Pfund-Hopffen zu bracken
Z4«. Von Qämund

'

Is. Von der Gleichheit in der Brack ündpfundthewichc
36. Von denen wackran die nckchdcn Gewicht geliessert werden

Zy. Kalck und Keins-Steine nicht auf Vorkauff zukgussen
Z-8. Wer sich des Vorkausss gebrauchen msye
s9. Von Vorböckcrn auf Hünetx Wildprep öcc.- .

4o. Von Anißbmuchdevi Vickkualjen

41. Daß Fremde zu Fremden bey die- Wearen nicht kommen solle-V
42. Uon denen die dcn Bauer- Volck entgegen lausscn
43 Von den Tsiecklevn

44. Von der Mecklcr Belohnung J ,

, Das VII. Cazx
Von Wes-» Bier- Moor-Kaufs- Hockernund Speise-Kauf:

Axt. I. Von Wein- Schcncken
2.

VonweäleyMaß
der Wein-Schweb-

3-. Yes den R ein-Wein keine geringe Weit-TMW ,

4; Von Mkbkschencken
"

5—.Von Bier- Brauen-
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7- Von Grösse der säsiärund Tonnen

«

s. Von rechtfertigen Tonnen

9- Bier-Träger sollen nicht meckeln
10. Von fremden Bier .

I l« Vom Reiß- Gelde
12. Von Besichtigung des Brodsts
Is« Von Satzung des Brodts
Ist-. Von feilen Ularckt des Brodts
1 5. Von fremden Brodx ,

.

16. Auf den Langen-Garten mag man das»B«rodtaushsckecn
17. Von der HöckerSpeise-Kguss

« ,

Is. Von der Höcker Tonnen
19. Essel - Speise nicht umzzimengm- undzvon groben Saltz
gos Vom Obst Das ,l-’III. Col-.

’

· .

Von Fleisches-nund Fleisch-Kauff
Arr. t, Das Fleisch-mehrmehr- dann einmakzl zu Mgkckz zu dringen;

«2. Von Autkkauffixngdes Wildprets
«

’

Z. Von fremdkxn Viehez das-U Mggckce komme
4. Vom Vogel-Fang

" « f

«—

5· Von Besichtigung der Rümpsse
6. Welches Fleisch nichmusmfchneiden
7. Von den Money-Schmerz

«

8. GefalczenFleischnicht wieder zu verhoffe-
9. Von gewåsserxenFleisch

· « " «

Io. Vom SchweineFleischZu verkauffen
U. Daßkexn ungesund Fleisch geschlachtet-wede

« 12. Das Talch nicht aufzukeuffey
« " « «

«

;3. Von Talch zu giesse-Jupd,gu«szqschfssei,i
Das IX. cnzz

"

Die Fischivc·r»ckö-Ordnuan
-- - .- .-Am 14 2·. Z. - ,-

4s 5« 6- 7 - - »- -

s. 9. 10. llo - - - v-

Ie. Iz. 14. t5. 16. 17. H-, -, . «-

18. 19« «-
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23, 24. 25.
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Zä. «27. os. 29. Zo, . ·-
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Das X- Ok-
Art».1.Von lnjukien und Schelm-orien-

«

2. Von Müßiggängern .
«

Z. Von veröochenen Webren
4. Von Strassdep Hat-erex-
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